
1169 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XI. GP. 

Bericht 
des Justizausschusses 

über die Regierungsvorlage (511 der Bei
lagen): Bundesgesetz über den Vollzug 
der Freiheitsstrafen (Strafvollzugsgesetz -

StVG.) 

Der Strafvollzug ist derzeit in österreich nur 
in unzureichendem Maße gesetzlich ger,egel't. Das 
Hauptanliegen des Entwurfes ist es, diese wenigen 
und in verschiedenen Gesetzen verstreuten Be
stimmungen durch eine umfassende und moderne 
Regelung des Strafvollzugswesens zu ersetzen und 
damit die nicht zuletzt aus verfassungsrechtlichen 
Gründen nötige Legalisierung des Strafvollzugs 
zu erreichen. 

Der Justizausschuß, dem diese Vorlage zur 
Vorberatung zugewiesen worden ist, hat am 
26. Juni 1967 einen Unterausschuß eingesetzt, 
dem von der österreichischen Volkspartei die 
Abgeordneten Dr. Ba s set t i, Dipl.-Ing. Doktor 
Johanna Ba y e r, Dr. G ru b er, G u g g e n-
be r ger, Dr. Hai der, Dr; Hau s e rund 
Dr. Kr a n z 1 m a y r, von der Sozialistischen 
Partei österreichs die Abgeordneten Dr. B rod a, 
Dr. Hertha F.irnberg, Dr. Kleiner, Dok
tor Stella K 1 ein - L ö w, Lu p t 0 w i t sund 
S t ein hub e r und von der Freiheitlichen 
Partei österreichs der Abgeordnete Z e i 11 i n
ger (mit beratender Stimme) angehörten. Der 
Unterausschuß hat nach Anhörung von Sachver
ständigen die Regierungsvorlage einer eingehen
den Beratung unterzögen. 

Ober das Ergebnis seiner Arbeiten hat der 
Unterausschuß dem Justizausschuß am 17. Feber 
1969 - dem auch der Bundesminister für Justiz 
Dr. K lee a t s k y beiwohnte - einen schrift
lichen Bericht vorgelegt. An der Sitzung des 
Justizausschusses nahm der Abgeordnete Z e i l
li n ger mit beratender Stimme teil. Nach einer 
Debatte, an der sich außer dem Berichterstatter 
die Abgeordneten Dr. K 1 ein e r, Z e i 11 i n ger, 
Dr. G r u b e r, G u g gen be r ger und Doktor 
B rod a beteiligten, schloß sich der Justizaus-

schuß den vom Unterausschuß ausgearbeiteten 
Abänderungen des Gesetzestextes der Regierungs
vorlage an. Darüber hinaus wurde noch eine 
Abänderung des § 105, der Bestimmungen über 
Bewaffnung uild Waffengebrauch enthält,' be
schlossen. Der nunmehrige Gesetzestext - wie 
er vom Justizausschuß angenommen wurde 
ist diesem Bericht beigedruckt. 

Der Justizausschuß hat sich bei den vorge
schlagenen Abänderungen von den folgenden 
überlegungen leiten lassen: 

Zur Gesetzestechnik und Terminologie: 

Die Regierungsvorlage enthält an zahlreichen 
Stellen Zitierungen anderer Bestimmungen der 
Vorlage, wobei jeweils neben der Paragraphen
bezeichnung die Worte "dieses Bundesgesetzes" 
stehen. Diese Beifügung soll' jeweils gestrichen 
werden. 

Die Regierungsvorlage hat als Oberbegriff für 
alle Anstalten zum Vollzug von Freiheitsstrafen 
den Ausdruck "Strafvollzugsanstalt" gewählt und 
teilt die Strafvollzugsanstalten in Strafanstalten, 
Sonderanstalten und gerichtliche Gefangenen
häuser ein. Es scheint jedoch besser, als Ober
begriff "Anstalt zum Vollzug von Freiheits
strafen" zu nehmen und den Ausdruck "Straf
anstalt" durch das Wort "Strafvollzugsanstalt" 
zu ersetzen, weil der Ausdruck "Strafanstalt" zu 
wenig den Zwecken des Strafvollzuges im Sinne 
des § 20 der Vorlage Rechnung trägt. An den 
Begriffen "Sonderanstalt" und "gerichtliche 
Gefangenenhäuser" soll sich nichts ändern. 

Die Umbenennung der Anstaltstypen ist auch 
dort zu berücksichtigen, wo die Regierungsvor
lage vom "Leiter der Strafvollzugsanstalt" spricht 
und jeden Leiter 'einer, Anstalt zum Vollzug von 
Freiheitsstrafen meint. 
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2 1169 der Beilagen 

Zu einzelnen geänderten Bestimmungen: 

Zu § 3: 

Die Regierungsvorlage räumt einem auf freiem 
Fuß befindlichen Verurteilten eine Frist von 
höchstens vierzehn Tagen zur Ordnung seiner 
Angelegenheiten vor dem Strafantritt ein. Diese 
Frist scheint zu kurz, weil in durchaus nicht 
seltenen Fällen - insbesondere bei längeren Frei
heitsstrafen - auch zeitraubende Vorkehrungen 
für die Zeit nötig sein können, die der Straf
gefangene in der Anstalt zubringt. Die Frist soll 
daher mit einem Monat bestimmt werden. 

Zu § 5: 

Die Regierungsvorlage stellt im § 5 Abs. 1 fest, 
wann ein Verurteilter vollzugsuntauglich ist, und 
sieht im Abs. 3 vor, in welchen Fällen bei 
gefährlichen Rechtsbrechern trotz Vollzugs
untauglichkeit ein Strafvollzug eingeleitet werden 
soll. Diese Regelung scheint widersprüchlich, wes
halb bei dem Personenkreis des Abs. 3 im Falle 
der Vollzugsuntauglichkeit nicht der Strafvollzug 
eingeleitet werden soll, sondern eine Haft beson
derer Art den Gefahren begegnen soll, die in 
Verbindung mit der Person des Verurteilten 
stehen. Aus prozeßökonomischen Gründen soll 
diese Haft nicht durch besondere richterliche 
Entscheidung auf die Strafe angerechnet werden 
müssen, sondern die Freiheitsstrafe soll ex lege 
nach Maßgabe der Dauer der besonderen Haft 
als vollzogen gelten. 

geber vorzubehalten. Dem wird durdl Streichung 
der Z. 5 des Abs. 3 entsprochen. Darüber hinaus 
soll im jeweiligen Bundesvoranschlag künftig noch 
ein Hinweis auf eine Aufzählung a 11 e r beste
henden Anstalten zum Vollzug von Freiheits
strafen enthalten sein. 

Zu §§ 11 und 12: 

Während derzeit alle gerichtlichen Gefangenen
häuser dem Präsidenten des in Strafsachen tätigen 
Gerichtshofes erster Instanz unterstehen und nur 
die selbständigen Strafanstalten unmittelbar dem 
Bundesministerium für Justiz untergeordnet sind, 
will die Regierungsvorlage für beide Gruppen 
von Anstalten besondere Oberbehörden einridl
ten. Um einerseits die bewährte Tätigkeit der 
Präsidenten der Gerichtshöfe erster Instanz im 
Strafvollzug zu sidtern und anderseits die Er
richtung neuer Typen von Behörden zu ver
meiden, wird vorgeschlagen, von der Neuerrich
tung besonderer Oberbehörden abzusehen und 
die selbständigen Strafanstalten weiterhin unmit
telbar dem Bundesministerium für Justiz zu 
unterstellen, für die gerichtlichen Gefangenen
häuser aber den Präsidenten des Gerichtshofes 
erster Instanz als Zwischeninstanz mit der neuen 
Bezeichnung "Vollzugsoberbehörde" zu belassen. 

Zu § 13: 

Nach Abs. 3 der Regierungsvorlage hat das 
Bundesministerium für Justiz in Fragen des Voll
zuges, . zu deren Beantwortung es besonderer 
Sachkunde bedarf, einen Sachverständigen zu 

Zu § 6: hören. Um festzustellen, daß es sich hier· 
Die Regierungsvorlage sieht den Aufsdlub von nicht um die vom § 52 des Allgemeinen Verwal~ 

Freiheitsstrafen aus anderen Gründen als Voll- tungsverfahrensgesetzes 1950 ohnedies eröffnete 
zugsuntauglichkeit nur bis zum Ausmaß von Möglichkeit handelt, in einzelnen Verfahren Sach
sedls Monaten vor. Diese Frist kann aber zu verständige zu hören, sondern tim die Zuziehung 
kurz sein, um Nachteile für den Verurteilten von Sachverständigen zu grundsätzlichen Über
und seine Angehörigen auszuschließen, die mit legung~n, soll es statt "Fragen des Vollzuges" 
dem Wesen der Freiheitsstrafe nicht notwendig "Fragen des Vollzugswesens" heißen. Der Aus
verbunden sind, vor allem wirtschaftliche Nach- schuß geht davon aus, daß Sachverständige hier 
teile. Es soll daher ein Strafaufschub bis zum nur insoweit beigezogen werden sollen, als die 
Ausmaß von einem Jahr möglich sein. Nach der Beamten des Bundesministeriums für Justiz nicht 
Regierungsvorlage wäre ferner ein AufsdlUb im selbst· über die etwa nötigen besonderen Sach
Interesse des Wirtschafts betriebes, in dem der. kenntnisse verfügen. 
Verurteilte tätig ist, nicht mehr möglich. Dem
gegenüber wird aum die Bedachtnahme auf Inter
essen dieses Wirtsmaftsbetriebes vorgeschlagen. 
Schließlim soll - in eingesmränktem Umfang -
ein Strafaufsmub aum aus militärdienstlimen 
Gründen möglim bleiben, was die Regierungs
vorlage nimt vorsah. 

Zu § 8: 

Nam § 8 Abs. 3 der Regierungsvorlage könn
ten Sonder anstalten über die im besonderen auf

Zu § 14: 

Die Regierungsvorlage sieht bestimmte Min
destfristen für die Namschau der vorgesetzten 
Vollzugsbehörden in den Anstalten vor. Um den 
Eindruck zu vermeiden, daß eine Nachsmau je
weils nach Ablauf dieser Fristen unter allen 
Umständen genüge, wird empfohlen, an· Stelle 
dieser Fristen eine "regelmäßige" Namschau vor-
zusmreiben. . 

gezählten Typen hinaus für weitere Gruppen Z § 18' 
von Gefangenen im Verwaltungsweg errimtet I u. • 
werden. Demgegenüber smeint es angebramt, die Die von der Regierungsvorlage vorgesmlagene 
Einführung neuer Anstalts typ e n dem Gesetz-/ Vollzugskommission muß umgestaltet -werden, 
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1169 der Beilagen 3 

wenn die Präsidenten der Gerichtshöfe erster 
Instanz ihre Funktion im Strafvollzug beibe
halten. Denn es geht nicht an, ein und dieselben 
Organe der Vollziehung mit bestimmten Auf
gaben zu' betrauen und als überwachungsorgane 
dafür einzusetzen, daß (auch) diese Aufgaben 
dem Gesetz entsprechend versehen werden. Die 
Regierungsvorlage hatte - in sich folgerichtig -
die Präsidenten der Landesgerichte als Glieder 
der Überwachungskommission vorgesehen, weil 
sie die unmittelbare Tätigkeit der Gerichtshof
präsidenten im Strafvollzug durch Einschaltung 
neuer Verwaltungsbehörden mit der Bezeichnung; 
"Vollzugsoberbehörde" ersetzen wollte. 

Zu § 30: 

Durch die Fassung des Abs. 1 konnte der 
Eindru~ entstehen, daß jeder geschäftliche Ver
kehr zwischen Strafgefangenen, wo immer sie 
angehalten werden, verboten ist. Die Absicht der 
Regierungsvorlage ging jedoch nur dahin, die 
Geschäfte zwischen Mitgefangenen zu verhindern, 
da bei solchen Geschäften die Freiheit der Willens
entschließung auf der einen oder anderen Seite 
bezweifelt werden könnte. Es wird vorgeschlagen, 
diese Absicht klarer zum Ausdru~ zu bringen. 

Zu § 32: 

Die Regierungsvorlage sah vor, daß das Pro
blem der Kosten des Strafvollzuges in der Straf
prozeßordnung geregelt werden sollte. Der 
Zusammenhang zwischen der Regelung der 
Kostendes Strafvollzuges und der Materie des 
Strafvollzugsgesetzes ist jedoch so eng, daß nur 
eine Kostenregelung im Strafvollzugsgesetz selbst 
zu befriedigen vermag. 

Die p'roblematik der Regelung der Kosten des 
Strafvollzuges ist in den Erläuternden Bemer
kungen zur Regierungsvorlage zutreffend dar
gestellt; der' Ausschuß hat daraus jedoch andere 
Schlußfolgerungen gezogen als die Erläuternden 
Bemerkungen. 

Da jeder arbeitsfähige Gefangene Arbeit leisten 
muß und die Vollzugsverwaltung verpflichtet 
werden soll, dafür Sorge zu tragen, daß jeder 
Strafgefangene nützliche Arbeit verrichten kann, 
ist davon auszugehen, daß die Strafgefangenen 
in der Regel arbeiten, also produktiv tätig sind. 
Nun darf aber nach mehrfachen Empfehlungeh 
einschlägiger Kongresse der Vereinten Nationen 
die Arbeit nicht als zusätzliche Strafe aufgefaßt 
werden, sondern lediglich als Mittel, die Wieder
eingliederung des Strafgefangenen in die Gemein
schaft zu fördern, ihn zur Arbeit zu erziehen, 
bessere Arbeitsgewohnheiten herauszubilden so
wie Müßiggang und Unordnung zu verhindern 
(vgl. zum Beispiel "Empfehlungen bezüglich der 
Gefangenenarbeit" des Ersten Kongresses der 
Vereinten Nationen über Verbrechensverhütung 
und Behandlung Straffälliger in Genf im Jahre 

1955). Eine andere Empfehlung besagt, daß "die 
Arbeit der Gefangenen, deren moralischer und 
sozialer Wert unbestritten ist, im gleichen Lichte 
wie die übliche und regelmäßige Betätigung des 
freien Mannes betrachtet werden müsse" (vgl. 
Entschließung und Empfehlung "Gefangenen
arbeit" des Zweiten Kongresses der Vereinten 
Nationen über Verbrechensverhütung und Be
handlung Straffälliger in London im Jahre 1960). 
Wenn also die Gefangenenarbeit kein zusätzliches 
Übel sein soll, dann muß sie für den Gefangenen 
auch irgencleinen Nutzen mit sich bringen, abge
sehen davon, daß ein solcher Nutzen auch die 
Arbeitsfreude und Arbeitsmoral hebt und festigt. 

Als Grundsatz ist daher aufzustellen, daß der 
arbeitende Gefangene durch seine Arbeit zunächst 
einmal seinen Unterhalt bestreitet. Die s e r 
G run cl s atz b e d i n g t, daß a r bei t end e 
Gefangene keinen Beitrag zu den 
K 0 s t end e s S t r a f voll zug e s zu I e i
s t e n hab e n. Da es unbillig wäre, Gefangenen, 
die krank und daher arbeitsunfähig sind, für die 
Zeit ihrer Krankheit einen Beitrag zu den Kost,en 
des Strafvollzuges aufzuerlegen, und ebenso un
billig, das in jenen Fällen zu tun, in denen ein 
arbeitswilliger Gefangener wegen vorübergehen
den Mangels an Arbeitsmöglichkeiten nicht arbei
ten kann, wäre die Verpflichtung zur Leistung 
eines Beitrages zu den Kosten des Strafvollzuges 
nicht nur für arbeitende Gefangene, sondern auch 
für solche zu beseitigen, die ohne ihr vorsätzliches 
oder grob fahrlässiges Verschulden nicht arbeiten. 

Für die anderen Gefangenen, also die arbeits
unwilligen, scheint es hingegen angebracht, einen 
Bei t rag zu den Kosten des Strafvollzuges zu 
fordern. Da der derzeitige, seit 1958 nicht mehr 
valorisierte Tagessatz für Häftlinge 18 S beträgt, 
scheint es angebracht, unter Berüd~sichtigung der 
zwischenzeitigen Geldwertänderung einen Tages
satz von 35 S vorzusehen. 

Den allfälligen Beitrag zu den Kosten des 
Strafvollzug'es soll nur das Gericht, und zwar 
das Vollzugsgericht, festsetzen können. Das Ge
richt soll nur in den Fällen zu einer Entscheidung 
aufgerufen sein, in denen der Anstaltsleiter der 
Meinung ist, daß die Verpflichtung zur Leistung 
eines Kostenbeitrages besteht. Im Regelfall wird 
es daher zu einer gerichtlichen Entscheidung über 
eine allfällige Verpflichtung zur Leistung eines 
Vollzugskostenbeitrages gar nicht kommen. 

Erwähnt sei, daß das J ugendgeridltsgesetz 1961 
in seinem § 44 im Strafverfahren wegen einer 
Jugendstraftat die Verpflichtung zur Zahlung der 
Strafvollzugskosten überhaupt beseitigte. Eine so 
weitgehende Maßnahme scheint bei erwachsenen 
Rechtsbrechern nicht am Platze. 

Zu § 36: 

Nach der Regierungsvorlage soll jeder Straf
gefangene verpflichtet srin, ernste Gefahren für 

2, 
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4 1169 der Beilagen 

die körperliche Sicherheit von Menschen oder 
für Anstaltsgut ohne Rücksicht darauf zu melden, 
ob er die Meldung leicht und ohne sich einer 
Gefahr auszusetzen erstatten kann. Jede Verab
redung, Vorbereitung oder Durchführung einer 
Flucht anderer Gefangener soll er hingegen nur 
zu melden haben, wenn ihm aus der Meldung 
Gefahr nicht erwachsen würde. Demgegenüber 
wird vorgeschlagen, die Meldungspflicht in An
sehung der Flucht anderer Gefangener zu' besei
tigen und die Meldungspflicht in Ansehung 
ernster Gefahren für die körperliche Sicherheit 
von Menschen oder für Sachen davon abhängig 
zu machen, daß der Strafgefangene die Meldung 
leicht und ohne sich einer Gefahr auszusetzen, 
erstatten kann. 

Zu § 43: 

Die Regierungsvorlage sieht vor, daß Straf
gefangene, die nicht im Freien arbeiten, täglich, 
andere Strafgefangene an arbeitsfreien Tagen 
mindestens eine Stunde an, der "Bewegung im 
Freien" teilnehmen sollen; diese Bewegung im 
Freien soll unter bestimmten Umständen bis auf 
zwei Stunden ausgedehnt werden. Diese Beschrän
kung der möglichen Ausdehnung soll im Inter
esse der Gesundheit der Strafgefangenen und im 
Hinblick darauf entfallen, daß die Ausführung 
sportlicher Spiele einen längeren Aufenthalt im 
Freien voraussetzen kann. Für kranke Straf
gefangene soll an die Stelle einer Bewegung im 
Freien ein Aufenthalt im Freien ausdrücklich vor
gesehen werden. 

Zu §§ 51 und 52: 

Die Regierungsvorlage nennt die Zuwendun
gen, die ein Strafgefangener für seine Arbeit er
halten soll, "Arbeitsbelohnung". Dieser Begriff 
ist aber wohl mit dem Anspruch des Straf
gefangenea auf diese Zuwendung nicht recht zu 
vereinbaren und soll daher durch den Ausdruck 
"Arbeitsvergütung" ersetzt werden. 

Die Gewährung einer r ein e n A n e r k e n
nun g s bel 0 h nun g für Gefangenenarbeit ist 
mit der gegenwärtigen Auffassung vom Straf
vollzug unvereinbar. Da aber auch nach den 
erwähnten internationalen Empfehlungen Abzüge 
von der Entlohnung für den Unterhalt des 
Gefangenen, zur Entschädigung des Opfers, zur 
Unterstützung der Familie und zur Errichtung 
eines Guthabens. für die Entlassung sowie zur 
Deckung von Steuern und Sozialversicherungs
beiträgen ausdrücklich vorgesehen sind, genügt 
es durchaus, den Strafgefangenen gewissermaßen 
eine "N e t t 0 ver g ü tun g" für ihre Arbeits
leistung zu gewähren. 

Schon die Regierungsvorlage geht von einer 
P aus c haI i e run g von R e c h nun g. und 
G e gen r e c h nun g aus. Tatsächlich scheint 
diese Lösung - zumindest bis zur Sammlung 

ausreichenden Erfahrungsmaterials - die beste. 
Sie sichert dem Strafgefangenen, der eine zufrie
densteIlende Arbeitsleistung erbringt, eine Netto
vergütung, die unter Berücksichtigung des - für 
arbeitswillige, Gefangene - vorgesehenen völli
gen Entfalls der Strafvollzugskosten und der 
faktischen Befreiung von anderen Leistungen be
stimmt ist. 

Zu § 56: 

In besonderen Fällen kann es zweckmäßig sein, 
Strafgefangene, die nicht 'im eigentlichen Sinne 
des Wortes krank sind, aber doch gewisse Abwei
chungen von der Norm zeigen, psychohygienisch 
und psychotherapeutisch zu betreuen. Diesem 
Umstand trägt auch die im § 8 Abs. 3 Z. 4 
vorgesehene Sonderanstalt Rechnung. Außerhalb 
dieser Anstalten soll nun über die Regierungs
vorlage hinaus eine solche Betreuung vorgesehen 
werden, wenn dies unter Berücksichtigung der 
Anstaltsgröße den Erfordernissen einer spar
samen, wirtsd1aftlichen und zweckmäßigen Ver
waltung nicht widerspricht. 

Zu § 57: 

Die Regierungsvorlage sieht für größere An
stalten einen "regelmäßigen Unterricht in geistes
oder naturwissenschaftlichen Fächern" vor. Diese 
Formulierung scheint insofern nicht zweckmäßig, 
als sie auf einen Unterrimt mit einem Niveau 
hinzuweisen scheint, das nur bei einem kleinen 
Teil der Strafgefangenen verwirklicht werden 
kann. Es wird daher vorgeschlagen, statt eines 
solchen, Unterrichts "regelmäßige Fortbildungs
kurse" vorzusehen. 

Zu §§ 60 bis 62: 

Nach der Regierungsvorlage sind die Beschaf
fung eigener Bücher und Zeitsmriften (§ 60), 
die Arbeit in der Freizeit (§ 61) und die im 
§ 62 gesmilderten Tätigkeiten als Vergünstigung 
gestaltet. Demgegenüber wird vorgesmlagen, 
diese Tätigkeit nimt als Vergünstigung, sondern 
als Rechte zu gestalten, die freilim durm die 
faktischen Möglimkeiten bedingt sein müssen. Der 
Grund für diese Anderung liegt darin, daß die 
Arbeit und überhaupt jede sinnvolle Beschäfti
gung, insbesondere aum eine geistige Besmäfti
gung, als Resozialisierungsfaktor von ganz be
sonderer Bedeutung ist. Dieser Faktor soll so 
früh und so weitgehend wie möglim nutzbar 
gemamt werden. 

Zu § 68: 

Nam § 68 Abs. 2 hat der Anstaltsarzt dafür 
Sorge zu tragen, daß den Strafgefangenen die 
etwa nötige ärztlime Behandlung und Pflege zu
teil wird. Es smeintzweckmäßig, an dieser Stelle 
festzuhalten, daß die nötige ärztlime Behandlung 
und Pflege gegebenenfalls aum eine fachärztlime 
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sein kann. Gedacht ist hiebei zum Beispiel an 
Fälle wie den, daß ein Strafgefangener psychia
trisch untersucht und behandelt werden soll, der 
Anstaltsarzt aber kein Facharzt der Psychiatrie 
ist. 

Zu § 87: 

Nach der Regierungsvorlage steht den Straf
gefangenen unbeschadet einer allfälligen Diszipli
ni~rung das Recht zu, wenigstens alle vier Wochen 
und höchstens jede zweite Woche einen Brief zu 
schreiben und zu empfangen. Ausgehend von 
dem Gedanken, daß die Beziehungen eines Straf
gefangenen zu seiner bisherigen Umgebung im 
Interesse der Resozialisierung soweit wie möglich 
aufrechterhalten bleiben sollen, wird vorge
schlagen, die Fristen für den ordentlichen Brief
verkehr für alle zu Kerker verurteilten Straf
gefangenen mit zwei, für alle zu Arreststrafen 
verurteilten Strafgefangenen mit einer Woche 
festzusetzen. 

Zu § 91: 

Die Regierungsvorlage sieht vor, daß die Straf
gefangenen zu Weihnachten und Ostern je eine 
Sendung von Nahrungs- und Genußmitteln im 
Gesamtgewicht von 3 kg empfangen dürfen. Da 
der Empfang von Geschenken vor allem auch 
zu Geburtstagen üblich ist, soll die Bestimmung 
entsprechend ergänzt werden. Gleichzeitig soll 
klargestellt werden, daß es sich nicht unbedingt 
um ein e Sendung handeln muß, sondern auch 
um mehrere Sendungen handeln kann, die frei
lich zusammen das Gewicht von 3 kg nicht über
steigen dürfen. 

Zu § 96: 

Nach § 96 sind Besuche von Vertretern der 
im § 88 angeführten Behörden und der dort 
bezeichneten Rechtsvertreter ohne zeitliche Be
schränkung zu gestatten. Nach dem Wunsch der 
Praxis soll hinsichtlich der Parteien vertreter eine 
gewisse Einschränkung Platz greifen. Freilich muß 
unter allen Umständen gesichert werden, daß die 
Rechte des Strafgefangenen in behördlichen Ver
fahren nicht durch irgendeine Beschränkung 
dieser Besuche gefährdet wird. Die neue Fassung 
trägt diesen Gedanken Rechnung. 

Zu § 98: 
Die Regierungsvorlage sieht Ausführungen, um 

die der Strafgefangene ersucht, nur bis zum 
Höchstausmaß von vierundzwanzig Stunden vor. 
Die Zeit von vierundzwanzig Stunden scheint 
nun zwar für unaufschiebbare Tätigkeiten an 
einem vom Haftort weit entfernten Ort nicht 
ausreichend. Die Bestimmung wurde jedoch nicht 
geändert, weil davon auszugehen ist, daß ein 
Strafgefangener, der etwa von Wien nach Feld
kirch "ausgeführt" wird, in Feldkirch soweit in 
einer Haftanstalt angehalten wird, als seine An-

wesenheit an einem anderen Ort nicht. nötig ist, 
und ferner davon auszugehen ist, daß die Zeit 
der Anhaltung in einer anderen Haftanstalt in 
die vierundzwanzigstündige Frist nicht eingerech
net werden muß. 

Zu § 99: 

Die Bestimmung wurde in Anlehnung an den 
neu formulierten § 6 über den Strafaufschub 
umformuliert und dabei durch eine Vorschrift 
ergänzt, wonach eine Unterbrechung des Straf
vollzuges u. U. auch im Interesse des Wirtschafts
betriebes, in dem der Strafgefangene tätig war, 
zulässig ist. 

Zur Bestimmung des § 99 Abs. 1 Z. 1 lit. eist 
zunächst zu bemerken, daß die Erwähnung der 
Ehescheidung naher Angehöriger deswegen not
wendig ist, weil solche Ehescheidungen keine 
"persönlichen Angelegenheiten" des Strafgefan
genen sind, anderseits aber etwa der Strafge
fangene verhalten sein kann, für die Kinder aus 
der geschiedenen Ehe seiner Angehörigen einen 
Pflegeplatz zu suchen oder anderweitige Vor
kehrungen zu treffen. Der Grund, warum nicht 
auch in diesem Zusammenhang die Möglichkeit 
ausdrücklich erwähnt wird, unter besonderen 
Umständen einem Strafgefangenen zur eigenen 
Eheschließung eine Unterbrechung der Freiheits
strafe zu gewähren, liegt darin, daß die eigene 
Eheschließung sehr wohl zu den "persönlichen 
Angelegenheiten" gehört. 

Zu § 100: 

§ 100 sieht die Eheschließung in der Anstalt 
vor. Die Bestimmung verweist in der Fassung 
der Regierungsvorlage ausdrücklich auf die Mög
lichkeit, zur Eheschließung auch eine Ausführung 
nach § 98 zu gestatten. Dieser Hinweis ist im 
Sinne der Ausführungen zu § 99 dahin zu er
gänzen, daß u. U. auch eine Unterbrechung der 
Freiheitsstrafe zum Zwecke der Eheschließung in 
Betracht kommt. 

Zu § 103: 

Die Entscheidung, ob besondere Sicherheits
rnaßnahmen über einen gewissen Zeitraum hinaus 
aufrechterhalten werden sollen, ist gewiß nicht 
immer leicht. Zwei besondere Sich'erheitsmaßnah
ffilen, nämlich die Unterbringung in einer beson
ders gesicherten Zelle einerseits und die Anlegung 
von Fes~eln oder einer Zwangsjacke und die 
Festhaltung in einem Gurten- oder Giuerbett 
anderseits greifen so sehr in die Rechte d'es Straf
gefangenen ein, daß ihre Aufrechterhaltung im 
ersten Fall über vier Wochen und im zweiten 
Fall über achtundvierzig Stunden hinaus nur das 
Vollzugsgericht anordnen können soll. Das Voll
zugsgericht soll auf Antrag des Anstaltsleiters zu 
entscheiden haben. Bejaht es die Aufrechterhal
tung der besondleren Sicherheitsmaßnahme, so 
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6 1169 der Beilagen 

soll es zugleich festzusetzen haben, wie lange die Zu § 127: 
Maßnahme aufrechterhalten werden darf. 

Zu §§ 104 und 105: 

Die Vorlage wurde hier den Ergebnissen der 
bisherigen Beratungen zum Entwurf emes 
Waffengebrauchsgesetzes angepaßt. 

Zu § 113 (alt): 

Die Strafe des harten Lagers soll als eine an 
die alten Leibesstrafen erinnernde Maßnahme aus 
dem Katalog der Disziplinarmaßnahmen elimi
niert werden, mag sie auch nach einer Entschei
dung der Europäischen Kommission für Men
schenrechte an sich keine unmenschliche Strafe im 
Sinne des Art. 3 der Menschenrechtskonvention 
sein. Die Regierungsvorlage für ein Strafgesetz
buch sieht übrigens auch für den Bereich des 
Strafurteils einen Entfall der sogenannten Ver
schärfungen der Strafe vor, unter denen sich 
derzeit audl das harte Lager befindet. 

Infolge der Streichung des § 113 sowie in folge 
der Vorziehung des § 116 an die Stelle des § 113 
erhalten die §§ 117 ff. die Bezeichnung §§ 116 ff. 

Zu§ 114: 

Auch die Anhaltung bei Wasser und Brot, 
die im Falle des strengen Hausarrestes _ als eine 
der möglichen zusätzlichen Maßnahmen im § 114 
Abs. 2 Z. 3 vorgesehen ist, scheint nicht mehr 
zeitgemäß und soll daher beseitigt werden. Die 
bei der Disziplinarstrafe des harten Lagers ange
führten Gründe gelten auch hier. 

Festzuhalten ist, daß es die Regierungsvorlage 
nimt etwa ermöglicht, Hausarrest in einer Dauer 
zu verhängen, die die Dauer des Strafrestes über
steigt. Denn der Hausarrest ist nur eine beson
dere Art des Strafvollzuges und nicht eine selb
ständige Strafe. Bei einem Strafrest unter vier 
Wochen kann daher die Höchstdauer des Haus
arrestes auch dann niQ~t ausg~schöpft werden, 
wenn an sich eine Disziplinarstrafe von dieser 
Dauer angebracht wäre. 

Zu § 125: 

Die Regierungsvorlage sieht eine Höchstfrist 
ununterbrochener Anhaltung in Einzelhaft im 
Ausmaß von sechs Monaten vor. Im Hinblick 
darauf, daß die Einzelhaft bei psychisch anfäl
ligen Strafgefangenen besondere Nachteile mit 
sich bringen kann, scheint es notwendig, noch 
eine weitere Sicherung gegen eine zu lange An
haltung in Einzelhaft vorzusehen. Es soll daher 
bestimmt werden, daß -ein Strafgefangener über 
vier Wochen gegen seinen Willen nur auf An
ordnung des Vollzugsgerichtes in Einzelhaft an
gehalten werden kann. 

Nach der Regierungsvorlage könnte die Frage 
offen bleiben, ob getilgte Verurteilungen bei der 
Entscheidung zu berücksichtigen sind, ob ein 
Strafgefangener bereits wegen bestimmter Straf
taten smuldig erkannt worden ist oder ob er 
bereits eine oder mehrere Freiheitsstrafen ver
büßt hat. Es soll klargestellt werden, -daß getilgte 
Verurteilungen hier außer Betracht zu bleiben 
haben. 

Zu § 128: 

In der Regierungsvorlage ist für die Gruppe 
der Fahrlässigkeitstäter ein Unterrimt über die 
Verhütung von Unfällen und über Erste Hilfe 
vorgesehen. Es richten sim zwar die meisten, 
durmaus aber nicht alle Fahrlässigkeitsdelikte 
gegen Leib und Leben, in welchem Falle ein 
solcher Unterrimt angebracht wäre. Da es zum 
Beispiel nicht sinnvoll wäre, den Täter einer 
fahrlässigen Krida einem solchen Unterrimt zu 
unterziehen, soll dieser Unterricht ausdrücklich 
nur für diejenigen Strafgefangenen vorgesehen 
werden, die ein Delikt gegen die körperliche 
Sicherheit begangen habeil. Ferner fehlt- in der 
Fassung der Regierungsvorlage eine dem § 127 
Abs. 3 entsprechende Bestimmung, wOnach Ge
fangene, von denen ein schädlicher Einfluß auf 
ihre Mitgefangenen zu besorgen ist, vom beson
deren Vollzug ausgenommen sein sollen, mögen 
sie auch die anderen Voraussetzungen erfüllen. 
Eine solche Bestimmung soll daher angefügt wer
den (Abs. 3). 

Zu § 129: 

Der dritte Satz wurde in Anlehnung an § 57 
Abs. 5 des geltenden Jugendgerichtsgesetzes und 
§ 61 des Jugendgerichtsgesetzes in der Fassung 
des Einführungsgesetzes zum Strafvollzugs ge setz 
neu formuliert. 

Zu § 132: 

Da Zweifel bestehen könnten, ob den Straf
gefangenen bei der Aufnahme Prothesen aller 
Art zu belassen sind, soll hiefür eine zweifelsfreie 
Regelung getroffen werden. 

Zu§ 133: 

Diese Bestimmung war entsprechend der 
neuen Fassung des § 5 umzuformulieren. 

Zu § 138: 

Bei der obligatorischen Anhaltung eines Straf
gefangenen im ersten Monat der Unterstufe in 
Einzelhaft scheinen die Vorteile der Regelung die 
Nachteile, die mit jeder Einzelhaft verbunden 
sein k ö n n e n, nicht zu überwiegen. Es wird 
daher die Streichung dieses Instituts empfohlen. 
Ferner wird empfohlen, die Fristen für den 
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ordentlichen Besuchsempfang für alle Arten der 
Kerkerstrafe einheitlich mit vier Wochen (statt 
fünf und vier Wochen) vorzusehen. Eine beson
dere Regelung der Fristen für den ordentlichen 
Briefverkehr ist infolge der vorgeschlagenen 
Änderung des § 87 nicht mehr nötig. 

Zu § 139: 

Entsprechend der Änderung des § 138 sollen 
die Fristen für den ordentlichen Besuchsempfang 
in der Mittelstufe einheitlich mit drei und in 
der Oberstufe einheitlich mit zwei Wochen fest
gesetzt werden; die Fristen für den Bezug von 
Bedarfsgegenständen nach § 34 mit zwei Wochen. 

Zu § 140: 

Vom Stufenstrafivollzug sollen die Strafgefan
genen im Erstvollzug, auch soweit sie nicht in 
einer Sonderanstalt angehalten werden, ausge
nommen werden, da der Erstvollzug nach anderen 
Gesichtspunkten als den eines stufenweisen Auf
stiegs der Strafgefangenen geführt werden soll. 
Strafgefangene, die über sechzig Jahre alt, gebrech
lich oder dauernd arbeitsunfähig sind, sollen 
gleich in die Mittelstufe eingereiht werden. 

Zu § 153: 

Da das Institut des Ausganges nach § 147 
seinen Grund in der überlegung hat, daß Straf
gefangene, die lange Zeit in einer Haftanstalt 
waren, zur Wiederanknüpfung der locker ge
wordenen Bindungen mit der Außenwelt, insbe
sondere zum Aufsuchen einer Unterkunft und 
eines Arbeitsplatzes, vorübergehend in Freiheit 
entlassen werden sollen, scheint es bei Kerker
strafen, die drei Monate nicht übersteigen, nicht 
erforderlich, einen Ausgang vorzusehen. 

Zu §§ 155 und 156: 

Der sechste Abschnitt des dritten Teiles der 
Regierungsvorlage sah Sonderbestimmungen für 
den Vollzug von Arreststrafen über ein Jahr vor. 
Im Hinblick darauf, daß Arreststrafen über ein 
Jahr in aller Regel einerseits nur über Jugendliche 
nach dem Jugendgerichtsgesetz verhängt werden, 

Dr. Halder 
Berichterstatter 

anderseits über Fahrlässigkeitstäter, weiters in An
betracht des Umstandes, daß für Jugendliche und 
Fahrlässigkeitstäter ein besonderer Vollzug einge
richtet ist, scheint es nicht nötig, für die sehr 
seltenen Fälle, in denen sonst jemand eine mehr 
als einjährige Arreststrafe zu verbüßen hat, 
Sonderregelungen vorzusehen. In diesen Fällen 
kann der allgemeine Arreststrafenvollzug gemäß 
dem siebenten Abschnitt des dritten Tejles der 
Regierungsvorlage Platz greifen. 

Zu § 157: 

Die Daten, die die Regierungsvorlage für das 
Inkrafttreten des Strafvollzugsgesetzes vorsah, 
sind in Anbetracht des Umstandes, daß die Vor
beratungen erst jetzt abgeschlossen werden konn
ten, überholt. Das Gesetz soll im großen und 
ganzen nach einer angemessenen Legisvakanz am 
1. Jänner 1970 in Kraft treten. Einige Bestim
mungen sollen erst spätet volle Wirksamkeit 
erlangen. Die Bewegung im Freien auch an Sonn
und Feiertagen erfordert eine Personalvermeh
rung. Da diese Personalvermehrung eine gewisse 
Zeit in Anspruch nehmen wird, wird in Abs. 2 
bestimmt, daß § 43 zwar auch mit 1. Jänner 1970 
in Kraft tritt, jedoch mit der Maßgabe, daß die 
Bewegung im Freien bis zum 1. Jänner 1972 
nur an Werktagen stattzufinden hat. Die Bestim
mungen über alle Sonderanstalten, die Vollzugs
kommission und den Entlassungsvollzug sollen 
gleichfalls mit 1. Jänner 197i in Kraft treten, 
da zuvor umfangreichere technische und Verwal
tungsaufgaben zu lösen sind. Um jedoch solchen 
Einrichtungen, wenn sie schon bestehen, mit dem 
Inkrafttreten des Hauptteiles des Gesetzes die 
nötige gesetzliche Grundlage zu geben, soll das 
spätere Inkrafttreten "unbeschadet bereits be
stehender Einrichtungen" angeordnet werden. 

Auf Grund seiner Beratungen stellt der Justiz
ausschuß den An t rag, der Nationalrat wolle 
dem a n g e s chi 0 s sen enG e set zen t
w u r f die verfassungsmäßige Zustimmung er
teilen. 

Wien, am 17. Feber 1969 

Dr. Hauser 
Obmann 

"/. 
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8 1169 der Beilagen 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
über den Vollzug der Freiheitsstrafen (Straf

vollzugsgesetz - StVG.) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ERSTER TEIL 

Allgemeine Bestimmungen 

Begriffsbestimmungen 

§ 1. Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist: 

1. S t r a f ur t eil: jedes Erkenntnis eines 
Strafgerichtes, mit dem wegen einer den Gerich
ten zur Aburteilung zugewiesenen strafbaren 
Handlung eine Freiheitsstrafe verhängt worden 
ist; 

2. Ver u r t eil t e r: jede Person, über die in 
einem Strafurteil eine Freiheitsstrafe verhängt 
worden ist; 

3. S t r a f g ,e fan gen e r: jeder VerurteiltJe, an 
dem eine in einem Strafurteil verhängte Frei
heitsstrafe vollzogen wird; 

4. S t r a f z ei t: die Zeit, die der Verurteilte 
auf Grund eines Strafurteiles oder mehrerer un
mittelbar nacheinander zu vollziehender Straf
urteile, die alle auf Kerkerstrafen oder alle auf 
Arreststrafen lauten, in Strafhaft zuzubringen 
hat. Als Strafhaft ist jede dem Vollzug eines 
Strafurteiles dienende Haft anzusehen. übersteigt 
eine auf die Strafe anzurechnende Zeit einen 
Monat, so ist sie in Monaten, Tagen und Stun
den, sonst in Tagen oder ·Stunden anzurechnen. 
Soweit Bruchteile von Jahren, Monaten oder 
Wochen der Strafzeit zu bilden sind, die keine 
ganzen> Jahre, Monate oder Wochen ergeben, ist 
ein Jah1'l zwölf Monaten, ein Monat dreißig 
Tagen und eine Woche sieben Tagen gleichzu
setzen. 

Anwendung des Gesetzes auf Jugendliche 

§ 2. Für den Jugendstrafvollzug gilt dieses 
Bundesgesetz nur insoweit, als das Jugendgerichts
gesetz 1961 nicht etwas anderes bestimmt. 

ZWEITER TEIL 

Anordnung des Vollzuges der 
auf Freiheitsstrafe lautenden 

Strafurteile 

Anordnung des Vollzuges 

§ 3. (1) Ist an einem Verurteilten eine Freiheits
strafe zu vollziehen, so ist der Strafvollzug anzu
ordnen und die nach § 9 zur Einleitung oder 
Durchführung des Strafvollzuges zuständige An
stalt von der Anordnung zu verständigen. 

(2) Tritt ein Verurteilter, der sich auf freiem 
Fuße befindet, die Strafe nicht sofort an, so ist 
er schriftlich aufzufordern, die Strafe binnen 
einem Monat anzutreten. Die Aufforderung hat 
die Bezeichnung der zuständigen Anstalt und 
die Androhung zu enthalten, daß der Verur
teilte im Falle seines Ausbleibens vorgeführt 
wird. Kommt der Verurteilte dieser Aufforde
rung nicht nach, so ist seine Vorführung zum 
Strafantritt anzuordnen. Die Vorführung ist auch 
anzuordnen, wenn der Verurteilte versucht, sich 
dem Vollzuge der Freiheitsstrafe durch die Flucht 
zu entziehen, oder begründete Besorgnis besteht, 
daß er es versuchen werde. . 

(3) Ist der Aufenthaltsort des Verurteilten 
unbekannt, so sind die §§ 414 bis 418 der Straf
prozeßordnung 1960 dem Sinne nach anzu-· 
wenden. 

(4) Verurteilte, die sich bereits in der zustän
digen Anstalt zum Vollzug von Freiheitsstrafen 
in Haft befinden, sind in den Strafvollzug zu 
übernehmen. Verurteilte, die sich in einer 
anderen Anstalt in Haft befinden, sind in die 
zuständige Anstalt zu überstellen. 

(5) Muß eine der iin § 158 der Strafprozeß
ordnung 1960 genannten Personen zum Vollzug 
einer Freiheitsstrafe in Haft genommen werden, 
so ist der Vorstand der Dienstbehörde oder der 
unmittelbare Vorgesetzte dieser Person davon 
zu verständigen. 

Absehen vom Strafvollzug wegen Auslieferung 
§ 4. Wird der Verurteilte an eine ausländische 

Behörde ausgeliefert, so ist vom Vollzug einer 
über ihn verhängten Freiheitsstrafe vorläufig ab-
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zusehen, es sei denn, daß es des unverzüglichen 
Vollzuges bedarf, um der Begehung strafbarer 
Handlungen durch andere entgegenzuwirken. 
Kehrt der Ausgelieferte in das Bundesgebiet 
zurück, so ist die Strafe zu vollziehen. Vom 
nachträglichen Strafvollzug ist aber abzusehen 
und die Strafe ganz oder teilweise bedingt nach
zusehen, soweit an dem Verurteilten im Ausland 
eine Strafe vollzogen worden ist und der Ver
urteilte durch den Strafvollzug ungünstiger ge
stellt wäre, als wenn über alle Handlungen ein 
österreichisches Gericht entschieden hätte. 

Aufschub des Strafvollzuges wegen Vollzugs
un tauglichkeit 

§ 5. (1) Ist ein dem Wesen der Freiheitsstrafe 
(§ 20) entsprechender Strafvollzug wegen einer 
Krankheit oder Verletzung, wegen Invalidit;it 
oder eines sonstigen' körperlichen oder geistigen 
Schwächezustandes auch unter Berücksichtigung 
der Möglichkeit einer Strafvollzugsortsänderung 
(§ 10) mit den Einrichtungen der in Betracht 
kommenden Anstalten zum Vollzug von Frei
heitsstrafen nicht durchführbar oder wäre im 
Hinblick auf einen dieser Zustände das' Leben 
des Verurteilten durch die überstellung in die 
betreffende Anstalt gefährdet, so ist die Ein
leitung des Strafvollzuges so lange aufzuschieben, 
bis der Zustand aufgehört hat. 

(2) Ist die verurteilte Person schwanger oder 
hat sie innerhalb der letzten sechs Monate ent
bunden, so ist die Einleitung des Strafvollzuges 
bis zum Ablauf des sechsten Monates nach .der 
Entbindung aufzuschieben, es sei denn, daß die 
Verurteilte selbst die Durchführung des Straf
vollzuges verlangt, vom Vollzug keine Gefähr
dung ihrer Gesundheit oder des Kindes zu be
sorgen und ein dem Wesen der Freiheitsstrafe 
entsprechender Vollzug durchführbar ist. 

(3) An Verurteilten, an denen nach Abs. 1 
oder 2 eine Freiheitsstrafe nicht vollzogen werden 
kann, ist stattdessen eine Haft nach Maßgabe 
der folgenden Bestimmungen zu vollziehen, wenn 

1. der Verurteilte nach der Art oder dem 
Beweggrund der strafbaren Handlung, derent
wegen er verurteilt worden ist, oder nach seinem 
Lebenswandel 

a) für die Sicherheit des Staates oder der 
Person oder 

b) . für die Sicherheit des Eigentums besonders 
gefährlich ist oder 

2. die Freiheitsstrafe drei Jahre übersteigt und 
anzunehmen ist, daß sich der Verurteilte im Falle 
des -Aufschubes dem Vollzug der Freiheitsstrafe 
entziehen würde. 
In den Fällen der Z. 1 Ht. b sowi,e in den 
Fällen der Z. 2 darf diese Haft jedoCh nur voll
zogen werden, wenn der Verurteilte in der dafür 
unter Berücksichtigung der Möglichkeit einer 
Strafvollzugsortsänderung (§ 10) in Betracht 

kommenden Anstalt zum Vollzug von Freiheits
strafen sachgemäß behandelt werden kann und 
sein Leben durch die Uberstellung in diese 
Anstalt nicht gefährdet wäre; in den Fällen der 
Z. 1 lit. a ist dagegen erforderlichenfalls dei 
Vollzug in einer öffentlichen Krankenanstalt (§ 71 
Abs. 2) durchzuführen. 

(4) Für die an die Stelle der Freiheitsstrafe 
tretende Haft gelten sinngemäß die Vorschriften 
dieses Bundesgesetzes für den Vollzug von Frei
heitsstrafen. Die Freiheitsstrafe gilt nach Maß
gabe der Dauer der Haft als vollzogen. 

(5) Wäre bloß der Vollzug von Verschär
fungen der Freiheitsstrafe (§§ 19, 253 des Straf
gesetzes) wegen eines der im Abs. 1 oder 2 ange
führten Zustände des Verurteilten mit Nach
teilen für seine Gesundheit verbunden, so hat 
nur dieser Vollzug insoweit zu unterbleiben. 

Aufschub des Strafvollzuges aus anderen Gründen 

§ 6. (1) Ist der Verurteilte nach der Art und 
dem Beweggrund der strafbaren Handlung, 
derentwegen er verurteilt worden ist, und nach 
seinem Lebenswandel weder für die Sicherheit 
des Staates, noch für die der Person oder des 
Eigentums besonders gefährlich, so ist die Ein
leitung des Vollzuges einer Freiheitsstrafe auf
zuschieben, 

1. wenn die Freiheitsstrafe drei Jahre nicht 
übersteigt und der Verurteilte den Aufschub 
beantragt, um im Inland 

a) einen der im § 86 Abs. 2 genannten Ange
hörigen oder einen anderen ihm besonders 
nahestehenden Menschen, der lebensgefähr .. 
lich erkrankt oder verletzt ist, aufzusuchen; 

b) an dem Begräbnis einer di,eser Personen 
teilzunehmen oder 

c) wichtige Familienangelegenheiten im Zu
sammenhang mit einem der in den lit. a 
und b angeführten Anlässe oder mit der 
Ehescheidung eines Angehörigen zu ordnen; 

2. wenn die Freiheitsstrafe ein Jahr nicht 
übersteigt 

a) auf Antrag des Verurteilten, wenn der 
Aufschub für das spätere Fortkommen des 
Verurteilten, für den Wirtschaftsbetrieb, in 
dem der Verurteilte tätig ist, für den 
Unterhalt der ihm gegenüber unterhalts
berechtigten Personen oder für die Gut
machung des Schadens zweckmäßiger er
scheint als der sofortige Vollzug, 

b) auf Antrag des Standeskörpers aus mili
tärdienstlichen Gründen im Falle eines Ein
satzes des Bundesheeres nach § 2 Abs. 1 
des Wehrgesetzes, BGBL Nr. 181/1955, in 
der jeweils geltenden Fassung, wenn der 
Verurteilte Soldat ist. 

Der Aufschub darf jedom in den Fällen der Z. 1 
nur für die Dauer von höchstens einem Monat 
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und in den Fällen der Z. 2 lit. a nur für di'e 
Dauer von höchstens einem Jahr g.estattet wer
den, in allen Fällen gerechnet von dem Tage an, 
an dem der Verurtei1t.e die Strafe ohne Aufschub 
hätte antreten müssen. 

(2) Bewilligt das Gericht einen Aufschub des 
Vollzuges gemäß Abs. 1 Z. 2 lit. a, so hat es dem 
Verurteilten Weisungen (§ 2 Abs. 1 des Gesetzes 
über die bedingte Verurteilung 1949) zu erteilen, 
wenn dies geboten ist, um den Verurteilt.en vor 
einem Rückfall zu bewahren. 

(3) Der Aufschub ist zu widerrufen und die 
Freiheitsstrafe zu vollziehen: 

1. wenn der Verurteilte den Weisungen des 
Geridü:es nicht nachkommt; 

2. wenn er versucht, sich dem Strafvollzug 
durch Flucht zu entziehen oder begründete Be
sorgnis besteht, daß er es versuchen werde; 

3. wenn dringender Verdacht besteht, daß er 
aufs neue eine gerichtlich strafbare Handlung 
begangen hat. 

Zuständigkeit und Verfahren 

§ 7. (1) Hat in erster Instanz ein Geschwornen
oder Schöffengericht erkannt, so steht die An
ordnung des Vollzuges (§ 3) dem Vorsitzenden 
dieses Gerichtes zu (§ 397 der Strafprozeß
ordnung 1960), die Entscheidungen nacH den 
§§ 4 bis 6 aber dem Gerichtshof erster Instanz 
in der im § 13 Abs. 3 der Strafprozeßordnung 
1960 bezeichneten Zusammensetzung. 

(2) Hat in erster Instanz ein Einzelrichter 
erkannt, so stehen die im Abs. 1 bezeichnete 
Anordnung und die dort bezeichneten Entschei
dungen diesem zu. 

(3) Die in den §§ 4 bis 6 bezeichneten Ent
scheidungen haben durch Beschluß zu erfolgen. 
Gegen diesen Beschluß steht dem öffentlichen 
Ankläger und dem Verurteilten die Beschwerde 
an den übergeordneten Gerichtshof offen. Die 
Beschwerde ist binnen vierzehn Tagen einzu
bringen. 

(4) Kann über einen Antrag auf eine der Ent
scheidungen nach den §§ 4 bis 6 nicht sofort 
entschieden werden oder wird gegen eine dieser 
Entscheidungen Beschwerde erhoben, so ist die 
Anordnung des Strafvollzuges bis zur Entschei
dung erster oder zweiter Instanz vorläufig zu 
hemmen, wenn es nicht des unverzüglichen Voll
zuges bedarf, um der Begehung strafbarer Hand
lungen durch andere entgegenzuwirken, und der 
Antrag oder die Beschwerde nicht offenbar aus
sichtslos ist.' 

DRITTER TEIL 

Vollzug der Freiheitsstrafen 

Erster Abschnitt 

EINRICHTUNGEN UND BEHöRDEN DES 
STRAFVOLLZUGES 

Erster Unterabschnitt 

Anstalten zum Vollzug von Frei
heitsstrafen 

Strafvollzugsanstalten und gerichtliche 
Gefangenenhäuser 

§ 8. (1) Gerichtliche Freiheitsstrafen sind in 
Strafvollzugsanstalten und gerichtlichen Gefan
genenhäusern zu vollziehen, soweit in diesem 
Bundesgesetz nichts anderes bestimmt wird. 

(2) Die Strafvollzugsanstalten sind als all
gemeine Anstalten oder als Sonderanstalten zu 
führen. In den allgemeinen Anstalten und den 
gerichtlichen Gefangenenhäusern ist nach Maß
gabe des § 9 der Strafvollzug an allen Straf
gefangenen durchzuführen, soweit für diesen 
Vollzug nicht Sonderanstalten eingerichtet sind. 

(3) Als Sonderanstalten sind die nachfolgenden 
Anstalten zu errichten und zu erhalten: 

1. zur Durchführung des Erstvollzuges (§ 127); 
2. ~ur Durchführung des Strafvollzuges an 

Strafgefangenen, die wegen einer fahrlässig began
genen strafbaren Handlung verurteilt worden 
sind (§ 128); 

3. zur Durchführung des Strafvollzuges an 
Strafgefangenen, die an Lungentuberkulose er
krankt sind; 

4. zur Durchführung des Strafvollzuges an 
Strafgefangenen, die sich wegen ihrer psychischen 
Besonderheiten nicht für den allgemeinen Vollzug 
eignen (§ 129). 

(4) Die Anstalten sind als Männer- oder Frauen
anstalten oder so zu führen, daß die in derselben 
Anstalt angehaltenen männlichen und weiblichen 
Strafgefangenen voneinander getrennt sind. 

Zuständigkeit 

§ 9. (1) Kerker- oder Arreststrafen, deren 
Strafzeit ein Jahr übersteigt, sind in der nach 
§ 134 zu bestimmenden Strafvollzugsanstalt zu 
vollziehen; bis zur Bestimmung der zuständigen 
Strafvollzugsanstalt ist der Strafvollzug jedoch 
im Gefangehenhaus eines Gerichtshofes einzu
leiten. 

(2) . Die von den Gerichtshöfen verhängten 
Kerker- oder Arreststrafen, deren Strafzeit ein 
Jahr nicht übersteigt, und die von den Bezirks
gerichten verhängten Arreststrafen, deren Straf
zeit drei Monate übersteigt, sind in den Gefan
genenhäusern der Gerichtshöfe zu vollziehen. 

(3) Die von den Bezirksgerichten verhängten 
Arreststrafen, deren Strafzeit drei Monate nicht 
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übersteigt, sind in den Gefangenenhäusern der 
Bezirksgerichte zu vollziehen. 

(4) Soweit für den Vollzug von Freiheits
strafen Sonderanstalten eingerichtet sind, ist der 
Strafvollzug zwar in den gerichtlichen Gefan
genenhäusern einzuleiten, dann aber in der 
Sonderanstalt durchzuführen. 

(5) Sind an einem Verurteilten unmittelbar 
nacheinander eine Kerkerstrafe und eine Arrest
strafe zu vollziehen und ist für den Vollzug 
einer dieser Strafen eine Strafvollzugsanstalt 
zuständig, so sind beide Strafen in dieser Anstalt 
zu vollziehen. Ist aber für den Vollzug der 
einen Strafe ein Gefangenenhaus eines Geri,chts
hofes und für den Vollzug der anderen ein 
Gefangenenhaus eines Bezirksgerichtes zuständig, 
dann sind beide Strafen im Gefangenenhaus des 
Gerichtshofes zu vollziehen. Diese Bestimmung 
gilt nicht, wenn für den Vollzug einer der zusam
mentreffenden Strafen eine Sonderanstalt zustän
dig ist. 

(6) örtlich zuständig ist das Gefangenenhaus 
des Gerichtes, in dessen Sprengel der Verurteilte 
seinen Wohnsitz hat. Hat der Verurteilte keinen 
inländischen Wohnsitz, so ist der gewöhnliche 
Aufenthalt des Verurteilten, in Ermangelung 
eines solchen Aufenthaltes im Inland aber jeder 
andere Aufenthalt des Verurteilten im Inland 
maßgebend. Ist der Verurteilte in gerichtlicher 
Haft, so ist an Stelle des Wohnsitzes, gewöhn
lichen Aufenthaltes oder Aufenthaltes der Ort 
der Haft maßgebend. 

(7) Besteht für einen Verurteilten kein nach 
Abs. 6 örtlich zuständiges Gefangenenhaus, so 
ist der Sitz des Gerichtes maßgebend, das in 
erster Instanz erkannt hat. 

(8) Das Bundesministerium für Justiz hat durch 
Verordnung die Sprengel der Anstalten zum 
Vollzug von Freiheitsstrafen unter Bedachtnahme 
auf die Grundsätze' des Strafvollzuges so fest
zusetzen, daß die zur Verfügung stehenden Ein~ 
richtungen am besten ausgenützt werden können. 
Der Sprengel jedes gerichtlichen Gefangenen
hauses hat mindestens den Sprengel des Gerichtes 
zu umfassen. 

Gründe der Sicherheit des Strafvollzuges ent
gegenstehen. 

(2) Freiheitsstrafen, deren Strafzeit ein Jahr 
übersteigt, dürfen jedoch nicht in bezirksgericht
lichen Gefangenenhäusern und Freiheitsstrafen, 
deren Strafzeit drei Monate nicht übersteigt, nur 
dann in Strafvollzugsanstalten vollzogen werden. 
wenn der Verurteilte damit einverstanden ist. ' 

Zweiter Unterabschnitt 

Vollzugsbehörden 

Vollzugsbehörde erster Instanz 

§ 11. (1) Vollzugsbehörde erster Instanz ist 
der Anstaltsleiter. 

(2) Anstaltsleiter der 
Gefangenenhäuser sind die 
zirksgerichte. 

bezirksgerichtlichen 
Vorsteher der Be-

Vollzugsoberbehörde 

§ 12. (1) Für die gerichtlichen Gefangenen
häuser ist der Präsident des in Strafsachen tätigen 
Gerichtshofes erster Instanz, in dessen Sprengel 
die Gefangenenhäuser liegen, Vollzugsoberbe
hörde. 

(2) Der Vollzugsoberbehörde stehen nach Maß
gabe der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
die Aufsicht über die gerichtlichen Gefangenen
häuser und die Entscheidung über Beschwerden 
gegen die Leiter dieser Gefangenenhäuser und 
deren Entscheidungen zu. 

Obers.te Vollzugsbehörde 

§ 13. (1) Oberste Vollzugsbehörde ist das 
Bundesministerium für Justiz. 

(2) 'Das Bundesministerium für Justiz hat für 
die Errichtung, Erhaltung und Erneuerung der 
Anstalten zum Vollzug von Freiheitsstrafen sowie 
dafür vorzusorgen, daß die Anstalten entspre
chendden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
betrieben werden können. Ihm stehen ferner 
nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Bundes
gesetzes die Aufsicht über den gesamten Vollzug 
und die in den §§ 10, 18, 24, 25, 32, 69, 78, 84, 
97, 101, 121, 134 und 135 vorgesehenen Ver-

Strafvollzugsortsänderung fügungen und Entscheidungen zu, hinsichtlich der 
Strafvollzugsanstalten auch die im § 12 Abs. 2 

§ 10. (1) Das Bundesministerium für Justiz' h f d ch d vorgese enen Ver ügungen un Ents ei ungen. 
hat allgemein oder im Einzelfall die Zuständig-
keit einer anderen als der nach § 9 zuständigen (3) Das Bundesministerium für Justiz hat in 
Anstalt anzuordnen, Fragen des Strafvollzugswesens, zu deren Beant-

1. wenn dies unter Bedachtnahme aut die wortung es besonderer Sachkunde bedarf, einen 
Grundsätze des Strafvollzuges (§ 20) zur besseren Sachverständigen zu hören. 
Ausnützung der Vollzugseinrichtungen oder aus 
Gründen der Sicherheit des Strafvollzuges ~weck
mäßig ist oder 

2. wenn dadurch die Wiedereingliederung des 
Verurteilten in die Gesellschaft gefördert wird 
und weder das Erfordernis einer zweckmäßigen 
Ausnützung der Vollzugs einrichtungen noch 

Aufsicht über den Strafvollzug 

§ 14. (1) Die Einhaltung der Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes und der darauf gegründeten 
Vorschriften und Anordnungen ist von den Lei
tern der Anstalten zum Vollzug von Freiheits
strafen innerhalb des Bereiches der ihnen unter-
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stellten Einrichtungen; im übrigen, unbeschadet 7. über die Anhaltung eines Strafgefangenen 
der Bestimmungen des Bundes-Verfassungs ge set- in Einzelhaft gegen seinen Willen, wenn diese 
zes in der Fassung vom Jahre 1929 über die mehr als vier Wochen dauert (§ 125); 
richterliche Unabhängigkeit, innerhalb ihrer 8. über die Zulässigkeit der Anhaltung im 
Sprengel durch die Vollzugsoberbehörden und Strafvollzug in gelockerter Form (§ 126 Abs. 3); 
im ganzen Bundesgebiet durch das Bundesmini- 9. über den nachträglichen Aufschub des Straf-
sterium für Justiz zu überwachen. vollzuges (§ 133); 

(2) Die Vollzugsbehörden haben sich von dem 10. über die vorzeitige überstellung in einen 
gesamten Verwaltungs- und Vollzugsbetrieb in der Vorbereitung für eine Entlassung dienenden 
den von ihnen zu beaufsichtigenden Einrich- Vollzug (§ 145 Abs. 2); 
tungen durch eigene Wahrnehmung Kenntnis zu 
verschaffen. Sie haben zu diesem Zweck regel-' 11. über die Nichteinrechnung der Zeit eines 
mäßig in den Anstalten Nachschau zu halten und Ausganges oder der außerhalb der Strafe ver
wahrgenommene Mißstände abzustellen; über brachten Zeit in ,die Strafzeit (§ 147). 
Mißstände, die im eigenen Wirkungsbereich nicht 
abgestellt werden können, haben die Leiter der 
gerichtlichen Gefangenenhäuser der Vollzugsober
behörde und die Leiter der Strafvollzugsanstalten 
sowie die Vollzugsoberbehörden dem Bundes
ministerium für Justiz zu berichten. 

(3) Inwieweit die Vollzugskommissionen an der 
Aufsicht über den Vollzug mitzuwirken haben, 
ist im § 18 bestimmt. 

Gebühren der Sachverständigen im Verfahren 
der Vollzugsbehörden 

§ 15. Sachverständige haben für ihre Tätigkeit 
im Verfahren der Vollzugsbehörden Anspruch 
auf Gebühren nach dem Gebührenanspruchs
gesetz 1965, in der jeweils geltenden Fassung. '" 

Dritter Unterabschnitt 

Vollzugsgericht 

Zuständigkeit 

§ 16. (1) Vollzugsgericht ist der in Strafsachen 
tätige Gerichtshof erster Instanz, in dessen 
Sprengel die Freiheitsstrafe vollzogen wird. Han
delt es sich jedoch ausschließlich um den Vollzug 
einer der im § 9 Abs. 3 bezeichneten Freiheits
strafen, so ist Vollzugsgericht das Bezirksgericht, 
in dessen Sprengel die Strafe vollzogen wird. 

(2) Das Vollzugsgericht entscheidet 
1. über den Beitrag des Verurteilten zu den 

Kosten des Strafvollzuges (§ 32); 
2. über den Verfall von Geld und Gegen

ständen (§ 37); 
3. über die Unterbrechung einer Freiheitsstrafe, 

den Widerruf und die Nichteirtrechnung der 
außerhalb der Strafhaft verbrachten Zeit ,in die 
Strafzeit (§ 99); 

4. über die Aufrechterhaltung der im § 103 
Abs. 2 Z. 4 vorgesehenen Sicherheitsmaßnahme, 
wenn diese mehr als vier Wochen dauert; 

5. über die Aufrechterhaltung einer der im 
§ 103 Abs. 2 Z. 5 vorgesehenen Sicherheitsrnaß
nahmen, wenn diese mehr als 48 Stunden dauern; 

6. über die Nichteinrechnung einer im Haus
arrest zugebrachten Zeit in die Strafzeit (§ 115); 

Gerichtliches Verfahren 

§ 17. (1) Das Gericht hat vor jeder Entschei
dung eine Äußerung des Anstaltsleiters, des 
öffentlichen Anklägers sowie des Verurteilten ein
zuholen. 

(2) Soweit der Sachverhalt im Hinblick auf 
den Gesundheitszustand oder die Wesensart des 
Verurteilten nicht genügend geklärt erscheint, 
sind vor der Entscheidung auch der in der Anstalt 
tätige Arzt oder Psychologe und erforderlichen
falls auch andere ärztliche oder psychologische 
Sachverständige zu hören. 

(3) Das Gericht hat durch Beschluß zu ent
scheiden. Dieser Beschluß ist stets dem Verurteil
ten selbst bekanntzumachen. Unbeschadet des 
§ 77 Abs. 2 der Strafprozeßordnung 1960 ist 
auf Verlangen des Verurteilten eine Ausfertigung 
der Verfügung seinem ausgewiesenen Verteidiger 
zuzustellen. 

(4) Gegen den Beschluß steht dem öffentlichen 
Ankläger und dem Strafgefangenen die Be
schwerde offen. Die Beschwerde ist binnen vier
zehn Tagen einzubringen; hat der Verurteilte 
die Zustellung einer Abschrift der Verfügung an 
seinen Verteidiger verlangt, sei läuft die Frist 
zur Erhebung der Beschwerde für den Verteidiger 
vom Tage dieser Zustellung. 

(5) Die Beschwerde gegen die Bewilligung einer 
der im § 16 Abs. 2 bezeichneten Maßnahmen 
hat aufschiebende Wirkung, es sei denn, sie 
richte sich gegen die Nichteinrechnung einer Zeit 
in die Strafzeit und wäre offenbar aussichtslos. 
Die Entscheidung über die Beschwerde steht dem 
Gerichtshofe zweiter Instanz zu. 

Vierter Unterabschnitt 

Vollzugskommission 

§ 18. (1) Am Sitze jedes in Strafsachen tätigen 
Landesgerichtes ist eine Kommission zu bestellen, 
die sich von der gehauen Beobachtung der Vor
schriften über den Strafvollzug, insbesondere 
über die Behandlung der Strafgefangenen, zu 
überzeugen hat. 
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(2) Die Kommission besteht aus sieben Ver
trauenspersonen, die aus ihrer Mitte für jedes 
Jahr ihrer Tätigkeit einen Vorsitzenden und 
einen Stellvertreter des Vorsitzenden zu wählen 
haben. 

(3) Zur Vertrauensperson darf nur bestellt 
werden, wer fähig ist, das Amt eines Geschwor
nen oder Schöffen auszuüben. Vier Vertrauens
personen, von denen mindestens zwei nicht im 
öffentlichen Dienst stehen dürfen und minde
stens eine eine Frau sein muß,· hat das Bundes
ministerium für Justiz auf Vorschlag des Landes
hauptmannes des Bundeslandes, in dem die 
Kommission ihren Sitz hat, und je eine auf Vor
schlag der Bundesministerien für Handel, Ge
werbe und Industrie und für soziale Verwaltung 
zu bestellen; eine Vertrauensperson ist aus dem 
Verwaltungsbereich des Bundesministeriums für 
Justiz zu bestellen. Für die Kommission am 
Sitze des Landesgerichtes für Strafsachen Wien 
sind vier weitere Vertrauenspersonen auf Vor
schlag des Landeshauptmannes von Niederöster
reich zu bestellen. Bei.der Bestellung der Ver
trauenspersonen ist besonders auf Personen Be
dacht zu nehmen, die Verständnis für den Voll
zug der Freiheitsstrafen erwarten lassen. Die 
Bestellung erstreckt sich jeweils auf fünf Jahre. 

(4) Die Kommission kann nur in Anwesenheit 
des Vorsitzenden und von mindestens drei 
weiteren Mitgliedern tätig werden. Unbeschadet 
dessen hat die Kommission am Sitze des Landes
gerichtes für Strafsachen Wien, soweit sich ihre 
Tätigkeit auf die in Wien gelegenen Anstalten 
zum Vollzug von Freiheitsstrafen erstreckt, von 
den auf Vorschlag eines Landeshauptmannes be
stellten Vertrauenspersonen nur die auf Vorschlag 
des Landeshauptmannes von Wien bestellten bei
zuziehen, soweit sich ihre Tätigkeit aber auf die 
in Niederösterreich gelegenen Anstalten erstreckt 
(Abs. 5), die auf Vorschlag des Landeshaupt
mannes dieses Bundeslandes bestellten. 

(5) Die Kommission hat einmal in jedem Jahr 
die in dem Bundesland, in dem die Kommission 
ihren Sitz hat, gelegenen Anstalten zum Vollzug 
von Freiheitsstrafen unangemeldet zu besuchen, 
die Kommission am Sitze des Landesgeridltes 
für Strafsachen Wien überdies die in Nieder
österreich gelegenen. Es steht den Kommissionen 
frei, darüber hinaus weitere Besuche durchzu
führen. Die Anstalten haben der Kommission 
auf Verlangen die erforderlichen Auskünfte über 
die Strafgefangenen zu erteilen und Einsicht in 
die Vollzugsunterlagen zu gewähren. 

(6) Die Kommission hat dem Bundesmini
sterium für Justiz alljährlich innerhalb des ersten 
Vierteljahres über ihre Tätigkeit im Vorjahr 
schriftlich zu berichten und, wenn sie es für 
nötig hält, Anregungen zu geben. 

(7) Bei Wahrnehmung ihrer Aufgaben stehen 
die Vertrauenspersonen den obrigkeitlichen Per-

sonen im Sinne des § 68 des Strafgesetzes gleich. 
Sie sind, außer wenn sie eine amtliche Mitteilung 
zu machen haben, jedermann gegenüber zur Ver
schwiegenheit über die in Ausübung ihrer Tätig
keit gemachten, im Interesse eines Beteiligten 
geheimzuhaltenden Wahrnehmungen verpflichtet. 
Die Verletzung dieser Pflicht ist ebenso zu be
strafen wie eine gesetzwidrige Verlautbarung 
(§ 309 des Strafgesetzes). 

(8) Die Tätigkeit der Vertrauenspersonen ist 
eine ehrenamtliche. Es stehen ihnen hiefür ledig
lich Gebühren in sinngemäßer Anwendung der 
Bestimmungen des Gebührenanspruchsgesetzes 
1965, in der jeweils geltenden Fassung, über die 
Gebühren der Vertrauenspersonen in den im 
Geschwornen- und Schöffenlistengesetz zur Bil
dung der Jahreslisten berufenen Kommissionen 
zu. Die Entscheidung über den Anspruch steht 
dem Bundesministerium für Justiz zu. 

(9)· Vertrauenspersonen, die ihr Amt miß
brauchen, sind vom Bundesministerium für Justiz 
zu entheben. 

Fünfter Unterabschnitt 

Vollzugsunterlagen 

§ 19. (1) In jeder Anstalt zum Vollzug von 
Freiheitsstrafen ist ein Verzeichnis aller Straf
gefangenen zu führen. 

(2) Alle denselben Strafgefangenen betreffen
den Geschäftsstücke sind als Personalakt dieses 
Strafgefangenen zu vereinigen. 

Zweiter Abschnitt 

GRUNDSÄTZE DES STRAFVOLLZUGES 

Erster Unterabschnitt 

Allgemeine Grundsätze 

Zwecke des Strafvollzuges 

§ 20. (1) Der Vollzug der Freiheitsstrafen 
soll den Verurteilten zu einer rechtschaffenen 
und den Erfordernissen des Gemeinschaftslebens 
angepaßten Lebenseinstellung verhelfen und sie 
abhalten, schädlichen Neigungen nachzugehen. 
Der Vollzug soll außerdem den Unwert des der 
Verurteilung zugrunde liegenden Verhaltens auf
zeigen. 

(2) Zur Erreichung dieser Zwecke und zur 
Aufrechterhaltungder Sicherheit und Ordnung 
in den Anstalten zum Vollzug von Freiheits
strafen s.ind die Strafgefangenen nach Maßgabe 
der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und der 
darauf gegründeten Vorschriften von der Außen
welt abzuschließen, sonstigen Beschränkungen 
ihrer Lebensführung zu unterwerfen und erzie
herisch zu beeinflussen. 

(3) Wird eine Untersuchungshaft nur deshalb 
nicht verhängt oder aufrechterhalten, weil sich 
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der Beschuldigte in Strafhaft befindet, so haben 
die im Vollzug der Freiheitsstrafen gegenüber 
dem Vollzug der Untersuchungshaft vorge
sehenen Lockerungen in der Abschließung des 
Strafgefangenen von der Außenwelt so lange 
und in dem Ausmaß zu entfallen, als es der 
Zweck der Untersuchungshaft im Einzelfall er
fordert. 

Abschlie_ßung 

§ 21. (1) Die Strafgefangenen dürfen, soweit 
in diesem Bundesgesetz nichts anderes bestimmt 
ist, die Anstalt zum Vollzug von Freiheitsstrafen 
bis zu ihrer Entlassung nicht verlassen, Außen
arbeiten nur unter Aufsicht verrichten und mit 
Personen außerhalb der Anstalt nicht verkehren. 

(2) Art und Ausmaß des Verkehrs zwischen 
den im Strafvollzug tätigen Personen, den sonst 
für die Anstalt tätigen Personen sowie den 
Bediensteten der öffentlichen Verwaltung, Unter
nehmern, anderen privaten Auftraggebern (§ 45 
Abs. 2) und deren Bediensteten einerseits und 
den Strafgefangenen anderseits haben sich nach 
den Zwecken des Strafvollzuges zu richten. 

Behandlung der Strafgefangenen 

§ 22. (1) Die Strafgefangenen sind mit Ruhe, 
Ernst und Festigkeit, gerecht sowie unter 
Achtung ihres Ehrgefühls und der Menschen
würde zu behandeln. Sie sind mit "Sie" und, 
wenn die Anrede einem ein:zelnen Strafgefan
genen gilt, dessen Familiennamen der Anredende 
kennt, mit diesem Namen anzureden. 

(2) Den Strafgefangenen dürfen außer den im 
Strafurteil angeordneten Verschärfungen' nur 
nach Maßgabe der Gesetze Beschränkungen auf
erlegt oder Vergünstigungen und Lockerungen 
des Strafvollzuges gewährt werden. 

(3) Im Strafvollzug ergehende Anordnungen 
und Entscheidungen sind den Strafgefangenen 
mündlich bekanntzugeben. Das Recht, eine 
schriftliche Ausfertigung der Entscheidung zu 
verlangen, steht den Strafgefangenen nur in den 
Fällen der §§ 17, 116 und 121 zu. 

(4) Die Strafgefangenen sind erforderlichen
falls über den Inhalt und auch über den Sinn 
jeder in Ansehung ihrer Person getroffenen oder 
bevorstehenden Maßnahme zu belehren und bei 
der Erfüllung ihrer Pflichten anzuleiten. 

Verschärfungen 

§ 23. (1) Wie die im Strafurteil angeordneten 
Verschärfungen zu vollziehen sind, b~stimmt das 
Strafgesetz. . 

(2) An Strafgefangenen, die bettlägerig krank 
sind, dürfen Verschärfungen nicht vollzogen wer
den, ebenso nicht an anderen Strafgefangenen, 
wenn und solange nach der Erklärung des 
Anstaltsarztes ihre Gesundheit dadurch gefährdet 
würde. 

o 

(3) Strafgefangene, an denen eine Verschärfung 
nach § 19 Abs. 1 lit. a des Strafgesetzes voll
zogen wird, sind vom Anstaltsarzt zweimal in 
jeder Woche aufzusuchen. Hat der den ärztlichen 
Dienst versehende Arzt die Anstalt nicht so oft 
aufzusuchen, so sind solche Strafgefangene einmal 
in jeder Woche von ihm und ein weiteres Mal 
in jeder Woche von einem im Sanitätsdienst er
fahrenen Strafvollzugsbediensteten aufzusuchen. 

Vergünstigungen 
§ 24. (1) Einem Strafgefangenen, der durch 

gute Führung erkennen läßt, daß er an der 
Erreichung des erzieherischen Zweckes der Strafe 
mitwirkt, sind unbeschadet der Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes über den Vollzug in Stufen 
auf sein Ansuchen geeignete Vergünstigungen zu 
gewähren. 

(2) Als Vergünstigungen dürfen nur solche 
Abweichungen von der in diesem Bundesgesetze 
bestimmten allgemeinen Art. des Strafvollzuges 
gestattet werden, die die Zwecke dieses Vollzuges 
(§ 20) nicht beeinträchtigen. 

(3) über die Gewährung, Beschränkung und 
Entziehung von Vergünstigungen hat unbescha
det der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes über 
das Verfahren bei Ordnungswidrigkeiten und bei 
Beschwerden der Anstaltsleiter zu entscheiden. 
Andere als die im folgenden besonders ange
führten Vergünstigungen dürfen nur mit Geneh~ 
migung des Bundesministeriums für Justiz ge
währt werden: 

1. Gebrauch ,eigener Leibwäsche (§ 39 Abs. 2); 
2. Ausschmückung des Haftraumes (§ 40 Abs. 2 

Z. 1); 
3. längere Beleuchtung des Haftraumes (§ 40 

Abs. 2 Z. 2); 
4. außerordentliche Arbeitsvergütung (§ 53); 
5. Geldbelohnung (§ 55); 
6. Zeichnen und Malen (§ 63); 
7. Teilnahme am Fernsehempfang und an Ver

anstaltungen (§ 65). 
(4) Soweit ein Strafgefangener die ihm ge

währten Vergünstigungen mißbraucht oder sonst 
die Voraussetzungen, unter denen sie gewährt 
worden sind, nachträglich wieder wegfallen, sind 
die Vergünstigungen zu beschränken oder zu 
entziehen. 

Hausordnung 

§ 25. (1) Der Anstaltsleiter hat die Anord
nungen über die Besuchszeiten (§ 94 Abs. 1), 
über das mündliche Vorbringen von Ansuchen 
und Beschwerden (§§ 119 und 120 Abs. 2) und 
andere unter Berücksichtigung der Verhältnisse 
der Anstalt ergehende allgemeine Anordnungen 
über den Vollzug, soweit sie das Verhalten der 
Strafgefangenen betreffen und ihrer Art nach 
nicht bloß vorübergehender Natur sind, in einer 
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Hausordnung zusammenzufassen. Die Hausord
nung bedarf der Genehmigung des Bundesmini
steriums für Justiz. 

(2) Je ein Abdruck der Hausordnung und der 
das Verhalten der Strafgefangenen betreffenden 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes ist in jedem 
Haftraum aufzulegen. 

Allgemeine Pflichten der Strafgefangenen 

§ 26. (1) Die Strafgefangenen haben den An
ordnungen der im Strafvollzug tätigen Personen 
Folge zu leisten. Sie dürfen die Befolgung von 
Anordnungen nur ablehnen, wenn die Anord
nung gegen strafgesetzliche Vorschriften verstößt 
oder die Befolgung dagegen verstoßen oder offen

. sichtlich die Menschenwürde verletzen würde. 
(2) Die Strafgefangenen haben alles zu unter

lassen, was die Sicherheit und Ordnung in der 
Anstalt oder sonst die Verwirklichung der 
Grundsätze des Strafvollzuges gefährden könnte. 
Sie haben sich so zu, benehmen, wie es der 
Anstand gebietet. 

(3) Die Strafgefangenen dürfen nicht eigen
mächtig die ihnen zum Aufenthalt angewiesenen 
Räume verlassen oder die ihnen bei der Arbeit, 
bei der Bewegung im Freien, im gemeinsamen 
Schlafraum oder sonst zugewiesenen Plätze 
wechseln. Sie haben sich an die Tag,eseinteilung 
zu halten. 

(4) Die Strafgefangenen haben die auf die Ver
mittlung einer rechtschaffenen Lebenseinstellung 
und auf ihre Wiedereingliederung in das Gemein
schaftsleben gerichteten Bemühungen nach Kräf
ten zu unterstützen. 

Verbot der Selbstbeschädigung und des 
Tätowierens 

§ 27. (1) Die Strafgefangenen dürfen sich nicht 
am Körper verletzen oder an der Gesundheit 
schädigen, um sich zur Erfüllung ihrer Pflichten 
untauglich zu machen; sie dürfen sich auch nicht 
zu diesem Zweck durch einen anderen verletzen 
oder schädigen lassen. 

(2) Das Tätowieren ist verboten. 

Sprechen 

§ 28. (1) Die Strafgefangenen dürfen mit den 
im Strafvollzug tätigen Personen nur sprechen, 
um sich über den Inhalt oder den Sinn einer 
in Ansehung ihrer Person getroffenen oder 
bevorstehenden Maßnahme zu erkundigen, um 
etwas vorzubringen oder wenn sie zum Sprechen 
aufgefordert werden. Mit anderen Strafgefan
genen dürfen sie während der gemein~chaftlichen 
Arbeit und in Gemeinschaftshaft während der 
Freizeit in ruhiger Weise sprechen. Die Sicherheit 
und Ordnung, besonders auch im Arbeitsablauf, 
dürfen dadurch nicht gestört werden. Unan
ständige Reden und Äußerungen, in denen zu 
unsittlichen oder strafbaren. Handlungen aufge-

foraert wird oder. in denen solche Handlungen 
gutgeheißen werden, sind verboten. Während 
der Ruhezeit hat Stillschweigen zu herrschen. 

(2) Mit anderen als den im Abs. 1 genannten 
Personen dürfen die Strafgefangenen unbeschadet 
der Bestimmungen der §§ 21 Abs. 2 und 86 bis 
100 sowie unbeschadet der Rechte der vorge
setzten Vollzugs behörden, des Vollzugs gerichtes 
und der Vollzugskommission nur sprechen, so
weit der Anstaltsleiter hiezu seine Zustimmung 
erteilt. Die Zustimmung darf nur erteilt werden, 
wenn dies mit den Zwecken des Strafvollzuges 
vereinbar ist. 

Rauchen 

§ 29. Soweit in diesem Bundesgesetz nichts 
anderes bestimmt wird, dürfen die Strafgefan
genen in der Pause nach dem Mittagessen, 
während der Bewegung im Freien, während der 
Arbeitspausen bei Außenarbeiten und in der 
Freizeit rauchen, es sei denn, daß davon eine 
Gefährdung ihrer Gesundheit oder der Sicher
heit der Anstalt zu besorgen wäre oder andere 
Personen dadurch belästigt würden. 

Geschäfts- und Spielverbot 

§ 30. (1) Die Strafgefangenen dürfen weder 
mit einer im Strafvollzug tätigen Person noch 
mit einem in derselben Anstalt angehaltenen 
Strafgefangenen oder Untersuchungshäftling Ge
schäfte abschließen. 

(2) Die Strafgefangenen dürfen sich an Preis
ausschreiben, Lotteriespielen und anderen Spielen 
um einen Einsatz nicht beteiligen. 

(3) Soweit in diesem Bundesgesetz nichts 
anderes bestimmt und davon keine Gefährdung 
der Ordnung des Strafvollzuges zu befürchten 
ist, dürfen die Strafgefangenen Nahrungs- und 
Genußmittel geringen Wertes als Geschenk an
nehmen; die Entscheidung darüber steht dem 
Anstaltsleiter oder dem von ihm hiezu ermäch
tigten unmittelbar aufsichtführenden Strafvoll
zugsbediensteten zu. 

Unterhalt 

§ 31. (1) Die Anstalten zum Vollzug von 
Freiheitsstrafen haben nach Maßgabe der Bestim
mungen dieses Bundesgesetzes für ·den Unterhalt 
der Strafgefangenen zu sorgen. 

(2) Soweit die Strafgefangenen sich Sachgüter 
oder Leistungen gegen Entgelt verschaffen dürfen, 
können sie dafür außer in den in diesem Bundes
gesetze bestimmten Fällen nur das Hausgeld ver
wenden. 

Ersatz für besondere Aufwendungen und 
Schäden am Anstaltsgut; Kosten des Strafvoll

zuges 

§ 32. (1) Führt ein Strafgefangener durch eine 
Flucht oder vorsätzliche Selbstbeschädigung 

4 
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besondere Aufwendungen herbei, so hat er diese 
zu ersetzen. 

solche eigene Gegenstände zu überlassen, die ihnen 
bei der Aufnahme zu belassen gewesen wären 
(§ 132 Abs. 2). 

(3) Alle den Strafgefangenen überlassenen 
Gegenstände sind zu verzeichnen. Ist ein Miß
brauch zu besorgen, so sind die Gegenstände 
wieder abzunehmen. 

Bezug von Bedarfsgegenständen 

(2) Würde durch den Ersatz für besondere 
Aufwendungen (Abs. 1) oder für Schäden, die 
ein Strafgefangener am Anstaltsgut herbeigeführt 
und nach den Bestimmungen des bürgerlichen 
Rechtes zu ersetzen hat, der Unterhalt des Ersatz
pflichtigen oder der ihm gegenüber Unterhalts
berechtigten oder sein Fortkommen gefährdet, 
so ist auf die Geltendmachung von Ersatz
ansprüchen bis zu einem Betrag von 10.000 S § 34. Die Strafgefangenen dürfen unbeschadet 
ganz oder teilweise zu verzichten. Der Verzicht der §§ 112 Abs. 2 und 114 Abs. 1 wenigstens alle 

drei Wochen und höchstens einmal in der Woche steht, soweit der Verzichtbetrag 500 S nicht 
übersteigt, dem Anstaltsleiter, darüber hinaus auf eigene Kosten vom Anstaltsleiter zugelas
aber dem Bundesministerium für Justiz zu. sene zusätzliche Nahrungs- und Genußmittel 

(3) Zur Sicherung des Ersatzanspruches steht sowie Körperpflegemittel und andere einfache 
dem Bund schon vor der Entscheidung über den G~genstände des täglichen .Bedarfs durch Ver
Anspruch ein Zurückbehaltungsrecht an den Ver- m~ttlung .. der ~nstalt beziehen. Berauschende 
wahrnissen des Strafgefangenen zu. Das Zurück- Mlt~el du~fen mcht z~gelassen werden, alkohol
behaltungsrecht unterliegt den gleichen Beschrän- haluge ~orperpflegemltt:l nur, soweit ein Miß
kungen, die bei der Eintreibung der zu sichernden brauch mcht zu besorgen Ist. 
Beträge zu beachten sind. I 

(4) I . . f·· d E b d A f Behandlung von Anstaltsgut nWlewelt ur en rsatz eson erer u-
wendungen (Abs. 1) oder Schäden, die ein Straf- § 35. Die Strafgefangenen haben von ihnen 
gefangener am Anstaltsgut vorsätzlich herbei- benützte Anstaltsräume und deren Einrichtung 
geführt hat, das Hausgeld des Strafgefangenen sauber und in Ordnung zu halten und die ihnen 
herangezogen werden kann, wird im § 113 be- überlassenen Anstaltssachen sowie die Gegen
stimmt. stände, mit denen sie bei Verrichtung der ihnen 

(5) Soweit im folgenden nichts anderes be
stimmt wird, hat jeder Verurteilte für seinen 
Unterhalt (§ 31 Abs. 1) einen Beitrag zu den 
Kosten des Strafvollzuges in der Höhe von 
35 S für jeden Tag der Strafzeit zu leisten. 

(6) Die Verpflichtung zur Leistung eines 

zugewiesenen Arbeit zu tun haben, schonend zu 
behandeln, soweit es notwendig ist zu pflegen 
und nur ihrer Zweckbestimmung entsprechend zu 
gebrauchen. 

Meldepflicht 

Kostenbeitrages nach Abs. 5 entfällt, soweit der § 36. (1) Jeder Strafgefangene, der erkrankt, 
Strafgefangene im Rahmen seiner Arbeitspflicht I verletzt oder von Ungeziefer befallen ist, hat 
eine zufriedenstellende Arbeitsleistung (§ 51) dies unverzüglich zu melden. 
erbracht hat oder soweit ihn daran, daß er eine (2) Ebenso ist jeder Strafgefangene, der etwas 
solche Leistung nicht erbracht hat, weder ein wahrnimmt, woraus eine ernste Gefahr für die 
vorsätzliches noch ein grob fahrlässiges Verschul- körperliche Sicherheit von Menschen oder fur die 
den trifft. Im übrigen gilt § 391 der Strafprozeß- im § 35 bezeichneten Gegenstände in großem 
ordnung 1960 dem Sinne nach. Ausmaß entstehen könnte, verpflichtet, dies un-

(7) Ist der Leiter der Anstalt, in der an dem verzüglich zu melden, wenn er die Meldung leicht 
Verurteilten zuletzt die Strafe vollzogen worden und ohne sich einer Gefahr auszusetzen erstatten. 
ist, der Ansicht, daß die Verpflichtung des Ver- kann. 
urteilten zur Leistung eines Kostenbeitrages nach 
den vorangegangenen Bestimmungen nicht ent
fällt, so hat er binnen acht Tagen nach der 
Entlassung beim Vollzugsgericht den Antrag auf 
Festsetzung eines Kostenbeitrages zu stellen. Das 
Vollzugsgericht hat über diesen Antrag binnen 
einem Monat zu entscheiden (§ 16 Abs. 2 Z. 1). 

Besitz von Gegenständen 

§ 33. (1) Die Strafgefangenen dürfen weder 
Geld noch andere als die ihnen bei der Aufnahme 
belassenen eider später ordnungsgemäß überlas
senen Gegenstände in ihrem Gewahrsam haben. 

(2) Außer den in diesem Bundesgesetz sonst 
bestimmten Fällen sind den Strafgefangenen nur 

Verfall von Geld und Gegenständen 

§ 37. (1) Werden bei einem Strafgefangenen 
Geld oder Gegenstände entdeckt, die ihm nicht 
ordnungsgemäß überlassen worden sind, so sind 
das Geld und die Gegenstände zugunsten des 
Bundes für verfallen zu erklären, soweit nicht 
dritte Personen ein nach § 367 des Allgemeinen 
bürgerlichen Gesetzbuches geschütztes Eigentum 
nachweisen und sie an dem Zustandekommen des 
verbotenen Besitzes kein Verschulden trifft. 
Ebenso ist vorzugehen, wenn sonst im Bereich 
einer Anstalt zum Vollzug von Freiheitsstrafen 
verborgenes Geld oder verborgene Gegenstände 
(§ 395 des Allgemeinen bürgerlichen Gesetz-
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buches) oder Sachen entdeckt werden, die offen
sichtlich dazu bestimmt sind, daß sie einem Straf
gefangenen entgegen den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes zukommen. 

(2) Die Entscheidung über den Verfall steht 
dem Vollzugsgerichte zu (§ 16 Abs. 2 Z. 2). 

Zweiter Unterabschnitt 

Ver p f leg u n g, B e k lei cl u n gun d 
Unterbringung 

Verpflegung 

§ 38. (1) Die Strafgefangenen sind mit einfacher 
Anstaltskost ausreichend zu verpflegen. Die Kost 
muß den ernährungswissenschaftlichen Erkennt
nissen entsprechen und schmackhaft sein; sie ist 
zu den für die Einnahme von Mahlzeiten all
gemein üblichen Tageszeiten auszugeben. 

(2) Die Kost ist für alle Strafgefangenen des
selben Geschlechtes nach Art und Maß gleich, 
soweit nicht für Strafgefangene, die schwere 
Arbeit verrichten, eine reichlichere Verpflegung 
zweckmäßig ist, der A~staltsarzt für einzelne 
Strafgefangene wegen ihres Gesundheitszustandes 
etwas anderes verordnet oder die Rücksicht
nahme auf die dem Glaubensbekenntnis des 
Strafgefangenen entsprechenden Speisegebote 
Ausnahmen verlangt; ist eine Rücksichtnahme 
auf diese Speisegebote nach den Einrichtungen 
der Anstalt nicht möglich, so ist den Straf
gefangenen zu gestatten, sich insoweit eine diesen 
Geboten entsprechende Verpflegung unter Be
dachtnahme auf Art und Maß der Anstaltskost 
von dritter Seite zur Verfügung stellen zu lassen. 

Bekleidung 

§ 39. (1) Die Strafgefangenen haben außer 
in den in diesem Bundesgesetz bestimmten Fällen 
Anstaltskleidung und -wäsche zu tragen. Auch 
das Bettzeug sowie Hand- und Taschentücher 
sind von der Anstalt beizustellen. 

(2) Als Vergünstigung kann Strafgefangenen 
der Gebrauch eigener Leibwäsche gestattet 
werden, soweit die regelmäßige Reinigung der 
Wäsche in der Anstalt möglich ist oder außerhalb 
der Anstalt von dritter Seite für den Strafgefan-
genen besorgt wird. ' 

Unterbringung 

§ 40. (1) Die Strafgefangenen sind in einfach 
und zwedimäßig eingerichteten Räumen mit aus
reichendem Luftraum und genügendem Tages
licht unterzubringen. Die Hafträume sind, gut zu 
lüften und in der kalten Jahreszeit entsprechend 
zu heizen. Bei Dunkelheit sind sie außerhalb der 
Zeit der Nachtruhe so zu beleuchten, daß die 
Strafgefangenen ohne Gefährdung des Augen
lichtes lesen und arbeiten können. 

(2) Als Vergünstigung kann Strafgefangenen 
gestattet werden: 

1. die Ausschmückung des Haftraumes mit 
Blumen und Bildern, soweit dadurch die Ord
nung im Haftraum nicht beeinträchtigt wird; 

2. die längere Beleuchtung des Haftraumes am 
Abend im Ausmaß von höchstens zwei Stunden. 

Verwahrnisse 

§ 41. (1) Gegenstände, die dem Strafgefangenen 
bei der Aufnahme abgenommen werden oder die 
später für ihn einlangen, ihm aber nicht über
lassen werden, sind zu verzeichnen und aufzu
bewahren. Gegenstände, zu deren sicherer Ver
wahrung es besonderer Vorkehrungen oder 
Räumlichkeiten bedürfte, sind zurückzuweisen. 
Das gleiche gilt unbeschadet der §§ 38 Abs. 2, 
91 Abs. 2 auch für Gegenstände, die dem Verderb 
unterliegen. Benötigt der Strafgefangene die ihm 
bei der Aufnahme abgenommenen oder die später 
für ihn eingelangten und von der Anstalt auf
bewahrten Gegenstände auch bei der Entlassung 
nicht und beträgt die Strafzeit mehr als drei 
Monate, so ist der Strafgefangene aufzufordern, 
eine Person zu bezeichnen, damit die Gegenstände 
dieser Person so rasch wie möglich ausgefolgt 
werden können. Stellt sich erst nach der An
nahme eines Gegenstandes heraus, daß er zurück
zuweisen gewesen wäre, so ist der Strafgefangene 
ohne Rücksicht auf die Strafzeit sofort aufzu
fordern, einen Empfänger namhaft zu machen. 
In beiden Fällen ist der Strafgefangene darauf 
hinzuweisen, daß die Gegenstände andernfalls zu 
seinen Gunsten veräußert oder, wenn sie unver
wertbar sind, vernichtet werden. 

(2) Geld, das der Strafgefangene bei der Auf
nahmebei sich hat oder das später für ihn ein
langt, ist ihm als Eigengeld gutzuschreiben. 
Beträgt die Strafzeit mehr als drei Monate, so 
ist ausländisches Geld vor der Gutschrift in 
einem Geldinstitut in inländisches Geld umzu
wechseln. 

(3) Die Strafgefangenen können über die ver
wahrten Gegenstände und das Eigengeldguthaben 
jederzeit verfügen. Die daran etwa bestehenden 
Rechte anderer einschließlich des Zurückbehal
tungsrechtes nach § 32 und nach § 5 des Gericht
lichen Einbringungsgesetzes 1962, in der jeweils 
geltenden Fassung, werden jedoch hiedurch nicht 
berührt. Bei der Entlassung sind dem Straf
gefangenen die Gegenstände und das Geld auszu
folgen, soweit jene Rechte dem nicht entgegen
stehen. 

Hygiene 

§ 42. (1) Die Anstalten sind sauber zu halten. 
(2) Die Strafgefangenen haben ihren Körper 

so zu pflegen, wie es Gesundheit, Reinlichkeit 
und Schicklichkeit erfordern. Die Körperpflege 
ist unter Wahrung des Anstandes zu überwachen. 
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Eine im Zeitpunkt des Strafantrittes getragene 
ordentliche Haar- oder Barttracht darf beibe
halten werden. Im übrigen haben sich die Straf
gefangenen so oft es nötig ist, das Haupthaar 
schneiden zu lassen. Männliche Strafgefangene 
haben sich zu rasieren, können sie das nicht, 
so haben sie sich rasieren zu lassen. Soweit ein 
Mißbrauch zu befürchten ist, haben Haar
schneiden und Rasieren in Gegenwart eines Straf
vollzugsbediensteten stattzufinden. Weigert sich 
ein Strafgefangener trotz Belehrung, seinen 
Körper zu pflegen oder pflegen zu lassen, so daß 
er Ekel erregt oder sich oder andere an der 
Gesundheit gefährdet, so ist er einer zwangs
weisen Körperpflege insoweit zu unterwerfen, 
als es zur Behebung dieses Zustandes erforderlich 
ist. 

(3) Jeder Strafgefangene hat so oft wie es 
nötig ist, mindestens aber einmal wöchentlich, ein 
warmes Brause- oder Vollbad zu erhalten. Kann 
ein solches Bad nicht gegeben werden, so hat 
jeder Strafgefangene statt dessen so viel warmes 
Wasser zu bekommen, daß er sich gründlich 
reinigen kann. 

(4) Die sanitären Anlagen müssen hygienisch 
eingerichtet und so beschaffen sein, daß die Straf
gefangenen jederzeit in sauberer und schicklicher 
Weise ihren. Bedürfnissen nachkommen können. 

Bewegung im Freien 

§ 43. Wenn es die Witterung gestattet, haben 
sich Strafgefangene, die nicht im Freien arbeiten, 
täglich, andere Strafgefangene an arbeitsfreien 
Tagen eine Stunde im Freien zu bewegen. Die 
Bewegung im Freien ist darüber hinaus auszu
dehnen, wenn dies ohne Beeinträchtigung des 
übrigen Dienstes und der Ordnung in der An
stalt möglich ist. In der für die Bewegung im 
Freien bestimmten Zeit ist eine sportliche Betäti
gung zu gestatten, soweit dies nach den .zur 
Verfügung stehenden Einrichtungen möglich ist 
und nach dem Alter und Gesundheitszustand der 
Strafgefangenen angemessen erscheint. Bei Straf
gefangenen, die nach der Erklärung des Anstalts
arztes mit Rücksicht auf ihren Zustand nicht in 
der Lage sind, an der Bewegung im Freien teil
zunehmen, oder durch die Teilnahme an ihrer 
Gesundheit gefährdet würden, hat eine Bewegung 
im Freien zu unterbleiben, wenn es aber ihr 
Zustand gestattet, hat an die Stelle der Bewegung 
ein Aufenthalt im Freien zu treten. 

Dritter Unterabschnitt 

Arbeit 

Arbeitspflicht 

§ 44. (1) Jeder arbeitsfähige Strafgefangene ist 
verpflichtet, Arbeit zu leisten. 

(2) Zur Arbeit verpflichtete Strafgefangene 
haben die Arbeiten zu verrichten, die ihnen 

zugewiesen werden. Zu Arbeiten, die für die 
Strafgefangenen mit einer Lebensgefahr oder 
Gefahr schweren Schadens an ihrer Gesundheit 
verbunden sind, dürfen sie nicht herangezogen 
werden. 

Arbeitsbeschaffung 

§ 45. (1) Es ist Vorsorge dafür zu treffen, daß 
jeder Strafgefangene nützliche Arbeit verrichten 
kann. 

(2) Alle im Betrieb der Anstalten zum Vollzug 
von Freiheitsstrafen anfallenden Arbeiten, die 
durch Strafgefangene verrichtet werden können, 
sind durch Strafgefangene zu besorgen. Im 
übrigen sind die Strafgefangenen mit sonstigen 
Arbeiten für die öffentliche Verwaltung, mit 
gemeinnützigen Arbeiten oder mit der Erzeu
gung von Gegenständen zum Vertrieb sowie mit 
Arbeiten für Unternehmen der gewerblichen 
Wirtschaft oder für andere private Auftraggeber 
zu beschäftigen. 

Bedachtnahme auf die Volkswirtschaft 

§ 46. (1) Die Preise der von den Strafgefan
genen erzeugten Gegenstände sind den für Gegen
stände gleicher Art und Güte üblichen Preisen 
anzugleichen, die für die Arbeit Strafgefangener 
an die Anstalt zu zahlende Vergütung den für 
Arbeiten gleicher Art und Güte üblichen Löhnen. 

(2) Betriebe, die der Erzeugung von Gegen
ständen zum Vertrieb dienen oder in denen 
Arbeiten für Unternehmen der gewerblichen 
Wirtschaft erbracht werden, sind in den Anstal
ten zum Vollzug von Freiheitsstrafen nur so
weit einzurichten, als dies volkswirtschaftlich 
gerechtfertigt ist. Der Anstaltsleiter hat vor der 
Errichtung jedes solchen Betriebes eine Stellung
nahme des Landesarbeitsamtes des Bundeslandes 
einzuholen, in dem die Anstalt gelegen ist. 

(3) Die Anstalten zum Vollzug von Freiheits
strafen dürfen Verträge über Gefangenenarbeit 
für Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft 
nur mit Zustimmung des Landesarbeitsamtes 
(Abs. 2) abschließen. Die Zustimmung des Landes
arbeitsamtes gilt als erteilt, wenn sich das Amt 
auf ein Ersuchen um eine solche Zustimmung 
binnen vier Wochen nicht äußert. Verträge über 
land- oder forstwirtschaftliche Arbeiten bedürfen 
keiner Zustimmung. . 

(4) Beim Vertrieb von Gegenständen an Justiz
bedienstete und bei Arbeiten für diese Bedien
steten sind die Preise und Vergütungen unter 
Berücksichtigung des Entfalles an Werbungs- und 
Verkaufskosten und der Verringerung des Unter
nehmerrisikos zu bemessen. 

Arbeitszuweisung 

§ 47. (1) Bei der Zuweisung der Arbeit ist auf 
den Gesundheitszustand, das Alter, die Kennt-
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nisse und Fähigkeiten des Strafgefangenen, die 
Dauer der Strafe, das Verhalten des Strafgefan
genen im Vollzuge und sein Fortkommen nach 
der Entlassung, endlich auch auf seine Neigungen 
angemessene Rücksicht zu nehmen. Die Art der 
Beschäftigung darf nur geändert werden, wenn es 
zur sparsamen, wirtschaftlichen und zweck
mäßigen Führung der Anstalt geboten ist. 

(2) Zu Hausarbeiten sind Strafgefangene heran
zuziehen, die sich gut führen und von denen ein 
Mißbrauch dieser Stellung nicht zu befürchten 
ist. 

(3) Arbeiten, die Einblick in die persönlichen 
Verhältnisse anderer Personen oder in Personal-, 
Gerichts- oder Verwaltungsakten ermöglichen, 
dürfen Strafgefangenen nicht übertragen werden . 

. (4) Zur Arbeit außerhalb einer Anstalt dürfen 
nur Strafgefa'ngene herangezogen werden, von 
denen ein Mißbrauch der mit der Außenarbeit 
verbundenen Lockerung des Vollzuges nicht zu 
befürchten ist. 

Berufsausbildung 

§ 48. Strafgefangene, die keinen Beruf erlernt 
haben oder im erlernten Beruf nIcht beschäftigt 
werden können, sind in einem ihren Kennt
nissen, Fähigkeiten und womöglich auch ihren 
Neigungen entsprechenden Beruf auszubilden, 
wenn und soweit dies unter Berücksichtigung der 
Möglichkeit einer Strafvollzugsortsänderung 
(§ 10) mit den Einrichtungen der in Betracht 
kommenden Anstalten innerhalb der Strafzeit 
möglich ist. 

Arbeitseinrichtungen 

§ 49. (1) Die Arbeitsbetriebe sind zeitgemäß 
einzurichten. 

(2) Arbeiten mit stärkerer Staubentwicklung 
dürfen in Schlafräumen nicht verrichtet werden, 
andere Arbeiten nur, wenn davon keine gesund
heitliche Gefährdung der Strafgefangenen zu 
besorgen ist. 

(3) Im Sinne. der §§ 34 a und 74 a Abs. 1 
der Gewerbeordnung, RGBl. Nr. 227/1859, in 
der jeweils geltenden Fassung, ist die Arbeit der 
Strafgefangenen als im Rahmen eines Gewerbes 
verrichtet anzusehen. 

(2) Soweit es die Art der Arbeit zuläßt, hat 
der Anstaltsleiter unter Berücksichtigung der 
mittleren Leistung eines freien Arbeiters und der 
Arbeitsbedingungen in der Anstalt die Arbeits
leistung festzusetzen, die von einem Strafgefan
genen an einem Arbeitstag zu erbringen ist. 

(3) An Sonntagen und an den gesetzlichen 
Feiertagen hat die Arbeit zu ruhen, soweit sie 
nicht für die Anstaltswirtschaft oder für sonstige 
Fälle unaufschiebbaren Bedarfes der Anstalt oder 
deshalb notwendig ist, weil die Arbeit ihr,er Art 
nach keine Unterbrechung duldet. Mit der glei
chen Einschränkung dürfen Strafgefangene auch 
zu anderen Zeiten, für die nach ihrem Glaubens
bekenntnis Arbeitsruhe geboten ist, nicht beschäf
tigt werden. 

Arbeitsertl'ag und Arbeitsvergütung 
§ 51. (1) Der Ertrag der Arbeit fließt dem 

Bund zu. 
(2) Strafgefangene, die eine befriedigende 

Arbeitsleistung erbringen, haben für die von 
ihnen geleistete Arbeit eine Arbeitsvergütung zu 
erhalten. 

(3) Bei unbefriedigender Arbeitsleistung eines 
Strafgefangenen, die auf Bosheit, Mutwillen oder 
Trägheit zurückzuführen ist, ist die Arbeitsver
gütung nach vorangegangener Ermahnung in 
einem der Leistungsminderung entsprechenden 
Ausmaß zu kürzen oder zu entziehen. . 

Höhe der Arbeitsvetgütung 
§ 52. (1) Die Höhe der Arbeitsvergütung 

beträgt für die geleistete Arbeitsstunde 
a) für leichte Hilfsarbeiten ......... S 1'20 
b) für schwere Hilfsarbeiten ....... S 1'40 
c) für handwerksmäßige Arbeiten .. S 1'60 
d) für Facharbeiten ............... S 1'80 
e) für die Arbeiten eines Vorarbeiters S .2'-

(2) Erhöht sich nach Inkrafttreten dieses Bun-
desgesetzes bis zum 1. März eines Kalender
jahres der vom tlsterreichischen Statistischen 
Zentral amt veröffentlichte Index der Verbrau
cherpreise gegenüber dem Stande im Zeitpunkt 
der Veröffentlichung dieses Bundesgesetzes in 
einem Ausmaß, daß eine entsprechende Erhöhung 
des im Abs. 1 lit. a genannten Betrages 10 g 
beträgt, so hat das Bundesministerium für Justiz 
durch Verordnung für das folgende Kalender
jahr die im Abs, 1 genannten Beträge entspre-
chend zu erhöhen. Ergeben sich dabei Beträge, 

Arbeitszeit und Arbeitsleistung die nicht durch 10 g teilbar sind, so sind sie, 
§ 50. (1) Das Ausmaß der Arbeitszeit ist den wenn die Endziffer des ermittelten Betrages 

in der gewerblichen Wirtschaft üblichen Ver-wenigstens fünf erreicht, auf den nächsten durch 
hältnissen, soweit es sich aber um land- und 10 g teilbaren Betrag aufzurunden, andernfalls 
forstwirtschaftliche Arbeiten handelt, den in der auf den nächsten durch 10 g teilbaren Betrag 
Land- und Forstwirtschaft üblichen Verhältnissen abzurunden. 
möglichst anzugleichen. Das Ausmaß der gesetz- (3) Die Arbeitsvergütung kann statt als Zeit
lich zulässigen Höchstarbeitszeit darf jedoch unbe- vergütung als Stückvergütung gewährt werden, 
schadet des im § 61 genannten Rechtes nicht insoweit dadurch ein Anreiz zu Mehrleistung zu 
überschritten werden. erwarten ist. Die Höhe der Stückvergütung ist 
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vom Bundesministerium für Justiz auf der 
Grundlage der Zeitvergütung nach Abs. 1 und 2 
durch Verordnung festzustellen. 

Außerordentliche Arbeitsvergütung 

§ 53. Als Vergünstigung kann besonders fleißi
gen Strafgefangenen bis zu zweimal jährlich eine 
außerordentliche Arbeitsvergütung im Höchst
maß einer Monatsvergütung der höchsten Ver
gütungsstufe (§ 52 Abs. 1) gewährt werden. 

Hausgeld und Rücklage 

§ 54. (1) Die Arbeitsvergütung ist dem Straf
gefangenen monatlich im nachhinein je zur 
Hälfte als Hausgeld und als Rücklage gutzu
schreiben. Die im § 53 angeführten außerordent
lichen Arbeitsvergütungen sind zur Gänze dem 
Hausgeld zuzuschreiben. 

(2) Das Hausgeld steht dem Strafgefangenen 
unbeschadet der §§ 112 Abs. 2 und 114 Abs. 1 
für die Verschaffung von Sachgütern und Lei
stungen nach Maßgabe der Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes zur Verfügung: Auf Verlangen 
des Strafgefangenen ist ihm das Hausgeld auch 
ganz oder teilweise für Anschaffungen zu über
lassen, die sein Fortkommen nach der Ent
lassung fördern, sowie für Leistungen an unter
haltsberechtigte Angehörige oder an Personen, 
die durch die strafbare Handlung in ihren Rech
ten verletzt worden sind. 

(3) Die Rücklage dient der Vorsorge für den 

Anregungen gibt, die sich in den Arbeitsbetrieben 
nutzbringend verwerten lassen, kann als Ver
günstigung eine Geldbelohnung bis zum Doppel
ten der höchsten außerordentlichen Arbeitsver
gütung (§ 53) als Hausgeld (§ 54) gutgeschrieben 
werden. 

Vierter Unter abschnitt 

Erzieherische Betreuung und 
B e s c h ä f t i gun g der S t r a f

gefangenen in der Freizeit 

Erzieherische Betreuung 

§ 56. (1) Bei der Durchführung aller Maß
nahmen des Strafvollzuges ist eine erzieherische 
Einwirkung auf die Strafgefangenen anzustreben. 
Außerdem sollen die Strafgefangenen in Einzel
und Gruppenaussprachen sowie auf andere ge
eignete Weise noch besonders erzieherisch betreut 
werden. 

(2) In Anstalten, in denen dies im Hinblick 
auf die durchschnittliche Zahl der dort ange
haltenen Strafgefangenen und die durchschnitt
liche Dauer ihrer Strafzeit den Grundsätzen einer 
sparsamen, wirtschaftlichen und zweckmäßigen 
Verwaltung nicht widerspricht, sind Strafgefan
gene, bei denen dies zur Erreichung des erzie
herischen Zweckes der Freiheitsstrafe (§ 20 Abs. 1) 
zweckmäßig erscheint, auch psychohygienisch und 
psychotherapeutisch zu betreuen. 

Unterhalt in der ersten Zeit nach der Entlassung. Unterricht und Fortbildung 
Im Strafvollzug steht die Rücklage dem Straf-
gefangenen nur für Anschaffungen zur Verfü- § 57. (1) In Anstalten, in denen dies im Hin
gung, die sein Fortkommen nach der Entlassung blick auf die durchschnittliche Zahl der dort 
fördern. Die Entscheidung darüber steht dem angehaltenen Strafgefangenen und die durch
Anstaltsleiter zu. schnittliche Dauer ihrer Strafzeit· mit den Grund-

(4) Kann der Strafg~fangene ohne sein vor- sätzen einer sparsamen, wirtschaftlichen und 
sätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zweckmäßigen Verwaltung vereinbar ist, ist Vor
keine Arbeitsvergütung bekommen, so ist ihm sorge dafür zu· treffen, daß Strafgefangene, denen 
monatlich im· nachhinein ein Viertel der nieder- die Kenntnisse und Fertigkeiten mangeln, deren 
sten Arbeitsvergütung als Hausgeld gutzu- Vermittlung Aufgabe der Volksschulen ist, den 
schreiben. erforderlichen Unterricht erhalten können. Unter 

(5) Der Strafgefangene kann einmal in jedem den gleichen Voraussetzungen sind in den An
halben Jahr und bei der Entlassung in die Ver- stalten für geeignete Strafgefangene regelmäßige 
rechnung seines Guthabens Einsicht nehmen. Fortbildungskurse abzuhalten. . 

(6) Bei der Entlassung sind dem Strafgefan- (2) Die Strafgefangenen dürfen an Fernlehr-
genen die als Hausgeld und als Rücklage gutge- gängen teilnehmen. Sie dürfen hiefür auch Gelder 
schriebenen Geldbeträge auszuzahlen. Stirbt der verwenden, die ihnen sonst im Strafvollzuge nicht 
Strafgefangene, so fallen die gutgeschriebenen zur Verfügung stehen. Im Falle eines Mißbrauches 
Geldbeträge in seinen Nachlaß. ist die weitere Teilnahme an dem Lehrgang zu 

(7) Der Anspruch auf Arbeitsvergütung darf untersagen. 
unbeschadet der Bestimmungen der Abs. 2 und 3 (3) Der Unterricht und die mit der Teilnahme 
und des § 113 nicht übertragen, gepfändet oder an Fernlehrgängen verbundenen Tätigkeiten sind 
verpfändet werden. Daraus herrührende Geld- in der arbeitsfreien Zeit vorzunehmen. 
beträge sind der Exekution entzogen. 

Geldbelohnung 

§ 55. Einem Strafgefangenen, der sich durch 
besonderen persönlichen Einsatz auszeichnet oder 

Beschäftigung der Strafgefangenen in der Freizeit 

§ 58. (1) Die Strafgefangenen sind zu einer 
sinnvollen Verwendung ihrer Freizeit anzuhalten 
und dabei erforderlichenfalls anzuleiten. Zu 
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diesem Zweck ist ihnen insbesondere Gelegenheit 
zum Lesen, zur Teilnahme am Empfang geeig
neter Rundfunksendungen, zu sportlicher Betäti
gung oder, unbeschadet des § 30 Abs. 2, zu 
Gesellschaftsspielen zu geben, wenn davon keine 
Gefährdung des erzieherischen Zweckes der Strafe 
zu befürchten ist. 

(2) Soweit es unter Berücksichtigung der Ver
hältnisse der Anstalt ohne Beeinträchtigung des 
Dienstes und der Sicherheit und Ordnung mög
lich ist, wird den Strafgefangenen gestattet, sich 
eigene Bücher und Zeitschriften zu verschaffen 
(§ 60) und in der Freizeit zu arbeiten (§§ 61 
und 62). 

(3) Als Vergünstigung kann Strafgefangenen 
auch gestattet werden, in der Freizeit zu zeichnen 
oder zu malen (§ 63) und am Fernsehempfang 
oder an Veranstaltungen (§ 65) teilzunehmen. ' 

Gefangenenbücherei 

§ 59. (1) In jeder Anstalt zum Vollzug von 
Freiheitsstrafen ist eine Bücherei einzurichten, aus 
der die Strafgefangenen Bücher entlehnen 
können. 

(2) Die Bücherei hat in ausreichendem Umfang 
bildende und sdJ.öngeistige Werke, von denen 
keine Gefährdung des erzieherischen Zwecks der 
Strafe zu befürchten ist, sowie religiöse Schriften 
zu umfassen. Es sind auch entsprechende Zeit
schriften zu halten. 

(3) Bei der Ausgabe des Lesestoffes ist auf 
die Persönlichkeit des Strafgefangenen und die 
Art des Strafvollzuges Bedacht zu nehmen. 

Eigene Bücher und Zeitschriften 

§ 60. (1) Die Strafgefangenen dürfen sich zum 
Zwecke ihrer Fortbildung oder Unterhaltung auf 
eigene Kosten Bücher beschaffen und eine Zeitung 
oder Zeitschrift halten, soweit davon keine Ge~ 
fährdung der Sicherheit und Ordnung in der 
An~talt oder des erzieherischen Zwecks der Strafe 
zu befürchten ist. 

(2) Zeitungen und Zeitschriften sind ausschließ
lich durch Vermittlung der Anstalt zu beziehen. 
Die Anstalt hat Einzelnummern oder Teile der
selben, von denen eine Gefährdung der im Abs. 1 
bezeichneten Art zu besorgen ist, zurückzuhalten 
oder in einer dem Gebote der Wirtschaftlichkeit 
entsprechenden Weise unkenntlich zu machen. 
Zeitungen, die Strafgefangenen eingehändigt wor
den sind, sind ihnen wenigstens eine Woche 
hindurch zu belassen und sodann wieder abzu
nehmen; mit der Abnahme gehen sie in das 
Eigentum des Bundes über. 

Arbeit in der Freizeit 

§ 61. Die Strafgefangenen dürfen in der Freizeit 
in ihren Hafträumen Arbeiten der im § 45 
Abs. 2 zweiter Satz bezeichneten Art für Rech-

nung des Bundes (§ 51) verrichten oder für 
wohltätige Zwecke arbeiten. Ebenso dürfen sie 
für sich und ihre Angehörigen Gegenstände an
fertigen,. die zum persönlichen Gebrauch be
stimmt sind. Arbeiten, durch die die Sicherheit 
und Ordnung in der Anstalt gefährdet oder 
Mitgefangene belästigt würden, sind verboten. 

Schriftliche Arbeiten 

§ 62. (1) Die Strafgefangenen dürfen zu ihrer 
Fortbildung oder zur Förderung ihres Fort
kommens nach der Entlassung in der Freizeit 
in Hefte oder Bücher mit fortlaufend numerier
ten Blättern schreiben, darin redmen oder techni
sche Zeichnungen und dergleichen anfertigen. In 
solche Aufzeichnungen darf ohne Zustimmung 
des Strafgefangenen nur der Anstaltsleiter oder 
ein von ihm damit besonders beauftragter Straf
vollzugsbediensteter Einsicht nehmen. 

(2) Die Aufzeichnungen müssen leserlich, ver
ständlich, unzweideutig und im allgemeinen in 
deutscher Sprache abgefaßt und in Vollschrift ge
schrieben sein. Angehörigen einer inländischen 
sprachlichen Minderheit ist der Gebrauch ihrer 
Sprache gestattet.. Strafgefangenen, die der 
deutschen Sprache nicht mächtig sind, ist der 
Gebrauch einer Fremdsprach'e zu gestatten. 

(3) Mit dem Entzug dieses Rechtes ist die 
Abnahme der Aufzeichnungen verbunden. Die 
Aufzeichnungen sind in diesem Falle zu den 
Personalakten zu nehmen und dem Strafgefan
genen bei seiner Entlassung auszuhändigen, es sei 
denn zu besorg.en, daß der EntLass·en.e davon zum 
Zwecke der Begehung einer gerichtlich strafbaren 
Handlung Gebrauch machen werde. 

Zeichnen und Malen 

§ 63. Es kann Strafgefangenen gestattet werden, 
in der- Freizeit in angemessenem Umfang zu 
zeichnen, zu malen oder sich sonst bildnerisch 
zu betätigen. 

Gemeinsame Bestimmungen 

§ 64. (1) Die zur Ausübung des im § 62 
genannten Rechtes und der im § 63 genannten 
Vergünstigung erforderlichen Gegenstände sind 
auf Kosten des Strafgefangenen durch die Anstalt 
zu beschaffen. 

(2) Die Aufzeichnungen und die Erzeugnisse 
der bildnerischen Betätigung des Strafgefangenen 
sind ihm auf sein Verlangen zu belassen, soweit 
kein Mißbrauch zu befürchten ist und die Ord
nung im Haftraum nicht leidet. Im übrigen sind 
sie unbeschadet des § 62 Abs. 3 wie Verwahrnisse 
zu behandeln, dürfen aber während der Haft 
nicht veräußert werden. 

(3) Abs. 1 und 2 gelten dem Sinne nach auch 
für die Gegenstände, die der Strafgefangene in 
Ausübung des im § 61 genannten Rechtes für 
sich oder seine Angehörigen anfertigt. 
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Veranstaltungen 

§ 65. In den Strafvollzugsanstalten und in den 
Gefangenenhäusern der Gerichtshöfe ist wenig

_ stens einmal im Vierteljahr eine belehrende, 
künstlerische oder unterhaltende Veranstaltung 
abzuhalten. 

Fünfter Unterabschnitt 

Ärztliche Betreuung 

Gesundheitspflege 

§ 66. (1) Für die Erhaltung der körperlichen 
und geistigen Gesundheit der Strafgefangenen ist 
Sorge zu tragen. Der Gesundheitszustand der 
Strafgefangenen und ihr Körpergewicht sind zu 
überwachen. 

(2) Die von ansteckenden Krankheiten betrof
fenen und von Ungeziefer befallenen Straf
gefangenen sind abzusondern. Gegenstände, die 
von ihnen benützt worden sind, sind zu ent
seuchen oder zu entwesen; ist das nicht möglich 
oder nicht tunlich, so sind diese Gegenstände 
ohne Rücksicht darauf, wem sie gehören, zu 
vernichten. Räume, in denen sich solche Straf
gefangene aufgehalten haben oder die von Unge
ziefer befallen sind, sind zu entseuchen oder zu 
entwesen. 

Unzulässigkeit ärztlicher Experimente 

§ 67. Die Vornahme eines ärztlichen Experi
mentes an einem Strafgefangenen ist auch dann 
unzulässig, wenn der Strafgefangene dazu seine 
Einwilligung erteilt. 

Erkrankung von Strafgefangenen 

§ 68. (1) Wenn ein Strafgefangener sich krank 
meldet, wenn er einen Unfall erlitten hat oder 
auf andere Weise verletzt worden ist, wenn er 
einen Selbstmord versuch unternommen oder sich 
selbst beschädigt hat oder wenn sein Aussehen 
oder Verhalten sonst die Annahme nahelegt, daß 
er körperlich oder geistig krank sei, so ist davon 
dem Anstaltsarzt Mitteilung zu machen. 

(2) Der Anstaltsarzt hat in diesen Fällen den 
Strafgefangenen zu untersuchen und dafür Sorge 
zu tragen, daß ihm die nötige ärztliche, gege
benenfalls fachärztliche Behandlung und Pflege 
zuteil wird. Er hat ferner festzustellen, ob der 
Strafgefangene krank, ob er bettlägerig krank 
und wo er unterzubringen ist und ob und in 
welchem Umfang er arbeiten kann. 

Zwangsuntersuchung, Zwangs behandlung und 
Zwangsernährung 

§ 69. (1) Verweigert ein Strafgefangener trotz 
Belehrung die Mitwirkung an einer nach den 
Umständen des Falles unbedingt erforderlichen 
ärztlichen Untersuchung oder Heilbehandlung, so 

ist er diesen Maßnahmen zwangsweise zu unter
werfen, soweit dies nicht mit Lebensgefahr ver
bunden und ihm auch sonst zumutbar ist. Einer 
unzumutbaren Untersuchung oder Heilbehand
lung steht jeder Eingriff gleich, der nach seinen 
äußeren Merkmalen als schwere körperliche Be
sc..~ädjgung (§ 152 des Strafgesetzes) zu beurteilen 
wäre. Sofern nicht Gefahr im Verzug ist, muß 
vor jeder Anordnung einer zwangsweisen Unter
suchung oder Heilbehandlung die Genehmigung 
des Bundesministeriums für Justiz eingeholt 
werden. 

(2) Verweigert ein Strafgefangener beharrlich 
die Aufnahme von Nahrung, so ist er ärztlich 
zu beobachten. Sobald es erforderlich ist, ist er 
nach Anordnung und unter Aufsicht des Arztes 
zwangsweise zu ernähren. 

Beiziehung eines anderen Arztes 

§ 70. Kann der Anstaltsarzt nicht erreicht 
werden, so ist in dringenden Fällen ein anderer 
Arzt herbeizurufen. Ein anderer Arzt ist ferner 
zuzuziehen, wenn der Anstaltsarzt dies nach Art 
und Schwere des Falles für zweckmäßig hält 
oder wenn der Strafgefangene bei Verdacht· einer 
ernsten Erkrankung darum ansucht und die 
Kosten dafür übernimmt; zur Bestreitung dieser 
Kosten darf der Strafgefangene auch Gelder ver
wenden, die ihm sonst für die Verschaffung 
von Leistungen im Strafvollzug nicht zur Ver
fügung stehen. 

ÜbersteUung in eine andere Anstalt 

§ 71. (1) Kann ein kranker oder verletzter 
Strafgefangener in der Anstalt nicht sachgemäß 
behandelt werden oder geht von ihm eine 
anders nicht abwendbare Gefährdung für die 
Gesundheit anderer aus, so ist er in die nächste 
Anstalt zu überstellen, die über Einrichtungen 
verfügt, die die erforderliche Behandlung oder 
Absonderung gewährleisten. . 

(2) Kann der Strafgefangene auch in einer 
anderen Anstalt nicht sachgemäß behandelt wer
den oder wäre sein Leben durch die ÜbersteIlung 
dorthin gefährdet, so ist er in eine geeignete 
öffentliche Krankenanstalt zu bringen und dort 
erforderlichenfalls auch bewachen zu lassen. Die 
öffentli~~en Krankenanstalten sind verpflichtet, 
den Strafgefangenen aufzunehmen und seine Be
wachung zuzulassen. Die Pflegegebühr (§ 27 Abs. 1 
des Krankenanstaltengesetzes, BGBl. Nr. 1/1957) 
trägt der Bund bis zu dem Zeitpunkt, in dem 
der Strafvollzug nachträglich aufgeschoben oder 
beendet wird. 

Verständigungen 

§ 72. (1) Jede mit Lebensgefahr verbundene 
oder auch nur beschränkt anzeige- oder melde
pflich tige Erkrankung oder Ver letzung eines 
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Strafgefangenen und jeder Verdacht einer solchen BGBl. Nr. 76/1957, in der jeweils geltenden 
Erkrankung oder Verletzung sind dem Anstahs- Fassung, dem Sinne nach. 
leiter zu melden. (2) Weibliche Strafgefangene dürfen ihre in 

(2) Ist ein Strafgefangener nicht imstande, der Strafhaft geborenen Kinder bis zur Voll
seine Angehörigen davon zu verständigen, daß endung des ersten Lebensjahres bei sich behalten, 
er lebensgefährlich krank oder verletzt ist, so es sei denn, daß davon ein Nachteil an der 
hat diese Verständigung der Anstaltsleiter zu Gesundheit des Kindes zu besorgen wäre. So
übernehmen. Zu verständigen ist die Person, die lange eine Strafgefangene ihr Kind bei sich be
der Strafgefangene bezeichnet; hat der Straf- hält, hat die Anstalt auch für den Unterhalt 
gefangene aber keine bestimmte Person bezeich- des Kindes zu sorgen; die Kosten dafür sind 
net, so ist die jeweils nächste der im folgenden voriäufig vom Bund zu tragen. 
genannten. Personen zu verständigen, deren Auf
enthalt bekannt ist: der Ehegatte des Straf
gefangenen, sein ältestes volljähriges Kind, sein 
Vater, seine Mutter ooer der nächste seiner voll
jährigen Angehörigen (§ 216 des Strafgesetzes), 
von gleich nahen aber der älteste. Eine Person, 
die sich nicht im Inland aufhält, ist nur zu 
verständigen, wenn sich keine der überhaupt in 
Betracht kommenden Personen im Inland auf
hält. Auf verständigen Wunsch des Strafgefan
genen hat der Anstaltsleiter auch andere Per
sonen zu benachrichtigen. 

(3) Die Bestimmung des Abs. 2 gilt dem Sinne 
nach für den Fall des Ablebens eines Straf
gefangenen. 

Zahnbehandlung und Zahnersatz 

§ 73. (1) Dem Strafgefangenen ist die not
wendige Zahnbehandlung zu gewähren. Die 
konservierende Zahnbehandlung erfolgt in ein
facher Form, soweit der Strafgefangene nicht 
eine besondere Ausführung auf seine Kosten be
gehrt. 

(2) Zahnersatz ist grundsätzlich nur auf Kosten 
des Strafgefangenen zu gewähren. Soweit der 

. Strafgefangene nicht über die entsprechenden 
Mittel (Abs. 3) verfügt, sind aber die Kosten 
des Zahnersatzes, wenn seine Herstellung oder 
Umarbeitung nicht ohne Gefährdung der Gesund
heit des Strafgefangenen bis zur Entlassung auf
geschoben werden kann, vom Bunde zu tragen. 

(3) Zur Bestreitung der Kosten, die dem Straf
gefangenen nach den vorstehenden Absätzen er
wachsen können, darf er auch Gelder verwenden, 
die ihm sonst für die Verschaffung von Leistun
gen im Strafvollzuge nicht zur Verfügung stehen. 

Schwangerschaft 

Sechster Unterabschnitt 

Soziale Fürsorge 

Soziale Betreuung 

§ 75. (1) Die Strafgefangenen sind anzuleiten, 
Beziehungen zu ihren Angehörigen zu pflegen, 
soweit dies ohne Beeinträchtigung des geordneten 
Dienstbetriebes in der Anstalt möglich und 
soweit zu erwarten ist, daß dies die Straf
gefangenen günstig beeinflussen, ihr späteres Fort
. kommen fördern oder sonst für sie von Nutzen 
sein werde. 

(2) Die Strafgefangenen sind auch anzuleiten, 
für die Betreuung ihres Vermögens Vorsorge 
zu treffen. Ihre darauf gerichteten Bemühungen 
sind auf ihr Ansuchen im Zusammenwirken mit 
den zuständigen Behörden und Stellen der freien 
Wohlfahrtspflege mit Rat und Tat zu unter-
stützen. 

(3) Die Strafgefangenen sind über die Möglich
keiten und Vorteile der freiwilligen Weiterver
sicherung und Höherversicherung in der Sozial
versicherung zu belehren. Für die Entrichtung 
von Beiträgen zur Sozialversicherung dürfen die 
Strafgefangenen auch Gelder verwenden, die 
ihnen sonst für die Verschaffung von Leistungen 
im Strafvollzuge nicht zur Verfügung stehen. 

(4) Die Strafgefangenen sind erforderlichenfalls 
ferner anzuleiten, Vorsorge zu treffen, daß ihnen 
nach ihrer Entlassung Unterkunft und Arbeit 
zur Verfügung stehen. Ihre darauf gerichteten 
Bemühungen sind auf ihr Ansuchen im Zu
sammenwirken mit den für die Berufsberatung 
und Arbeitsvermittlung zuständigen Behörden 
sowie den Stellen der freien Wohlfahrtspflege 
mit Rat und Tat zu unterstützen. 

Unfallfürsorge 

§ 74. (1) Die Bestimmungen dieses Bundes- § 76. (1) Einem Strafgefangenen, der einen 
gesetzes über die Betreuung kranker oder ver- nicht von ihm selbst vorsätzlich herbeigeführten 
letzter Strafgefangener gelten für die Betreuung Arbeitsunfall erleidet, ist auch über die in diesem 
schwangerer oder solcher Strafgefangener, die Bundesgesetz hinsichtlic.~ der ärztlichen Betreuung 
kürzlich entbunden haben, dem Sinne nach. Zur sonst getroffenen Vorschriften hinaus Unfallfür
Entbindung sind Schwangere womöglich in eine sorge zu gewähren. 
öffentliche Krankenanstalt zu bringen. Für die (2) Arbeitsunfälle sind Unfälle, die sich im 
Zulässigkeit der Heranziehung zur Arbeit gelten örtlichen, zeitlichen und ursächlichen Zusammen
die §§ 3 bis 7 und 9 des Mutterschutzgesetzes, I hang mit der einem Strafgefangenen zugewie-
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senen oder auf Rechnung des Bundes oder für 
wohltätig,e Zweck'e in der Freizeit geleisteten 
Arbeit ereignen. 

(3) Den Arbeitsunfällen sind Unfälle gleichge
stellt, die sich auf einem mit der dem Strafgefan
genen zugewiesenen oder auf Rechnung des 
Bundes oder für wohltätige Zwecke in der Frei
zeit geleisteten Arbeit zusammenhängenden Weg 
zur oder von der Arbeitsstätte, bei Rettung 
eines Menschen aus tatsächlicher oder vermuteter 
Lebensgefahr, dem Versuch einer solchen Ret
tung, bei der Hilfeleistung' in sonstigen Unglücks
fällen oder allgemeiner Gefahr oder Not oder 
bei Heranziehung zum Blutspenden ereignen. 

(4) Einem Strafgefangenen ist Unfallfürsorge 
unter den in der Anlage 1 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes, BGBL Nr. 189/1955, 
in der jeweils geltenden, Fassung, angeführten 
Voraussetzungen auch im Falle einer der dort 
bezeichneten, nicht von ihm selbst vorsätzlich 
herbeigeführten Krankheit zu gewähren, sofern 
die Krankheit durch eine dem Strafgefangenen 
zugewiesene oder auf Rechnung des Bundes oder 
für wohltätige Zwecke in der Freizeit geleistete 
Arbeit verursacht ist. 

§ 77. (1) DieUnfallfürsorge umfaßt die zur 
Wiederherstellung der Gesundheit, Wiedererlan
gung der Erwerbsfähigkeit, Linderung der Be
schwerden und Verhütung einer Verschlimme
rung notwendige Heilfürsorge und ~ie zur 
Wiedergewinnung oder Erhöhung der geminder
ten Erwerbsfähigkeit und die zur Behebung oder 
Erleichterung der Unfall(Krankheits)folgen er
forderliche Versorgung mit Körperersatzstücken, 
orthopädischen und anderen Hilfsmitteln sowie 
deren Wiederherstellung und Erneuerung. 

(2) Die Heilfürsorge umfaßt die notwendige 
Heilbehandlung (ärztliche, Hilfe, Zahnbehand
lung, Beistellung von Heilmitteln und Heil
behelfen, Pflege in Kranken-, Kur- und sonstigen 
Anstalten) sowie ab dem Zeitpunkt der Ent
lassung aus der Strafhaft die Gewährung von 
Tag- und Familiengeld. 

(3) Die Vorschriften der §§ 190, 195 und 196 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, 
BGBL Nr. 189/1955, in der jeweils geltenden 
Fassung, über die Dauer der Unfallheilbehand
lung, das Familien- und Taggeld bei Gewährung 
der Anstaltspflege als Unfallheilbehandlung und 
die besondere Unterstützung gelten dem Sinne 
nach. 

(4) Heilfürsorge und Versorgung nach Abs. 1 
sind erforderlichenfalls auch nach der Entlassung 
fortzusetzen, soweit der Verletzte nicht Anspruch 
auf entsprechende Leistungen aus einer gesetz
lichen Krankenversicherung hat. Der Verletzte 
ist zur fortgesetzten Heilfürsorge und Versor
gung der Gebietskrankenkasse seines Wohnsitzes 
zuzuteilen. Zugeteilte erhalten die Heilfürsorge 

und Versorgung nach Art und Umfang, wie sie 
die Gebietskrankenkasse den bei ihr Pflichtver
sicherten auf Grund gesetzlicher oder satzungs
mäßiger Vorschriften zu gewähren hat, Tag- und 
J:'lamiliengeld jedoch nur in der durch Abs. 3 
festgesetzten Höhe. 

Ersatzansprüche der Gebietskrankenkassen 

§ 78. (1) Der nach den Vorschriften dieses 
Bundesgesetzes zur Gewährung von Unfallfür
sorge verpflichteten Gebietskrankenkasse werden 
die ihr entstandenen Kosten und der entspre
chende Anteil an den Verwaltungskosten ersetzt. 
Der Bund kann diesen Ersatz in Pauschbeträgen 
gewähren. Das Bundesministerium für Justiz hat 
die Pauschbeträge nach Anhörung des Haupt
verbandes der österreichischen Sozialversiche
rungsträger (§ 31 des Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetzes, BGBL Nr. 189/1955, in der jeweils 
geltenden Fassung) im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Finanzen festzusetzen. 

(2) Die Ersatzansprüche nach Abs. 1 sind aus:
geschlossen, wenn sie nicht spätestens sechs 
Monate nach Beendigung der Leistungen beim 
Bundesministerium für Justiz geltend gemacht 
werden. 

(3) Für Streitigkeiten über Ersatzansprüche 
gelten die Vorschriften über das Verfahren bei 
Streitigkeiten über Ersatzansprüche der Fürsorge
träger gemäß Abschnitt II des Fünften Teiles 
des Allgemeinen Sozial ver,sicherungsgesetzes, 
BGBL Nr. 189/1955, in der jeweils geltenden 
Fassung, dem Sinne nach. 

Unfallrente 

§ 79. (1) Wurde die Erwerbstätigkeit des 
Strafgefangenen durch die Folgen eines nicht von 
ihm selbst vorsätzlich herbeigeführten Unfalles 
(§ 76 Abs. 2 und 3) oder einer nicht von ihm 
selbst vorsätzlich herbeigeführten Krankheit (§ 76 
Abs. 4) um mindestens 20 v. H. über drei 
Monate nach Eintritt des Anlaßfalles hinaus 
herabgesetzt und dauert dieser Zustand auch noch 
nach der Entlassung aus der Strafhaft an, so 
hat der Verletzte ab dem Zeitpunkt der Ent
lassung Anspruch auf eine Rente. Die Rente 
gebührt für die Dauer der Minderung der 
Erwerbsfähigkeit um,mindestens 20 v. H. 

(2) Die Vorschriften der §§ 182 a, 183, 184, 
205, 205 a, 207, 215 bis 220 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes, BGBL Nr. 189/1955, 
in der jeweils geltenden Fassung, über das Aus
maß der monatlichen Rente, die Neufeststellung 
der Rente, die Abfindung von Renten, die 
Bemessung der Vers ehrten rente, die Zusatzrente 
für Schwerversehrte, den Kinderzuschuß, die 
Witwenrente, die Witwerrente, die Eheschließung 
nach Eintritt des Versicherungsfalles, die Waisen
rente, die Eltern- und Geschwisterrente und das 
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Höchstausmaß der Hinterbliebenenrenten gelten 
dem Sinne nach. 

§ 80. (1) Für die auS Anlaß eines Unfalles 
(§ 76 Abs. 2 und 3) oder einer Krankheit (§ 76 
Abs. 4) zu gewährenden Leistungen gelten die 
Vorschriften der §§85, 86, 89, 97, 98, 98 a, 99, 
100 Abs. 1 lit. b, 101, 102 Abs. 2 bis 5, 103 
Abs. 1 Z. 2 und 3 und Abs. 2, 104 bis 105 a, 106 
bis 108, 110, 197, 208 bis 212 und 214 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, , BGBL 
Nr. 189/1955, in der jeweils geltenden Fassung, 
über das Entstehen der Leistungsansprüche, den 
Anfall der Leistungen, das Ruhen der Leistungs
ansprüche bei Haft und Auslandsaufenthalt, den 
Wirksamkeitsbeginn von Knderungen in den 
Rentenansprüchen aus der Unfall- und Pensions
versicherung, die übertragung und Verpfändung 
von Leistungsansprüchen, die Pfändung von 
Leistungsansprüchen, die Entziehung von Lei
stungsansprüchen, das Erlöschen von Leistungs
ansprüchen, die rückwirkende Herstellung des 
gesetzlichen Zustandes bei Geldleistungen, den 
Verfall von Leistungsansprüchen infolge Zeitab
laufes, die Aufrechnung, die Auszahlung der 
Leistungen, die Rentensonderzahlungen, den 
Hilflosenzuschuß, den Zahlungs empfänger, die 
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen, 
die Bezugsberechtigung im Falle des Todes des 
Rentenempfängers, die sachliche Abgabenfreiheit, 
die Versagung der Versehrtenrente bei Zuwider
handlung, das Ruhen der Versehrtenrente bei , 
Anstaltspflege, die vorläufige Versehrtenrente, die 
Gesamtvergütung, die EntschädigJ.lng aus m~hre
ren Versicherungsfällen, die übergangsrente und 
das übergangsgeld, das Versehrtengeld aus der 
Unfallversicherung und das Sterbegeld dem Sinne 
nach. 

(2) Die Rentenempfänger sind verpflichtet, jeqe 
Knderung in den für den Fortbestand ihrer 
Bezugsberechtigung maßgebenden Verhältnissen 
sowie jede Knderung ihres Wohnsitzes binnen 
zwei Wochen auch dem Bundesministerium für 
Justiz anzuzeigen. 

Bemessungsgrundlage für Geldleistungen 

§ 81. Als Bemessungsgrundlage für Geldlei
stungen aus der Unfallfürsorge und für die 
Unfallrente gilt jener Betrag im Kalenderjahr, 
der sich aus den Vorschriften des § 181 Abs. 1 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, 
BGBL Nr. 189/1955, in der jeweils geltenden 

,Fassung ergibt. 

Anpassung der Unfall rente 

§ 82. Mit Wirksamkeit vom 1. Jänner emes 
jeden Jahres sind die Uhfallrenten mit dem 
Anpassungsfaktor zu vervielfachen, der in An
wendung der Vorschriften des § 108 f des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, BGBL 

Nr. 189/1955, in der jeweils geltenden Fassung, 
für diesen Zeitraum festgesetzt worden ist. Die 
Vorschriften des § 108 g des Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetzes, BGBL Nr. 189/1955, in der 
jeweils geltenden Fassung, gelten dem Sinne nach. 

Übergang von Schadenersatzansprüchen auf den 
Bund 

§ 83. (1) Können Personen, denen nach den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes Leistungen 
zustehen, den Ersatz des Schadens, der ihnen 
aus einer der im § 76 genannten Ursachen er-' 
wachsen ist, auf Grund anderer gesetzlicher Vor
schriften beanspruchen, so geht der Anspruch 
auf den Bund insoweit über, als dieser Leistungen 
zu erbringen hat. Ansprüche auf Schmerzengeld 
gehen auf den Bund nicht über. 

(2) Erbringt der Bund Leistungen nach diesem 
Bundesgesetz, die der Berechtigte auch auf Grund 
der Vorschriften des Amtshaftungsgesetzes, BGBI. 
Nr. 20/1949, in der jeweils geltenden Fassung, 
hätte beanspruchen können, so kann der Bund 
Rückersatz nach den Vorschriften des Amts
haftungsgesetzes begehren. 

Verfahren 

§ 84. (1) über die nach diesem Bundesgesetz 
gebührenden Leistungen entscheidet das Bundes
ministerium für Justiz. 

(2) Für das Verfahren in Angelegenheiten der 
Unfallfürsorge und Rentenversorgung gelten die 
auf die Unfallversicherung anwendbaren Bestim
mungen des Siebenten Teiles des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes, BGBL Nr. 189/1955, 
in der jeweils geltenden Fassung, dem Sinne nach. 

(3) Insoweit die Leistung der Unfallfürsorge 
den Gebietskrankenkassen übertragen ist, sind 
Streitigkeiten zwischen dem Verletzten und den 
Gebietskrankenkassen im Leistungsstreitver
fahren nach dem Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetz, BGBL Nr. 189/1955, in der jeweils 
geltenden Fassung, zu entscheiden; dieses Ver
fahren greift nicht Platz, wenn nur die Frage 
strittig ist, ob ein Unfall (§ .76 Abs. 2 und 3) . 
oder eine Krankheit (§ 76 Abs. 4) mit der dem 
Verletzten zugewiesenen oder in der Freizeit auf 
Rechnung des Bundes oder für wohltätige Zwecke 
geleisteten Arbeit ursächlich zusammenhängt. Die 
Entscheidung darüber steht dem Bundesmini
sterium für Justiz zu. 

Siebenter Unterabschnitt 

Seelsorge 

§ 85. (1) Jeder Strafgefangene hat das Recht, 
in der Anstalt am gemeinschaftlichen Gottes
dienst und an anderen gemeinsamen religiösen 
Veranstaltungen seines Glaubensbekenntnisses 
oder seines früheren Glaubensbekenntnisses teil- . 
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zunehmen und Heilsmittel dieses Bekenntnisses 
sowie in angemessenen Zeitabschnitten den Zu
spruch des für das Bekenntnis an der Anstalt 
bestellten oder zugelassenen Seelsorgers zu 
empfangen. Der Anstaltsleiter kann aus Gründen 
der Sicherheit und Ordnung nach Anhörung des 
Seelsorgers Strafgefangene von der Teilnahme 
am Gottesdienst und an anderen Veranstaltungen 
ausschließen. 

(2) Einem Strafgefangenen ist auf sein ernst
liches Verlangen auch zu gestatten, in der Anstalt 

'den Zuspruch eines nicht für die Anstalt bestellten 
oder zugelassenen Seelsorgers seines eigenen 
Bekenntnisses zu empfangen. Die Entscheic\ung 
hierüber steht dem Anstaltsleiter zu. 

(3) Ist in der Anstalt für ein Bekenntnis ein 
Seelsorger weder bestellt noch zugelassen, so ist 
dem Strafgefangenen auf sein Verlangen nach 
Möglichkeit ein Seelsorger namhaft zu machen, 
an den er sich wenden kann. Diesem ist der 
Besuch des Strafgefangenen zu dessen seelsorge
rischer Betreuung zu gestatten. 

(4) Strafgefangenen ist zu gestatten, auch 
außerhalb der Besuchszeiten (§ 94 Abs. 1) während 
der Amtsstunden den Besuch eines Seelsorgers 
zu empfangen. Der Inhalt der zwischen dem 
Strafgefangenen und dem Seelsorger geführten 
Gespräche ist nicht zu überwachen. Im übrigen 
gelten für solche Besuche die §§ 94 und 95 dem 
Sinne nach. 

Achter Unterabschnitt 

Verkehr mit der Außenwelt 

Gemeinsame Bestimmungen für Briefverkehr 
und Besuche 

§ 86. (1) Die Strafgefangenen dürfen nur nach 
Maßgabe der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
mit anderen Personen schriftlich verkehren und 
von ihnen Besuche empfangen. 

(2) Jeder Strafgefangene darf unbeschadet der 
§§ 103 Abs. 3, 112 Abs. 2 und 114 Abs. 1 mit 
seinem Ehegatten, mit seinen Kindern und 
Enkeln, Eltern und Großeltern, Geschwistern, 
Wahl- und Pflegeeltern, Wahl- und Pflegekindern 
und mit seinem Vormund schriftlich verkehren 
und Besuche dieser Angehörigen empfangen. Der 
Briefverkehr und die Besuche sind jedoch zu 
untersagen, soweit davon eine Gefährdung der 
Sicherheit und Ordnung der Anstalt oder ein 
ungünstiger Einfluß auf den Strafgefangenen zu 
befürchten ist. 

(3) Ein Briefverkehr mit anderen als den in 
Abs. 2 genannten Personen und Besuche solcher 
Personen sind unbeschadet der §§ 88 und 96 nur 
auf Verlangen des Strafgefangenen und so weit zu 
gestatten, als zu erwarten ist, daß der Verkehr 
den Strafgefangenen günstig beeinflussen, sein 
späteres Fortkommen fördern oder sonst für 

ihn von Nutzen sein werde und davon keine 
Gefährdung der Sicherheit und Ordnung der 
Anstalt zu befürchten ist. 

Briefverkehr 

§ 87. (1) Soweit dieses Bundesgesetz nichts 
anderes bestimmt, dürfen die Strafgefangenen 
Briefe nur innerhalb bestimmter Zeitabstände 
absenden und empfangen. 

(2) Die Strafgefangenen dürfen unmittelbar 
nach Aufnahme in die Anstalt und in der Folge 
unbeschadet der §§ 112 Abs. 2 und 114 Abs. 1, 
wenn an ihnen eine Kerkerstrafe vollzogen wird, 
alle zwei Wochen, wenn an ihnen aber eine 
Arreststrafe vollzogen wird, jede Woche einen 
Brief im Umfang eines Anstaltsbriefbogens ab
senden. Statt eines Briefes darf ein Telegramm 
abgesendet werden, wenn andernfalls der Zweck 
der Mitteilung gefährdet oder vereitelt würde. 

(3) Die Strafgefangenen dürfen unbeschadet 
der §§ 112 Abs. 2 und 114 Abs. 1, wenn an ihnen 
eine Kerkerstrafe vollzogen wird, alle zwei 
Wochen, wenn an ihnen aber eine Arreststrafe 
vollzogen wird, jede Woche einen Brief im Um
fang eines gewöhnlichen Briefbogens von einer 
der Personen, mit der ihnen Briefverkehr gestat
tet ist, empfangen. Gehen für einen Strafgefan
genen Briefe in, kürzeren Zeitabständen oder 
innerhalb der festgesetzten Zeitabstände mehrere 
Briefe ein, so ist er aufzufordern, anzugeben, ob 
und welche dieser Briefe so behandelt werden 
sollen, als ob sie zu einem Zeitpunkt eingingen, 
an dem sie der Strafgefangene empfangen dürfte; 
soweit der Strafgefangene kein solches Verlangen 
stellt, sind die Briefe zu den Personalakten zu 
nehmen und dem Strafgefangenen bei seiner Ent
lassung auszuhändigen. 

(4) Karten und Telegramme. sind wie Briefe 
zu behandeln; eingehende Telegramme sind 
jedoch unverzüglich darauf zu prüfen, ob sie 
eine der im Abs. 5 genannten Angelegenheiten 
betreffen, und in diesem Falle dem Strafgefan
genen sogleich auszuhändigen. 

(5) Briefe, die persönliche Angelegenheiten von 
besonderer Bedeutung, wichtige Rechts- oder 
Geschäftsangelegenheiten oder ernstliche Fragen 
des späteren Fortkommens des Strafgefangenen 
betreffen, können auch größeren Umfang haben 
und auch außerhalb der für den sonstigen Brief
verkehr festgesetzten Zeitabstände abgesendet 
oder. empfangen werden. Die Entscheidung 
hierüber steht dem Anstaltsleiter zu. 

(6) § 62 Abs. 2 gilt dem Sinne nach. 
(7) Briefe, die Strafgefangenen eingehändigt 

worden sind, sind ihnen eine Woche hindurch 
zu belassen, sodann wieder abzunehmen und je 
nach dem Verlangen des Strafgefangenen ent
weder zu vernichten oder für ihn aufzubewahren. 
Auf Verlangen des Strafgefangenen sind ihm 
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Briefe auch zu belassen, soweit kein Mißbrauch I Personen für die psychiatrische oder psycholo
zu befürchten ist und die Ordnung im Haftraum gisehe Betreuung des Strafgefangenen erforder-
nicht leidet. lieh ist. 

(2) Briefe, die Strafgefangene entg'egen den 
Schriftlicher Verkehr mit Behörden und Rechts- Vorschriften dieses Bundesgesetzes abzusenden 

beiständen 

§ 88. (1) Die Strafgefangenen dürfen ohne 
zeitliche Beschränkung schriftlich verkehren: 

versuchen oder die für sie einlangen, ihnen aber 
nach diesen Vorschriften nidlt ausgefolgt werden, 
sind unbeschadet des § 87 Abs. 3 zweiter Satz 
zurückzuhalten. Dasselbe gilt unbeschadet der 
Vorschrift des Abs. 4 für Schreiben, die aus 

für anderen Gründen gegen die Zwecke des Straf~ 
vollzuges verstoßen, den Tatbestand einer mit 
Strafe bedrohten Handlung oder des Versuches 
einer solchen betreffen, den Anstand verletzen 
oder offenbar grob entstellende Tatsachenmit
teilungen über die Verhältnisse in der Anstalt 
oder anhängige Rechtsangelegenheiten enthalten. 

1. mit inländischen allgemeinen Vertretungs
körpern, Gerichten und anderen Behörden; 

2. mit der Europäischen Kommission 
Menschenrechte; 

3. mit dem Bewährungshelfer oder mit der 
mit der Schutzaufsicht betrauten Person, der 
damit betrauten Anstalt oder dem damit betrau-
ten Verein; 

4. mit Vereinigungen und Einrichtungen, die 
sich' mit der Fürsorge für die Familien von 
Strafgefangenen und mit der Entlassenenbetreu
ung befassen; 

5. in ihren Rechtsangelegenheiten mit Rechts
anwälten, Notaren, Verteidigern und Wirtschafts
treuhändern. 

(2) Ausländische Strafgefangene dürfen außer
dem ohne zeitliche Beschränkung mit der mit der 
Wahrnehmung konsularischer Aufgaben betrau
ten diplomatischen Mission 9der mit der konsu
larischen Vertretung ihres Heimatstaates schrift
lich verkehren. 

Schreiben 

§ 89. (1) Die Strafgefangenen dürfen Briefe 
im allgemeinen nur in der Freizeit schreiben. In 
dringenden Fällen ist den Strafgefangenen aber 
auch zu gestatten, während der Arbeitszeit zu 
schreiben. 

(2) Den Strafgefangenen ist für jeden Brief 
und für jede Eingabe ein Anstaltsbriefbogen und 
das nötige Schreibzeug zur Verfügung zu stellen. 
Soweit es der Zweck des Briefes oder der Eingabe 
notwendig macht, sind dem Strafgefangenen auch 
mehrere Anstaltsbriefbogen zu überlassen. 

(3) Strafgefangenen, die nicht lesen und schrei
ben können, ist durch einen Strafvollzugsbedien
steten Hilfe zu leisten. 

(3) Dem Strafgefangenen ist unverzüglich mit
zuteilen, daß ein Schreiben zurückgehalten wird, 
es sei denn, daß es entgegen der Vorschrift des 
Abs. 1 befördert werden sollte oder die Mit
teilung den Zweck des Zurückhaltens beeinträch
tigen würde. Einwandfreie Teile eines wegen 
seines Inhaltes angehaltenen Schreibens, das für 
ihn eingegangen ist, sind ihm bekanntzugeben 
oder auszuhändigen. Die zurückgehaltenen 
Schreiben sind zu den Personalakten zu nehmen 
und dem Strafgefangenen bei seiner Entlassung 
auszuhändigen, wenn nicht zu befürchten ist, 
daß der Entlassene davon zum Zwecke der Be-
gehung einer gerichtlich strafbaren Handlung 
Gebrauch machen werde. 

(4) Schreiben an die im § 88 Abs. 1 Z. 1 und 
2 sowie Abs. 2 genannten Stellen und Personen 
und Schreiben dieser Stellen und Personen dürfen 
nicht zurückgehalten werden. 

Paket- und Geldsendungen sowie Erläge 

§ 91. (1) Pakete, die für einen Strafgefangenen 
einlangen, sind in seiner Gegenwart zu öffnen. Die 
darin enthaltenen Gegenstände sind dem Straf
gefangenen auszufolgen, wenn ihm nach den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes ihr Besitz 
gestattet wird. Andernfalls ist damit nach der 
Vorschrift des § 41 zu verfahren. 

(2) Sendungen von Nahrungs- und Genuß
mitteln sind nur anläßlich des Weihnachts~ und 

Überwachung des Briefverkehrs Osterfestes sowie anläßlich des Geburtstages der 
§ 90. (1) Alle von den Strafgefangenen verfaß- Strafgefangenen gestattet. Die Strafgefangenen 

ten Briefe und Eingaben sind vor ihrer Absen- dürfen zu jedem dieser Anlässe eine Sendung im 
dung, alle für sie eingehenden Briefe vor ihrer Gewicht von drei Kilogramm oder mehrere Sen
Aushändigung vom Anstaltsleiter oder einem von dun gen im Gesamtgewicht von drei Kilogramm 
ihm hiezu besonders bestellten Strafvollzugs- erhalten. Die Sendungen dürfen Blechkonserven, 
bediensteten zu lesen. Erforderlichenfalls ist berauschende Mittel und Nahrungs- und Genuß
zuvor die Herstellung einer übersetzung zu mittel, die nicht ohne weitere Zubereitung genos
veranlassen. Die überprüfung ist auf dem Schrift- sen werden können, überhaupt nicht und Tabak
stück zu vermerken~ Es ist dafür zu sorgen, daß waren nur bis zu einem Gesamtgewicht von 
der Inhalt anderen Personen nicht bekannt wird, 250 Gramm enthalten. Diese Sendungen können 
es sei denn, daß der Brief nach Abs. 2 zurück- auch in Abwesenheit der Strafgefangenen geöffnet 
zuhalten oder die Kenntnisnahme durch andere I und geprüft werden. 
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(3) Mit Geldsendungen und Erlägen ist nach 
der Vorschrift des § 41 zu verfahren. 

Postgebühren 

§ 92. (1) Postsendungen der Strafgefangenen 
dürfen nur abgesendet werden, wenn die Beför
derungsgebühr hiefür entrichtet worden ist. Die 
Postgebühren tragen die Strafgefangenen. 

(2) Eingehende Postsendungen, die mit Ge
bühren belastet sind, sind nur anzunehmen, wenn 
der Strafgefangene für die Gebühr aufkommt. 

(3) Zur Bestreitung der Postgebühren dürfen 
die Strafgefangenen auch Gelder verwenden, die 
ihnen sonst für die Verschaffung von Leistungen 
im Strafvollzuge nicht zur Verfügung stehen. 
Ist ein Strafgefangener ohne sein Verschulden 
nicht imstande, die Gebühren zu bestreiten, so 
sind sie vom Bunde zu tragen. 

Besuche 

§ 93. (1) Soweit dieses Bundesgesetz nichts 
anderes bestimmt, dürfen die Strafgefangenen 
Besuche nur innerhalb bestimmter Zeitabstände 
empfangen. 

(2) Die Strafgefangenen dürfen unbeschadet 
der §§ 103 Abs. 3, 112 Abs. 2 und 114 Abs. 1 
wenigstens alle vier Wochen und höchstens jede 
Woche einen Besuch in der Dauer von einer 
Viertelstunde empfangen. Soweit es aber ohne 
Beeinträchtigung des geordnei:en Dienstbetriebes 
in der Anstalt möglich ist, hat der Anstaltslei~er 
die Besuchsdauer bis zum Ausmaß von höchstens 
einer halben Stunde zu verlängern. 

(3) Mit Bewilligung des Anstaltsleiters können 
Besuche, die persönliche Angelegenheiten von 
besonderer Wichtigkeit, wichtige Recht~- oder 
Geschäftsangelegenheiten oder ernstliche Fragen 
des Fortkommens des Strafgefangenen betreffen, 
auch in kürzeren Zeitabständen und in der Dauer 
von mehr als einer Viertelstunde, höchstens aber 
in der Dauer von einer Stunde empfangen 
werden. Besuche in der Dauer von mehr als 
einer Viertelstunde, höchstens aber in der Dauer 
von einer Stunde, sind auch im Hinblick auf 
die Länge des Zureiseweges oder die Seltenheit 
des Besuches zu gestatten. 

(4) Personen, die nicht zu den im § 86 Abs. 2 
genannten Angehörigen des Strafgefangenen 
gehören, dürfen zum Besuch nur vorgelassen 
werden, wenn sie das achtzehnte Lebensjahr 
bereits vollendet haben. Im § 86 Abs. 2 genannte 
Angehörige des Strafgefangenen, die das vier
zehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
sind nur in Begleitung Erwachsener zum Besuche 
zuzulassen. Mehr als drei Besucher dürfen nicht 
gleichzeitig zum Besuch eines Strafgefangenen 
zugelassen werden. 

§ 94. (1) Die Besuche dürfen nur während der 
vom Anstaltsleiter festzusetzenden Besuchszeiten 

und in besonderen Besuchsräumen oder, wenn es 
die Witterung gestattet, innerhalb der dafür vor
gesehenen Teile des Anstaltsbereiches im Freien 
stattfinden. Bei bettlägerigen oder ihrer Krank
heit wegen abgesonderten Strafgefangenen hat 
der Anstaltsleiter nach Anhörung des Anstalts
arztes Besuche im Krankenraum zu gestatten, 
es sei denn, daß davon eine Gefährdung der 
Sicherheit und Ordnung des Strafvollzuges oder 
der Gesundheit des Strafgefangenen, des Besuches 
oder dritter Personen zu besorgen wäre. 

(2) Die Besucher haben sich, wenn sie nicht 
bekannt sind, über ihre Person auszuweisen. Sie 
sind in kurzen und einfachen Worten darüber zu 
belehren, wie sie sich beim Besuche zu verhalten 
haben. 

(3) Die Besucher haben sich so zu verhalten, 
daß die Zwecke des Strafvollzuges nicht gefährdet 
werden und der Anstand nicht verletzt wird. 
Die Besucher und die Strafgefangenen dürfen 
einander keine Gegenstände übergeben. Offenbar 
grob entstellende Tatsachenmitteilungen über die 
Verhältnisse in der Anstalt sind untersagt. 

(4) Soweit nicht nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes eine Überwachung des Inhaltes 
des Gespräches zwischen dem. Strafgefangenen 
und dem Besucher zu unterbleiben hat, ist das 
Gespräch verständlich, unzweideutig, in deutscher 
Sprache und auch sonst so zu führen, daß es 
leicht überwacht werden kann. Angehörigen einer 
inländischen sprachlichen Minderheit ist jedoch 
der Gebrauch ihrer Sprache gestattet. Strafgefan
genen, die der deutschen Sprache nicht mächtig 
sind, ist der Gebrauch einer Fremdsprache zu 
gestatten. 

Überwachung der Besuche 

§ 95. Die Besuche sind schonend z'; überwachen. 
Soweit in diesem Bundesgesetz nichts anderes 
bestimmt wird, hat sich die Überwachung auch 
auf den Inhalt des zwischen dem Strafgefangenen 
und dem Besucher geführten Gespräches zu er
strecken. Erforderlichenfalls ist ein fremdspra
chenkundiger Strafvollzugsbediensteter oder ein 
Dolmetscher beizuziehen. Von der Beiziehung 
eines Dolmetschers ist jedoch abzusehen, wenn 
die damit verbundenen Kosten im Hinblick 
darauf, daß von dem Gespräch eine Gefährdung 
der Sicherheit und Ordnung der Anstalt nicht 
zu befürchten ist, mit dem Grundsatz einer 
sparsamen Verwaltung nicht in Einklang stünden. 
Verstoßen die Strafgefangenen oder die Besucher 
gegen die Bestimmungen des § 94 Abs. 3 und 4, 
so sind sie in leichten Fällen ab zum ahnen. Im 
Wiederholungsfalle oder bei ernsten Verstößen 
ist der Besuch unbeschadet der Zulässigkeit einer 
strafrechtlichen oder verwaltungsstrafrechtlichen 
Verfolgung abzubrechen. 

1169 der Beilagen XI. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)28 von 44

www.parlament.gv.at



1169 der Beilagen 29 

Besuche von Behördenvertretern und Rechts
beiständen 

§ 96. (1) Besuche' von Vertretern der im § 88 
genannten Stellen und von dort genannten Per
sonen sind auch außerhalb der im § 93 Abs. 2 
genannten Zeitabstände während. der Amts
stunden zu gestatten, Besuche der im § 88 
Abs. 1 Z. 5 genannten Rechtsbeistände jedoch 
nicht öfter als es zur Wahrung der Redlte des 
Strafgefangenen in behördlichen Verfahren ange
bracht erscheint. 

(2) Der Inhalt der zwischen den Strafgefan
genen und den im Abs. 1 genannten Besuchern 
geführten Gespräme ist ni mt zu überwachen. 

Vernehmungen 

§ 97. Auf Ersuchen von Behörden oder Sicher
heitsdienststellen ist deren Organen Gelegenheit 
zu geben, einen Strafgefangenen in der Anstalt 
zum Vollzug von Freiheitsstrafen im Beisein 
eines Strafvollzugsbediensteten zu vernehmen. 
Organen ausländischer Behörden oder Sicherheits
dienststeIlen ist dies aber nur dann zu gestatten, 
wenn das Bundesministerium für Justiz die Zu
lässigkeit der Vernehmung bestätigt hat. 

Ausführungen und DbersteUungen 

§ ·98. (1) Ein Strafgefangener darf ausgeführt 
werden, wenn eine inländische Behörde oder 
Sicherheitsdienststelle darum ersucht oder wenn 
dazu aus Vollzugs- oder anderen Verwaltungs
gründen Veranlassung besteht. 

(2) Eine Ausführung, um die der Strafgefan
gene ersucht, ist bis zum Höchstausmaß von 
vierundzwanzig Stunden zu gestatten, soweit zur 
Erledigung besonders wichtiger und unaufschieb
barer Angelegenheiten persönlicher, wirtschaft
limer oder rechtlimer Natur die Anwesenheit 
des Strafgefangenen an einem Ort außerhalb der 
Anstalt dringend erforderlim und die Ausfüh
rung nach der Wesensart des Strafgefangenen, 
seinem Vorleben und seiner Aufführung während 
der Anhaltung unbedenklim und ohne Beein
trächtigung des Dienstes und der Ordnung in 
der Anstalt möglich ist. Die durch eine solche 
Ausführung entstehenden Kosten hat der Straf
gefangene zu tragen. Zur Bestreitung dieser 
Kosten darf er aum Gelder verwenden, die ihm 
sonst für die Versmaffung von Leistungen im 
Strafvollzug nimt zur Verfügung stehen. In Er
mangelung solcher Mittel sind die Kosten in 
berüd~sichtigungswürdigen Fällen vom Bunde zu 
tragen. 

(3) Bei der Ausführung eines Strafgefangenen, 
bei dem keine Fluchtgefahr besteht, ist der 
Gebrauch der eigenen Kleidung zu gestatten. Das 
gleiche gilt für Uberstellungen, die nicht aus
schließlich in einem geschlossenen Beförderungs
mittel durchgeführt werden. Eine unvermeid-

liche Nächtigung während der Ausführung hat 
in der nächstgelegenen Anstalt zum Vollzug von 
Freiheitsstrafen zu gesmehen. 

(4) Vor und nach jeder Ausführung oder Uber
stellung ist der Strafgefangene zu durmsumen. 

Unterbrechung der Freiheitsstrafe 

§ 99. (1) Ist ein Strafgefangener nam der Art 
und dem Beweggrund der strafbaren Handlung, 
derentwegen er verurteilt worden ist, sowie nach 
seipem Lebenswandel vor der Anhaltung und 
seiner Aufführung während dieser weder für die 
Sicherheit des Staates, nom für die der Person 
oder des Eigentums besonders gefährlich, so ist 
ihm auf seinen Antrag eine Unterbrechung der 
Freiheitsstrafe in der Dauer von höchstens amt 
Tagen zu gewähren, 

1. wenn die Freiheitsstrafe drei Jahre nimt 
übersteigt und der Strafgefangene die Unter
brechung benötigt, um im Inland 

a) einen der im § 86 Abs. 2 genannten Ange
hörigen oder einen anderen ihm besonders 
nahestehenden Menschen, der lebensgefähr
lich erkrankt oder verletzt ist, aufzusuchen, 

b) an dem Begräbnis einer dieser Personen 
teilzunehmen oder 

c) wichtige Familienangelegenheiten im Zu
sammenhang mit einem der in den lit. a 
und b angeführten Anlässe oder mit der 
Ehescheidung eines Angehörigen oder 
unaufschiebbare persönliche Angelegen
heiten zu ordnen; 

2. wenn die Freiheitsstrafe ein Jahr nimt 
übersteigt und die Unterbrechung für den Wirt
smaftsbetrieb, in dem der Strafgefangene tätig 
war, notwendig erscheint. 
Die Unterbrechung darf nur gewährt werden, 
wenn eine Unterkunft und der Unterhalt des 
Strafgefangenen für die Zeit der Unterbremung 
gesichert sind. Von der Bewilligung einer Unter
brechung ist die Sicherheitsbehörde des für die 
Zeit der Unterbrechung in Aussimt gep.ommenen 
Aufenthaltsortes des Strafgefangenen zu verstän
digen. 

(2) Die Unterbrechung ist zu widerrufen, wenn. 
der Verurteilte versucht, sim dem weiteren Straf
vollzuge zu entziehen, wenn begründete Besorg
nis besteht, daß er dies versuchen werde, oder 
wenn. er aufs neue eine gerichtlidl strafbare 
Handlung begeht. 

(3) Der Verurteilte hat die Strafe spätestens 
mit Ablauf des Zeitraumes, für den die Unter
bremung bewilligt worden ist, wieder anzutreten. 
Kommt er dieser Verpflimtung nicht nach, so hat 
der Anstaltsleiter die Vorführung zu veranlassen. 

(4) Die Zeit der Unterbremung ist in die 
Strafzeit einzurechnen. Wird jedoch die Unter
bremung widerrufen oder tritt der Verurteilte 
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die Strafe nicht rechtzeitig wieder an, so ist die 
außerhalb der Strafhaft verbrachte Zeit m die 
Strafzeit nicht einzurechnen. 

(5) Die Entscheidung über die Unterbrechung 
einer Freiheitsstrafe, über den Widerruf und über 
die Nichteinrechnung der außerhalb der Strafhaft 
verbrachten Zeit in die Strafzeit steht dem Voll
zugsgerichte zu (§ 16 Abs. 2 Z. 3). Wird die 
Unterbrechung widerrufen, so hat das Gericht 
zugleich die sofortige Vorführung zu veranlassen. 

Eheschließung 

§ 100. (1) Wünscht ein Strafgefangener eine 
Ehe zu schließen, so ist ihm hiezu unbeschadet 
der Bestimmungen der §§ 98 und 99 in der 
Anstalt Gelegenheit zu geben, wenn ihm ein 
Aufschub der Eheschließung bis zur Entlassung 
nicht zugemutet werden kann. 

(2) Abs. 1 gilt auch, wenn ein Strafgefangener 
wünsdlt, eine Trauung vor dem Seelsorger einer 
gesetzlich anerkannten Kirche oder Religions
gemeinschaft zu erwirken. 

Neunter Unterabschnitt 

Aufsicht 

Sicherung der Abschließung 

§ 101. (1) Auch außer den in diesem Bundes
gesetze besonders vorgesehenen Fällen ist über 

. die Abschließung der Strafgefangenen von der 
Außenwelt zu wachen. 

(2) Personen, die nicht in der Anstalt beschäf
tigt sind, dürfen die Anstalt außer in den :in diesem 
Bundesgesetz besonders vorgesehener{ Fällen nur 
mit Genehmigung des Anstaltsleiters, wenn es 
sich aber um einen Besuch zum Zwecke der 
Besichtigung der Anstalt handelt, nur mit 
Genehmigung des Bundesministeriums für Justiz 
betreten. Die Genehmigung darf nur erteilt wer
den, wenn der Besuch mit den Zwecken des 
Strafvollzuges vereinbar ist. Besucher, die nicht 
bekannt sind, müssen sich über ihre Person aus
weisen. Hievon kann jedoch abgesehen werden, 
wenn es sich um einen Besuch zum Zwecke der 
Besichtigung der Anstalt handelt und der Be
sucher von einer bekannten Person oder von 
einer Person, die sich ausweisen kann, begleitet 
wird. 

(3) Die Besucher haben Gegenstände, von deren 
Mitnahme eine Gefahr für die Sicherheit und 
Ordnung des Strafvollzuges zu befürchten wäre, 
abzugeben. Dies gilt auch für Waffen, zu deren 
Tragen der Besucher wegen seines öffentlichen 
Dienstes verpflichtet ist. Lichtbild- und Tonauf
nahmegeräte sind abzugeben, soweit nicht das 
Bundesministerium für Justiz ausnahmsweise eine 
schriftliche Erlaubnis zur Verwendung solcher 
Geräte im Anstaltsbereich erteilt hat. Eine solche 
Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn die 

Verwendung der Geräte mit den Zwecken des 
Strafvollzuges vereinbar und nach der Person 
des Besuchers sowie nach den mit ihm getroffenen 
Vereinbarungen Gewähr dafür geboten ist, daß 
von den Lichtbildern und Tonaufnahmen kein 
Gebrauch gemacht wird, der geeignet wäre, den 
Strafvollzug oder rechtliche Interessen der Straf
gefangenen zu schädigen. 

(4) Fahrzeuge, Taschen und sonstige Behält
nisse, die in den Anstaltsbereich gebracht oder 
von dort herausgebracht werden, sind stich
probenweise und bei Verdacht zu untersuchen. 

Sicherung der Ordnung in der Anstalt 

§ 102. (1) Es ist darüber zu wachen, daß sich 
die Strafgefangenen so verhalten, wie es in diesem 
Bundesgesetze und den dara)lf gegründeten Vor
schriften und Verfügungen allgemein oder im 
Einzelfall angeordnet ist. 

(2) Die Strafgefangenen sind auch in der Frei
zeit und Ruhezeit in den ihnen zum Aufenthalt 
zugewiesenen Räumen unvermutet zu beobachten 
oder aufzusudlen. Zu diesem Zweck können diese 
Räume auch während der Nachtruhe vorüber
gehend beleuchtet werden. Die Strafgefangenen, 
ihre Sachen und die von ihnen benützten Räume 
sind von Zeit zu Zeit zu durchsuchen. Die mit 
einer Entblößung verbundene körperliche Durch
suchung Strafgefangener ist möglichst schonend, 
in Anwesenheit zweier Bediensteter des Ge
schlechtes des Strafgefangenen und in Abwesen
heit von Mitgefangenen und Personen des 
anderen Geschlechtes durchzuführen. 

(3) Anstaltsschlüssel, Waffen, Munition und 
andere Sicherungsmittel sowie Dienstbekleidungs
stücke, die nicht ausgegeben sind oder gebraucht 
werden, sind unter sicherem Verschluß zu halten. 

(4) Arbeitsgeräte, Werkstoffe und andere 
Gegenstände, die die Sicherheit gefährden kön~ 
nen, sind sicher zu verwahren und dürfen Straf
gefangenen nur unter Aufsicht und nicht länger 
als nötig überlassen werden. 

(5) Der Verlust eines der in den Abs. 3 und 4 
genannten Gegenstände ist unverzüglich zu mel
den. 

Besondere Sicherheitsmaßnahmen 

§ 103. (1) Gegen Strafgefangene, bei denen 
Fluchtgefahr, die Gefahr von Gewalttätigkeiten 
gegen Personen oder Sachen oder die Gefahr 
eines Selbstmordes oder der Selbstbeschädigung 
besteht oder von denen sonst eine beträchtliche 
Gefahr für die Sicherheit oder Ordnung ausgeht, 
sind die erforderlichen besonderen Sicherheits
maßnahmen anzuordnen. 

(2) AI~ besondere Sicherheitsmaßnahmen, die 
eine zusätzliche Beschränkung der Lebensführung 
des Strafgefangenen mit sich bringen, kommen 
nur in Betracht: 
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1. die häufigere Durchsuchung des Straf- Unmittelbarer Zwang 

gefangenen, seiner Sachen und seines Hafttaumes; § 104. (1) Die Strafvollzugsbediensteten dürfen 
2. die nächtliche Beleuchtung des Haftraumes; unmittelbare Gewalt nur anwenden: 
3. die Entziehung von Einrichtungs- oder 1. im Falle gerechter Notwehr (§ 2 Abs. 1 

Gebrauchsgegenständen oder Bekleidungsstücken, lit. g des Strafgesetzes); 
deren Mißbrauch zu befürchten ist; . 2. zur überwindung einer gewaltsamen Hand-. 

4. die Unterbringung in einer besonders ge- anlegung oder gefährlichen Drohung gegen 
sicherten Zelle, aus der alle Gegenstände entfernt obrigkeitliche Personen in Amtssachen (§ 81 des 
sind, mit denen der Strafgefangene Schaden an- Strafgesetzes); 

richten kann; 3. zur Verhinderung der Flucht eines Straf-
5. die Anlegung von Fesseln oder einer Zwangs- gefangenen oder zu seiner Wiederergreifung; 

jacke oder die Festhaltung in einem Gurten- 4. gegenüber einer Person, die in die Anstalt 
oder Gitterbett. eindringt oder einzudringen oder einen Straf-

(3) Strafgefangene, gegen die Maßnahmen nach gefangenen zu befreien versucht; 
Abs. 2 Z. 4 oder 5 angeordnet werden, sind für 5. .zur überwindung einer sonstigen die 
die Dauer der Maßnahmen vom Recht auf Ordnung in der An·stalt gefährdenden Nicht
Besuchsempfang ausgeschlossen. Sie sind jedoch befolgung einer Anordnung. 
unbeschadet der besonderen überwachung durch (2) Die Anwendung von Gewalt hat sich auf 
Vollzugsbedienstete vom Anstaltsarzt alsbald und das notwendige Maß zu beschränken. Sie darf 
so dann täglich aufzusuchen. Hat der den ärzt- nur nach vorheriger Androhung erfolgen, es sei 
lichen Dienst versehende Arzt die Anstalt aber d d ß d d ch d Z ck d G I enn, a a ur er we er ewa tanwen-
nicht täglich aufzusuchen, so sind solche Straf- dung gefährdet würde. 
gefangene an den Tagen, an denen der Arzt 
Dienst tut, von ihm und ansonsten täglich von Bewaffnung und Waffengebrauch 
einem im Sanitätsdienst erfahrenen Strafvollzugs-
bediensteten aufzusuchen. § 105. (1) Die Strafvollzugsbediensteten, die 

Strafgefangene auszuführen oder zu überstellen 
(4) Fesseln dürfen einem Strafgefangenen außer oder über di'e Sicherung der Abschließung und der 

bei Ausführungen und überstellungen nur ange- Ordnung in der Anstalt zu wachen haben (§§ 98, 
legt werden, wenn er Gewalttätig~eiten gegen 101 und 102), müssen, soweit dies zur Aufrecht
Personen oder Sachen, Selbstmord oder Flucht erhaltung der Sicherheit und Ordnung in der 
angedroht, vorbereitet oder versucht hat, die Anstalt geboten erscheint, bei Ausübung ihres 
ernste Gefahr einer Wiederholung oder Aus- Dienstes eine Dienstwaffe führen. 
führung besteht und andere Sicherheitsmaß- (2) Dienstwaffen sind Gummiknüppel und 
nahmen den Umständen nach nicht möglich sind Faustfeuerwaffen. In Anstalten, in denen dies im 
oder nicht ausreichen. Die Fesseln sind an den Hinblick auf die Zahl der dort angehaltenen 
Händen, wenn aber sonst der Zweck der Fesse- Strafgefangene~ mit den Grundsätzen einer 
lung nicht erreicht werden kann, auch an den zweckmäßigen Verwaltung vereinbar ist, können 
Füßen anzulegen. auch andere Waffen von der Art der Dienst-

(5) Besondere Sicherheitsrnaßnahmen sind auf- waffen der Bundespolizei vorrätig gehalten wer
rechtzuerhalten, soweit und solange dies das Aus- den. 
maß und der Fortbestand der Gefahr, die zu (3) Die Strafvollzugsbediensteten dürfen von 
ihrer Anordnung geführt hat, unbedingt er- ihren Waffen nur in den Fällen des § 104 Abs. 1 
fordern. Z. 1 bis 4 Gebrauch machen. Von Dienstwaffen, 

(6) Die Anordnung besonderer Sicherheitsmaß- die nicht Gummiknüppel oder Faustfeuerwaffen 
nahmen steht dem aufsichtführenden Strafvoll- sind, darf nur auf Anordnung des Anstaltsleiters 
zugsbediensteten zu. Dieser hat jede solche An- Gebrauch gemacht werden. Kann die Entschei
ordnung unverzüglich dem Anstaltsleiter .zu mel- dung des Anstaltsleiters nicht rechtzeitig getrof
den. Der Anstaltsleiter hat unverzüglich über die fen werden und ist Gefahr im Verzuge, kommt 
Aufrechterhaltung der besonderen Sicherheits- die Entscheidungsbefugnis dem ranghöQ~sten 
maßnahme zu entscheiden. Die Aufrechterhaltung Strafvollzugsbediensteten zu. 
einer Maßnahme nach Abs. 2 Z. 4 über vier (4) Der Waffengebrauch ist nur zulässig, wenn 
Wochen oder einer Maßnahme nach Abs. 2 Z. 5 ungefährliche oder weniger gefährliche Maß
über 48 Stunden hinaus kann nur das Vollzugs- nahmen, wie insbesondere die Aufforderung zur 
gericht anordnen, das hierüber auf Antrag des Herstellung des gesetzmäßigen Zustandes, die 
Anstaltsleiters zu entscheiden hat (§ 16 Abs. 2 Androhung des Waffengebrauches, die Verfol
Z. 4 und 5). Ordnet das Vollzugsgericht die gung eines Flüchtenden, die Anwendung von 
Aufrechterhaltung der Maßnahme an, so hat es Körperkraft oder verfügbare gelindere Mittel, 
zugleich die Dauer der Aufrechterhaltung zu be-. wie insbesondere Handfesseln oder technische 
stimmen. Sperren, ungeeignet scheinen oder sich als wir-
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kungslos erwiesen haben. Stehen verschiedene 
Waffen zur Verfügung, darf nur von der am 
wenigsten gefährlichen, nach der jeweiligen Lage 
noch geeignet scheinenden Waffe Gebrauch ge
macht werden. Steht eine geeignet scheinende 
Dienstwaffe nicht zur Verfügung, dürfen unter 
sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes auch andere Waffen ge
braucht oder Mittel angewendet werden, deren 
Wirkung der einer Waffe gleich kommt. 

(5) Zweck des Waffengebrauches gegen Men
schen darf nur sein, angriffs-, widerstands- oder 
fluchtunfähig zu machen. In den Fällen des § 104 
Abs. 1 Z. 2 bis 4 darf der durch den Waffen
gebrauch zu erwartende Schaden nicht offen
sichtlich außer Verhältnis zu dem beabsichtigten 
Erfolg stehen. Jede Waffe ist mit möglichster 
Schonung von Menschen und Sachen zu ge
brauchen. Gegen Menschen dürfen Waffen nur 
angewendet werden, wenn der Zweck ihrer An
wendung nicht durch Waffenwirkung gegen 
Sachen erreicht werden kann. 

(6) Der mit Lebensgefährdung verbundene 
Gebrauch einer Waffe gegen Menschen ist nur 
zulässig: 

1. im Falle gerechter Notwehr (§ 2 Abs. 1 lit. g 
des Strafgesetzes) zur Verteidigung eines Men
schen; 

2. zur Unterdrückung eines Aufstandes oder 
Aufruhrs; 

3. zur Verhinderung der Flucht oder zur 
Wiederergreifung eines Strafgefangenen, der 
wegen eines Verbrechens verurteilt worden ist, 
das ihn als einen für die Sicherheit des Staates, 
der Person oder des Eigentums allgemein ge
fährlichen Menschen kennzeichnet. 

(7) Derlebensgefährdende Waffengebrauch 
gegen Menschen ist außer dem Fall gerechter 
Notwehr (§ 2 Abs. 1 lit. g des Strafgesetzes) 
ausdrücklich, zeitlich unmittelbar vorang,ehend 
und deutlich wahrnehmbar anzudrohen; er ist 
nur dann zulässig, wenn dadurch Unbeteiligte 
voraussichtlich nicht gefährdet werden. 

Flucht 

§ 106. (1) Ein Strafgefangener, der flüchtet, 
ist, soweit dies ohne Vernachlässigung der Auf
sicht über andere Strafgefangene geschehen kann, 
unverzüglich und nachdrücklich zu verfolgen und 
wieder einzubringen. Kann man seiner nicht so
gleich habhaft werden, so hat der Anstaltsleiter 
überdies im Wege der nächsten Sicherheits
behörde oder -dienststelle die Fahndung zu er
wirken und rechtzeitig die Ausschreibung zur 
Festnahme zu beantragen. 

(2) Der unmittelbar aufsichtführende Straf
vollzugsbedienstete hat jeden Fall einer gelun
genen oder versuchten Flucht unverzüglich dem 

Anstaltsleiter zu melden. Dieser hat den Fall 
zu untersuchen. Die Untersuchung hat sich ins
besondere auch ·darauf zu erstrecken, ob die 
Flucht durch ein pflichtwidriges Verhalten einer 
im Strafvollzug tätigen Person oder durch Mängel 
der Anstaltseinrichtungen begünstigt worden ist. 
Ober Ausbrüche und aufsehenerregende Flucht
fälle sowie über solche Fluchtfälle, die durch 
pflichtwidriges Verhalten im Strafvollzug tätiger 
Personen ermöglicht worden sind, haben die 
Anstaltsleiter sogleich unmittelbar dem Bundes
ministerium für Justiz, die Leiter der gericht
lichen Gefangenenhäuser auch der Vollzugsober
behörde zu berichten. 

Zehnter Unterabschnitt 

o r d nun g s w i d r i g k e i t·e n 

Begriffsbestimmung 

§ 107. (1) Eine Ordnungswidrigkeit begeht 
der Strafgefangene, der entgegen den Bestim
mungen dieses Bundesgesetzes vorsätzlich 

1. die Anstalt verläßt oder sonst flüchtet; 
2. mit einer Person außerhalb der Anstalt, 

einer im Strafvollzuge oder sonst für die An
stalt tätigen Person, einem Bediensteten der 
öffentlichen Verwaltung, einem Unternehmer, 
anderen privaten Auftraggeber (§ 45 Abs. 2) oder 
einem seiner Bediensteten, einem Besucher oder 
mit einem anderen Strafgefangenen verkehrt; 

3. sich selbst am Körper verletzt oder an der 
Gesundheit schädigt oder durch einen anderen 
verletzen oder schädigen läßt, um sich zur Erfül
lung seiner Pflichten untauglich zu machen, oder 
sich tätowiert oder tätowieren läßt; 

4. unanständige Reden führt oder Äußerungen 
macht, in denen zu unsittlichen oder zu gericht
lich oder disziplinär strafbaren Handlungen auf
gefordert wird oder in denen solche Handlungen 
gutgeheißen werden, oder sonst den Anstand 
gröblich verletzt; 

5. Gegenstände in seiner Gewahrsame'hat; 

6; eine der im § 36 angeführten Meldungen 
unterläßt oder eine solche Meldung wider besseres 
Wissen erstattet; 

7. trotz Abmahnung eine ihm zugewiesene 
Arbeit nicht verrichtet; 

8. die Strafe nach einer Unterbrechung der 
Freiheitsstrafe oder nach einem Ausgang nicht 
unverzüglich wieder antritt; 

9. sich einer im Strafvollzuge oder sonst für 
die Anstalt tätigen Person, einem Bediensteten 
der öffentlichen Verwaltung, einem Unternehmer, 
anderen privaten Auftraggeber (§ 45 Abs. 2) 
oder einem seiner Bediensteten oder einem Be
sucher gegenüber ungeb).ihrlich benimmt; oder 

10. sonst den allgemeinen Pflichten der ·Straf
gefangenen nach § 26 zuwiderhandelt. 
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(2) Eine Ordnungswidrigkeit begeht auch der 
Strafgefangene, der vorsätzlich oder grob fahr
lässig einen Schaden am Anstaltsgut oder an 
den übrigen im § 35 genannten Gegenständen 
herbeiführt oder dieses Gut oder diese Gegen
stände stark beschmutzt. 

(3) Eine Ordnungswidrigkeit begeht ferner 
unbeschadet des § 118 Abs. 1 der Strafgefangene, 
der sich einer gerichtlich strafbaren Übertretung 
gegen die körperliche Sicherheit, geg,en die Ehre 
öder gegen das Vermögen einer der im Abs. 1 
Z. 9 genannten Personen oder eines Mitgefan
genen oder einer gerichtlich strafbaren Über
tretung gegen das Anstaltsgut schuldig macht. 

(4) Ordnungswidrigkeiten sind Verwaltungs
übertretungen. Der Versuch ist strafbar. 

Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 

§ 108. (1) Begeht ein Strafgefangener eine 
Ordnungswidrigkeit, so ist er in jedem Fall durch 
den aufsichtführenden Strafvollzugsbediensteten 
abzumahnen. 

(2) Ist die Schuld des Strafgefangenen gering, 
hat die Ordnungswidrigkeit keine oder nur unbe
deutende Folgen nach sich gezogen und scheint 
die Bestrafung auch nicht geboten, um den 
Strafgefangenen von künftigen Verfehlungen ab
zuhalten, so hat es bei der. Abmahnung sein 
Bewenden. Andernfalls ist gegen den Straf
gefangenen eine Strafe zu verhängen. 

(3) Der aufsichtführende Strafvollzugsbedien
stete hat die Begehung einer Ordnungswidrigkeit 
dem Anstaltsleiter zu melden, wenn er der An
sicht ist, daß nach Abs. 2 eine Strafe zu verhängen 
sei, oder wenn er dies zumindest für möglich 
hält. 

Strafen für Ordnungswidrigkeiten 

§ 109. Als Strafen für Ordnungswidrigkeiten 
kommen nur eine oder mehrere der folgenden 
Maßnahmen in Betracht: 

1. der Verweis; 
2. die Beschränkung oder Entziehung von Ver

günstigungen; 
3. die Beschränkung oder Entziehung der 

Rechte auf Verfügung über das Hausgeld (§ 54), 
Briefverkehr (§ 87) oder Besuchsempfang (§ 93); 

4. die Geldbuße; 
5. der Hausarrest. 

Verweis 

§ 110. Der Verweis besteht in einem nach
drücklichen Tadel, der dem Strafgefangenen vom 
Anstaltsleit,er auszusprech'en ist. 

Beschränkung oder Entziehung von 
Vergünstigungen 

§ 111. Vergünstigungen dürfen höchstens für 
die Dauer .von drei Monaten beschränkt oder 

entzogen werden. Mit dem Ablauf der Zeit der 
Beschränkung oder Entziehung können sie unter 
den sonst erforderlichen Voraussetzungen (§ 24) 
wieder ohne die angeordnete Beschränkung oder 
von neuem erworben werden. 

Beschränkung oder Entziehung von Rechten 

§ 112. (1) Die Strafe der Beschränkung oder 
zeitweiligen Entziehung des Rechtes auf Brief
verkehr oder Besuchsempfang darf nur wegen 
eines Mißbrauches des Rechtes verhängt werden. 

(2) Das Recht auf Verfügung ,über das Hausgeld 
darf höchstens für die Dauer von vier Wochen 
entzogen und höchstens für die Dauer von acht 
Wochen beschränkt, das Recht auf Briefverkehr 
oder Besuchsempfang höchstens in der Weise ent
zogen oder beschränkt werden, daß der Straf
gefangene bis zu dreimal in ununterbrochener 
Folge zu den sonst vorgesehenen Zeitpunkten 
keine oder nur bestimmte Briefe absenden oder 
empfangen oder keine oder nur bestimmte Be
suche empfangen darf. 

(3) Das Recht auf schriftlichen V-erkehr mit 
den im § 88 genannten Personen und Stellen 
sowie das Recht, von diesen Personen und von 
Vertretern der im § 88 genannten Stellen Be
suche zu empfangen, bleiben von jeder Beschrän
kung oder Entziehung des Rechtes auf Brief
verkehr oder Besuchsempfang unberührt. 

Geldbuße 

§ 113. Die Strafe der Geldbuße darf nur ver
hängt werden, wenn der Strafgefangene durch 
die Ordnungswidrigkeit vorsätzlich einen Scha~ 
den am Anstaltsgut oder durch eine Flucht oder 
vorsätzliche Selbstbeschädigung besondere Auf
wendungen herbeigeführt hat. Die Geldbuß,e 
darf den Betrag von 500 S nicht übersteigen. Sie 
ist vom Hausgeld in angemessenen Teilbeträgen 
einzubehalten. Ein das Ausmaß der einbring~ 
lichen Geldbuße übersteigender Schaden kann 
unbeschadet der Vorschrift des § 32 auf dem 
Zivilrechtsweg geltend gemacht werden. 

Hausarrest 

§ 114. (1) Die Strafe des Hausarrestes ist als 
einfacher oder strenger Hausarrest für die Dauer 
von höchstens vier Wochen zu verhängen. Für 
die Dauer des Hausarrestes ist der Strafgefangene 
in einem besonderen Einzelraum anzuhalten; bei 
Strafgefangenen, die' in Einzdhaft angehalten 
werden, kann in leichteren Fällen im Straf
erkenntnis angeordnet werden, daß sie den Haus
arrest in ihrem gewöhnlichen Haftraum zu ver
büßen haben. Der Strafgefangene entbehrt 
während dieser Anhaltung die im § 109 Z. 3 
genannten Rechte und die ihm gewährten Ver
günstigungen, soweit nicht bei einfachem Haus~ 
arrest einzelne dieser Rechte oder Vergünstigun-
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gen zur Erreichung des erzieherischen. Straf
zwecks im Straferkenntnis ausdrücklich aufrecht
erhalten werden. Bei der Bewegung im Freien ist 
der Strafgefangene von anderen getrennt zu hal
ten. Der Strafgefangene darf nur mit Arbeiten 
beschäftigt werden, die im Haftraum verrichtet 
werden können. 

(2) Wird strenger Hausarrest verhängt, so ist 
im Straf erkenntnis für die Dauer des Haus
arrestes zumindest eine der nachstehend ange
führten Maßnahmen anzuordnen: 

1. Beschränkung der Zeit, in der der Haft
raum künstlich beleuchtet wird; 

2. Entzug der Arbeit. 

Nichteinrechnung in die Strafzeit 
§ 115. Hat sich ein Strafgefangener durch eine 

Selbstbeschädigung oder durch eine andere Ord
nungswidrigkeit vorsätzlich seiner Arbeitspflicht 
entzogen, so ist dem Strafgefangenen die wegen 
dieser Ordnungswidrigkeit im Hausarrest zuge
brachte Zeit ganz oder teilweise nicht in die 
Strafzeit einzurechnen. Hierüber hat das Voll
zugsgericht auf Antrag des Anstaltsleiters zu ent
scheiden (§ 16 Abs. 2 Z. 6). 

Verfahren bei Ordnungswidrigkeiten 

§ 116. (1) über die Verhängung von Ord
nungsstrafen hat unbeschadet der Bestimmung 
des § 108 die Vollzugsbehörde erslter Instanz zu 
entscheiden. Richtet sich die Ordnungswidrig
keit aber gegen die Person des Leiters eines ge
richtlichen Gefangenenhauses, so steht die Ent
scheidung der Vollzugsobetbehörde, richtet sie 
sich gegen die Person des Leiters einer Strafvoll
zugsanstalt, dem Bundesministerium für Justiz 
zu. Die Zuständigkeit bleibt auch erhalten, wenn 
der Strafgefangene während eines anhängigen 
Ordnungsstrafverfahrens in eine andere Anstalt 
überstellt wird. 

(2) Ist ein Strafgefangener einer mit einer 
Strafe zu ahndenden Ordnungswidrigkeit ver
äächtig und erscheint seine Absonderung von 
den übrigen Strafgefangenen zur Aufrechterhal
tung der Sicherheit und Ordnung in der Anstalt 
zweckmäßig, so kann ihn der unmittelbar auf
sichtführende Vollzugsbedienstete von den übri
gen Strafgefangenen absondern und in einen be
sonderen Einzelraum oder, falls der Strafgefan
gene in Einzelhaft angehalten wird, auch in sei
nen gewöhnlichen Haftraum einweisen. 

(3) Wird ein Strafgefangener einer Ordnungs
widr:igkeit beschuldigt, wegen der eine Strafe zu 
verhängen wäre, so ist er zu dieser Anschuldi
gung zu hören. Soweit danach der Sachverhalt 
nicht genügend geklärt erscheint, sind weitere 
Erhebungen anzustellen. Wäre nach dem Ergeb
nis dieser Erhebungen eine Strafe zu verhängen, 
so ist der Strafgefangene neuerlich zu hören. 

(4) Ein Straf erkenntnis hat, wenn sich die 
Ordnungswidrigkeit nicht gegen die Person des 

Anstaltsleiters gerichtet hat, dieser, sonst sein 
Stellvertreter dem Strafgefangenen zu verkün
den. Zugleich ist der Strafgefangene über die 
Möglichkeit einer Beschwerde (§ 120) zu be
lehren. Auf sein Verlangen ist ihm eine schrift~ 
liche Ausfertigung des Erkenntnisses zuzustellen. 
Der wesentliche Inhalt des Erkenntnisses ist in 
den Personalakten des Strafgefangenen ersicht
lich zu machen. 

(5) Soweit in diesem Bundesgesetz nichts ande
res bestimmt wird, sind Strafen unverzüglich 
zu vollziehen. Ist an einem Strafgefangenen die 
Strafe des Hausarrestes vollzogen worden, so 
darf eine solche Strafe an ihm erst wieder nach 
Verstreichen eines Zeitraumes von vier Wochen 
vollzogen werden. 

(6) Di~ erkennende Behörde (Abs. 1) kann die 
im § 109 Z. 2, 3 und 5 angeführten Strafen ganz 
oder teilweise unbedingt oder unter Bestimmung 
einer Probezeit von einem bis zu sechs Monaten 
bedingt nachsehen, mildern oder mildernd um
wandeln, wenn dies bei Berücksichtigung aller 
Umstände zweckmäßiger ist als der Vollzug oder 
weitere Vollzug der verhängten Strafe. Die 
Probezeit endet spätestens mit der Entlassung 
aus der Strafhaft. 

Mitwirkung des Arztes 

§ 117. Die Strafe des Hausarrestes darf nicht 
vollzogen werden, wenn und solange nach der 
Erklärung des Anstaltsarztes die Gesundheit des 
Strafgefangenen dadurch gefährdet würde. 

Gerichtliche Verfolgung 

§ 118. (1) Es hindert die gerichtliche Ahndung 
einer Tat nicht, daß sie auch als Ordnungswid
rigkeit geahndet werden kann. 

(2) Die Strafvollzugsbehördeit haben jeden 
Verdacht einer mit gerichtlicher Strafe bedroh
ten Handlung eines Strafgefangenen, die nicht 
bloß auf Verlangen des Verletzten zu verfolgen 
ist, unverzüglich dem Staatsanwalt des Gerichts
hofes erster Instanz, in dessen Sprengel die An
stalt gelegen ist, anzuzeigen. 

(3) Von der Verfolgung eines Strafgefangenen 
wegen einer gerichtlich strafbaren übertretung 
kann der öffentliche Ankläger absehen oder zu
rücktreten, wenn die Tat nur geringfügig ist 
und· die verhängte Strafe eine gerichtliche Ahn
dung entbehrlich macht. 

Elfter Unterabschnitt 

Ansuchen und Beschwerden 

Ansuchen 

§ 119. Die Strafgefangenen haben das Recht, 
hinsichtlich des ihre Person betreffenden Voll
zuges in angemessener Form mündlich oder 
schriftlich Ansuchen zu stellen. Zu diesem Zweck 
haben sie sich in Fällen, die keinen Aufschub 
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dulden, an den zunächst erreichbaren Strafvoll
zugsbediensteten, sonst zu der in der Hausord
nung festzusetzenden Tageszeit an den hiefür 
zuständigen Strafvollzugsbedienstetlen zu wenden. 

Besmwerden 

§ 120. (1) Die Strafgefangenen können sich 
gegen jede ihre Rechte betreffende Entscheidung 
oder Anordnung und über jedes ihre Rechte be
treffende Verhalten der Strafvollzugsbedienste
ten beschweren. 

(2) Beschwerden können außer bei Gefahr im 
Verzuge frühestens nach Ablauf einer Nacht, 
spätestens aber zwei Wochen nach Kenntnis des 
Beschwerdegrundes, wenn sie sich gegen eine 
Entscheidung richten, binnen zwei Wochen nach 
deren Verkündung oder Zustellung erhoben wer
den. Sie sind schriftlich oder zu der vom An
staltsleiter festzusetzenden Tageszeit mündlich 
bei dem hiefür zuständigen Strafvollzugsbedien
steten anzubringen. 

(3) Der Anstaltsleiter und die mit der Be
schwerde angerufene höhere Vollzugsbehörde 
können jedoch den Vollzug von Anordnungen, 
gegen die Beschwerde erhoben wird, bis zur Er
ledigung vorläufig aussetzen, wenn keine Gefahr 
im Verzuge ist. 

(4) Eine gemeinsame Beschwerde mehrerer 
Strafgefangener ist als unzulässig zurückzu
weIsen. 

Verfahren bei Besmwerden 

§ 121. (1) über Beschwerden gegen Strafvoll
zugsbedienstete oder deren Anordnungen hat 
der Anstaltsleiter zu entscheiden. Richtet sich 
die Beschwerde gegen den Leiter eines gericht
lichen Gefangenenhauses od~r gegen eine von 
ihm getroffene Entscheidung oder Anordnung 
und hilft er der Beschwerde nicht selbst ab, so 
steht die Entscheidung der Vollzugsoberbehörde 
zu, richtet sie sich gegen den Leiter einer Straf
vollzugsanstalt oder gegen dessen Entscheidung 
oder Anordnung und hilft er der: Beschwerde 
nicht selbst ab, dem Bundesminist'erium für 
Justiz. 

(2) Gegen Entscheidungen der Vollzugsober
behörde ist eine Beschwerde nur zulässig, wenn 
die Entscheidung über die Verhängung einer 
Ordnungsstrafe wegen einer gegen den Leiter 
eines gerichtlichen Gefangenenhauses gerichteten 
Ordnungswidrigkeit oder über eine gegen einen 
solchen Leiter gerichtete Beschwerde ergangen 
ist. über die Beschwerde hat das Bundesmini
sterium für Justiz zu entscheiden. 

(3) Soweit der Sachverhalt nicht genügend 
bekannt ist, sind vor der Erledigung Erhebun
gen anzustellen. Bei der Vorlage von Beschwer
den hat der Anstaltsleiter einen kurzen Bericht 
anzuschließen, soweit sich der Sachverhalt nicht 
schon aus den etwa mitvorgelegten Akten er
gibt. 

(4) Ein Beschwerdeerkenntnis hat, wenn sich 
die Beschwerde nicht gegen die Person des An
staltsleiters gerichtet hat, dieser, sonst sein Stell
vertreter dem Strafgefangenen zu verkünden. 
Zugleich ist der Strafgefangene über die Mög
lichkeit einer weiteren Beschwerde zu belehren. 
Auf sein Verlangen ist dem Strafgefangenen 
auch eine schriftliche Ausfertigung der Entschei
dung zuzustellen. 

Anrufung des Aufsichtsrechtes der Vollzugs",: 
behörden 

§ 122. Die Strafgefangenen haben das Recht, 
durch Ansuchen und Beschwerden das Aufsichts
recht der Vollzugsbehörden anzuruf'en. Auf solche 
Ansuchen oder Beschwerden braucht den Straf
gefangenen jedoch kein Bescheid erteilt zu wer
den .. 

Zwölfter Unterabschnitt 

Formen des Strafvollzuges 

Differenzierung 

§ 123. Innerhalb des durch die Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes geschaffenen Rahmens sind 
unterschiedliche Formen des Strafvollzuges zu 
entwickeln, die geeignet sind, die Erreichung 
der Zwecke des Strafvollzuges (§ 20) zu fÖl'dern. 

Gemeinschaftshaft 

§ 124. (1) Soweit dieses Bundesgesetz nichts 
anderes bestimmt, sind die Strafgefangenen· in 
Gemeinschaftshaft anzuhalten. 

(2) Bei~ Strafvollzug in Gemeinschaftshaft 
sind die Strafgefangenen bei Tag in Gemein
schaft, bei Nacht womöglich von anderen ge
trennt zu verwahren. 

(3) Bei der Bildung der Gruppen für gemein
schaftliche Arbeit und Freizeit ist darauf Bedacht 
zu nehmen, daß ein schädlicher Einfluß durch 
Mitgefangene vermieden und ein nützlicher Ein-
fluß gefördert wird. . 

Einzelhaft 

§ 125. (1) Die Strafgefangenen sind unbescha
det der §§ 103 Abs. 2 Z. 4, 114 Abs. 1 und 116 
Abs. 2 nur soweit in Einzelhaft anzuhalten, als 
das aus gesundheitlichen Gründen oder sonst zur 
Erreichung der Zwecke des Strafvollzuges 
(§ 20) um ihrer selbst oder um ihrer Mit
gefangenen willen notwendig ist. Sucht ein Straf
gefangener darum an, in Einzelhaft angehalten 
zu werden, so ist diesem Ansuchen zu entspre
chen, soweit es die Einrichtungen der Anstalt 
zulassen und davon weder eine Gefährdung des 
Strafgefangenen noch eine sonstige Beeinträchti
gung der Zwecke des Strafvollzug,es (§ 20) 
zu besorgen ist. 
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(2) Beim Strafvollzug in Einzelhaft sind die 
Strafgefangenen Tag und Nacht von anderen 
getrennt zu verwahren. Für den Aufenthalt im 
Freien, für den Gottesdienst und für Veranstal
tungen ist jedoch von der Trennung abzusehen. 

(3) Jeder in Einzelhaft angehaltene Straf
gefangene muß, soweit er nicht von anderen 
Personen besucht wird (§ 93), wenigstens an 
jedem zweiten Tag von einem geeigneten Voll
zugsbediensteten aufgesucht werden. 

(4) Ein Strafgefangener darf höchstens sechs 
Monate ununterbrochen in Einzelhaft angehalten 
werden. über vier Wochen hinaus darf ein Straf
gefangener gegen seinen Willen in Einzelhaft nur 
auf Anordnung des Vollzugsgerichtes angehalten 
werden, das hierüber auf Antrag des Anstalts
leiters zu entscheiden hat (§ 16 Abs. 1 Z. 7). 

Strafvollzug in gelockerter Form 

§ 126. (1) Strafgefangene, an denen zeitliche 
Freiheitsstrafen vollzogen werden, sind im Straf
vollzug in gelockerter Form anzuhalten, soweit 
Einrichtungen für einen solchen Vollzug be
stehen, diese Einrichtungen dadurch am besten 
ausgenützt werden und zu erwarten ist, daß 
die Strafgefangenen die Lockerungen nicht miß
brauchen werden. 

(2) Im Strafvollzug in gelockerter Form' sind 
den Strafgefangenen eine oder mehrere der fol
genden Lockerungen zu gewähren: 

1. Anhaltung ohne Verschließung der Aufent
haltsräume oder auch der Tore am Tage; 

2. Beschränkung oder Entfall der Bewachung 
bei der Arbeit, auch außerhalb der Anstalt; 

3. Beschränkung der überwachung des Besuchs
empfanges in der Weis·e, daß eine überwachung 
des Inhaltes des Gespräches zwischen dem Straf
gefangenen und dem Besucher unterbleibt. 

(3) Die Entscheidung darüber, ob ein Straf
gefangener im Strafvollzug in gelockerter Form 
anzuhalten ist, steht unbeschadet des § 134 dem 
Anstaltsleiter zu. Handelt es sich jedoch um 
einen Strafgefangenen in der Unterstufe des Voll
zuges einer Kerkerstrafe (§ 138), so hat über die 
Zu lässigkeit der Anhaltung in einem solchen 
Strafvollzug auf Antrag der sonst zur Entschei
dung berufenen Stelle das Vollzugsgericht zu 
entscheiden (§ 16 Abs. 2 Z. 8). 

Erstvollzug 

§ 127. (1) Strafgefangene, die zum ersten Mal 
eine zeitliche Freiheitsstrafe verbüßen,' sind ge
trennt von Strafgefangenen anzuhalten, bei 
denen dies nicht der Fall ist; soweit sie dessen 
bedürfen, sind sie in vermehrtem Ausmaß er
zieherisch (§ 56) zu betreuen. Bei der Bewegung 
im Freien, bei der Arbeit, beim Gottesdienst und 
bei Veranstaltungen ist jedoch von der Trennung 
abzusehen, soweit eine Trennung nach den zur 
Verfügung stehenden Einrichtungen nicht mög
lich ist. 

(2) Strafgefangene, die bereits' eine oder 
mehrere Freiheitsstrafen verbüßt haben, können 
in den Erstvollzug aufgenommen werden, wenn 
die den früheren Verurteilungen zugrunde ge
legenen strafbaren Handlungen nicht auf der
selben schädlichen Neigung beruhten, die Summe 
der verbüßten Freiheitsstrafen drei Monate nicht 
übersteigt und die Aufnahme geeignet ist, die 
Erreichung der erzieherischen Zwecke des Straf
vollzuges (§ 20 Abs. 1) zu fördern. 

(3) Strafgefangene, die bereits früher zweimal 
oder öfter wegen Straftaten schuldig erkannt 
worden sind, die auf derselben schädlichen Nei
gung beruhten oder von denen sonst ein schäd
licher Einfluß auf Mitgefarigene zu befürchten 
ist, sind in den Erstvollzug nicht aufzunehmen. 

(4) Bei Beurteilung der Frage, ob ein Straf
gefangener bereits wegen bestimmter Straftaten 
schuldig erkannt worden ist oder ob er bereits 
eine oder mehrere Freiheitsstrafen verbüßt hat, 
bleiben getilgte Verurteilungen und Strafen, die 
auf Grund solcher Verurteilungen verbüßt wor
den sind, außer Betracht. 

Vollzug an Strafgefangenen, die wegen fahrlässig 
begangener strafbarer Handlungen verurteilt 

worden sind 

§ 128. (1) Strafgefangene, die ausschließlich 
oder iiberwiegend wegen fahrlässig begangener 
strafbarer Handlungen oder wegen selbstv.er
schuldeter voller Berauschung (§ 523 des Straf
gesetzes) in bezug auf eine fahrlässig begangene 
Handlung oder Unterlassung verurteilt worden 
sind, sind getrennt von Strafgefangenen anzu
halten, bei denen dies nicht der Fall ist. § 127 
Abs. 1 zweiter Satz gilt dem Sinne nach. 

(2) Für Strafgefangene, die wegen fahrlässig 
begangener strafbarer Handlungen gegen Leib 
oder Leben oder wegen selbstverschuldeter voller 
Berauschung (§ 523 des Strafgesetzes) in bezug 
auf solche Handlungen oder Unterlassungen ver
urteilt worden sind, ist, soweit dies den' Grund
sätzen einer sparsamen, wirtschaftlichen und 
zweckmäßigen Verwaltung nicht widerspricht, 
ein Unterricht über die Verhütung von Unfällen 
und über Erste Hilfe abzuhalten. 

(3) Auf Strafgefangene, die bereits früher 
zweimal oder öfter wegen vorsätzlich begangener 
strafbarer Handlungen schuldig erkannt worden 
sind oder von denen sonst ein schädlicher Ein
fluß auf Mitgefangene zu befürchten ist, sind 
die vorstehenden Bestimmungen nicht anzu
wenden. 

Vollzug an Strafgefangenen, die sich wegen 
psychischer Besonderheiten nicht für den allge

meinen Strafvollzug eignen 

§ 129. Strafgefangene, die sich wegen psychi
scher Besonderheiten nicht für den allgemeinen 
Strafvollzug eignen, sind unbeschadet des § 133> 
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getrennt von !J.nderen Strafgefangenen zu ver
wahren und entsprechend ihrem Zustand zu 
betreuen. § 127 Abs. 1 zweiter Satz gilt dem 
Sinne nach. Würde die Durchführung des Straf
vollzuges auf die regelmäßige Art einem solchen 
Strafgefangenen schaden, so hat der Anstalts
leiter die der Eigenart des Strafgefangenen an
gepaßten Abweichungen von den Vorschriften 
dieses Bundesgesetzes anzuordnen. Dabei dürfen 
jedoch die den Strafgefangenen eingeräumten 
Rechte nicht beeinträchtigt werden. 

Dritter Abschnitt 

ZUSAMMENTREFFEN VON KERKER
STRAFEN UND ARRESTSTRAFEN 

§ 130. (1) Sind an einem Verurteilten un
mittelbar nacheinander eine Kerkerstrafe und 
eine Arreststrafe in derselben Anstalt zu voll
ziehen (§ 9 Abs. 5), so ist zuerst die Kerker
strafe zu vollziehen. Im Vollzug der Arreststrafe 
darf der Strafgefangene unbeschadet der Bestim
mungen dieses Bundesgesetzes über die Aufsicht 
und über Ordnungswidrigkeiten (§§ 101 bis 118) 
nicht schlechter gestellt werden, als er im Voll
zug der Kerkerstrafe zuletzt gestellt war. 

(2) Bei Anwendung der §§ 145, 148 Abs. 2, 
153 und 154 ist so vorzugehen, als ob die Straf
zeit der Kerkerstrafe um die Strafzeit der mit 
ihr zusammentreffenden Arreststrafe verlängert 
wäre. 

§ 132. (1) Die Aufnahme ist in den dafür 
besonders vorgesehenen Räumen durchzuführen. 
Die Strafgefangenen haben sich dabei zu ent
kleiden und sind zu durchsuchen; die Bestim
mungen des § 102 Abs. 2 über Durchsuchungen 
sind dem Sinne nach anzuwenden. Nach der 
Durchsuchung haben die Strafgefangenen ein 
Bad (§ 42 Abs. 3) zu nehmen und Anstaltsklei
dung und -wäsche, ferner, soweit sie darüber 
nicht verfügen, die zur einfachen Körperpflege 
erforderlichen Gegenstände zu erhalten. 
. (2) Gegenstände, die die Strafgefangenen mit
bringen, einschließlich der eigenen Kleidung und 
Wäsche, sind ihnen abzunehmen. Gegenstände, 
die der einfachen Körperpflege dienen und un
gefährlich sind, je ein Lichtbild ihrer Eltern und 
Kinder sowie ihres Ehegatten und anderer ihnen 
besonders nahestehender Personen und die Ehe
ringe sind den Strafgefangenen zu belassen. 
Ebenso sind den Strafgefangenen die grund
legende Schrift sowie ein Andachtsbuch und An
dachtsgegenstände ihres Glaubensbekenntnisses 
zu belassen. 

(3) Körperersatzstücke, orthopädische und 
andere Hilfsmittel, die die Strafgefangenen be
nützen, sind ihnen zu belassen, soweit sie dieser 
Gegenstände im Hinblick auf ihren Zustand 
bedürfen. Entstehen hierüber Zweifel, so ist dazu 
der Anstaltsarzt zu hören. Mitgeführte Arznei
und Heilmittel dürfen dem Strafgefangenen nur 
belassen werden, wenn dagegen nach der Er
klärung des Anstaltsarztes vom Standpunkt der 
Gesundheitspflege keine Bedenken bestehen. 

(4) Bei der Aufnahme dürfen auch gegen den 
V i e r t e r A b s c h n i t t Willen der Strafgefangenen von ihnen Licht-

VOLLZUG VON KERKERSTRAFEN, DEREN bilder und Fingerabdrücke aufgenommen und 
STRAFZEIT EIN JAHR ÜBERSTEIGT Messungen an ihnen vorgenommen werden. 

(5) Die Strafgefangenen sind bei der Aufnahme 
Erster Uriterabschnitt oder alsbald danach ärztlich zu untersuchen. Ist 

Auf nah m e nach dem Ergebnis der Untersuchung anzu-
Aufnahme nehmen, daß der Strafvollzug nachträglich auf

zuschieben sei (§ 133), so ist davon das Vollzugs-
§ 131. (1) Findet siCh jemand zur Einleitung gericht zu verständigen. 

des Vollzuges einer Kerkerstrafe, deren Straf- (6) Die aufgenommenen Strafgefangenen sind 
zeit ein Jahr übersteigt, im zuständigen Gefan- bis zur Entscheidung, wie die über sie verhängte 
genenhaus eines Gerichtshofes (§ 9 Abs. 1) Strafe an ihnen vollzogen werden soll (§ 134), 
während der Amtsstunden ein oder wird er zu . so zu verwahren, daß ein schädlicher Einfluß 
diesem Zwecke dorthin vorgeführt oder über- auf sie durch Mitgefangene sowie ein schädlicher 
stellt, so ist festzustellen, ob er der Verurteilte Einfluß durch sie auf Mitgefangene ausgeschlossen 
sei; bejahendenfalls ist er als Strafgefangener werden kann. 
aufzunehmen. 

(2) Die Vorschriften über die Aufnahme gelten 
dem Sinne nach auch für die übernahme eines 
Verurteilten in den Strafvollzug. 

(3) Weibliche Verurteilte dürfen ihre in der 
Verwahrungs- oder Untersuchungshaft geborenen 
Kinder bis zur Vollendung des ersten Lebens
jahres bei sich behalten, es sei denn, daß davon 
ein Nachteil an der Gesundheit des Kindes zu 
besorgen wäre. § 74 Abs. 2 zweiter Satz gilt 
auch für diese Fälle. 

Nachträglicher Aufschub des Strafvollzuges 

§ 133. (1) Stellt sich nachträglich heraus, daß 
die Einleitung des Strafvollzuges wegen einer 
bereits im Zeitpunkt der Aufnahme bestandenen 
Krankheit, Verletzung, Invalidität, eines solchen 
sonstigen körperlichen oder geistigen Schwäche
zustandes oder einer solchen Schwangerschaft 
oder wegen einer innerhalb der letzten sechs 
Monate stattgefundenen Entbindung der ver
urteilten Person aufzuschieben gewesen wäre, 
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und bestehen die den Aufschub begründenden 
Umstände fort, so ist § 5 dem Sinne nach anzu
wenden. 

(2) Die Entscheidung über den nachträglichen 
Aufschub steht dem Vollzugsgerichte zu (§ 16 
Abs. 2 Z. 9). 

Zweiter Unterabschnitt 

Vollzugsplan 

Klassifizierung 

§ 134 .. (1) Das Bundesministerium für Justiz 
hat längstens binnen sechs Wochen nach der Auf
nahme zu bestimmen, in welcher Strafvollzugs
anstalt, in welcher Form und nach welchen 
Grundsätzen innerhalb des durch dIe Bestim
mungen dieses Bundesgesetzes geschaffenen 
Rahmens die Strafe im Einzelfall zu vollziehen 
ist. 

(2) Bei der Bestimmung ist auf die Wesensart 
des Strafgefangenen, sein Vorleben, seine per
sönlichen Verhältnisse und die Beschaffenheit der 
Straftat, deren er schuldig erkannt· worden ist, 
insoweit Bedacht zu nehmen, als es erforderlich 
ist, um die Erreichung der Zwecke des Strafvoll
zuges unter bestmöglicher Ausnützung der Voll
zugseinrichtungen zu gewährleisten. 

(3) Zur Vorbereitung der Entscheidung ist in 
den Straf akt über das der Verurteilung zugrunde 
liegende Verfahren und, soweit die Beischaffung 
der sonstigen über den Verurteilten vorhandenen 
Strafakten und früher beim Vollzuge von Frei
heitsstrafen oder mit Freiheitsentziehung V1er
bundenen Maßnahmen der Sicherung und 
Besserung angelegten Personalakten zei tg,erecht 
möglich ist, auch in diese Akten Einsicht zu 
nehmen. Soweit es darüber hinaus der Kenntnis 
weiterer Umstände des Einzelfalles bedarf, sind 
diese auf geeignete Weise zu erheben. Erforder
lichenfalls kann auch angeordnet werden, daß 
der Strafgefangene zum Zwecke der Beobachtung 
durch sachverständige Personen vorübergehend 
in einer hiezu besonders eingerichteten Anstalt 
angehalten wird. 

(4) Ist die nähere Erforschung der Wesens
art eines Strafgefangenen erforderlich, so ist er 
einer besonderen psychiatrischen oder psycholo
gischen Beobachtung und Untersuchung zu 
unterziehen. Das hierüber erstellte Gutachten 
hat auch Vorschläge darüber zu enthalten, wie 
die Strafe vollzogen werden soll. 

(5) Vom Ergebnis der Klassifizierung sind die 
Leiter der zur Einleitung und Durchführung des 
Strafvollzuges zuständigen Anstalten. zu ver
ständigen. Der Strafgefangene ist davon insoweit 
in Kenntnis zu setzen, als es sich auf den un
mittelbar anschließenden Strafvollzug bezieht, 
und in die zur Durchführung des weiteren Straf
vollzuges zuständige Anstalt zu überstellen. 

. (6) Erscheint es im späteren Verlaufe des 
Strafvollzuges' unter Bedachtnahme auf die im 

Abs. 2 angeführten Umstände und zur Er
reichung der dort genannten Zwecke erforderlich, 
den Strafvollzug in einer anderen Anstalt, in 
anderer Form oder nach anderen Grundsätzen 
fortzusetzen, so hat das Bundesministerium für 
Justiz die entsprechenden Änderungen anzuord
nen. Die Abs. 3 bis 5 sind hiebei dem Sinne nam 
anzuwenden. 

Vollzugsplan 

§ 135. (1) Der Leiter der zum Strafvollzug 
bestimmten Anstalt hat festzulegen, wie die 
Strafe innerhalb des durch die Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes und das Ergebnis der 
Klassifizierung geschaffenen Rahmens vollzogen 
werden soll (Vollzugsplan). Der Vollzugsplan 
hat sich auf die Form des Strafvollzuges, auf die 
Arbeit, die erzieherische und ärztliche Betreuung, 
den Verkehr mit der Außenwelt und die Auf
sicht zu erstrecken. 

(2) Jeder Strafgefangene hat zur Vorbereitung 
des Vollzugsplanes eigenhändig einen Lebenslauf 
zu schreiben; zu dem gleichen Zweck ist er zu 
hören. Wenn es zweckmäßig ist, können auch 
der A:nstaltsarzt, der Anstaltspsychiater oder 
Anstaltspsychologe und andere mit der Wesens
art des Strafgefangenen oder mit dem in Aus
sicht genommenen Vollzug vertraute Strafvoll
zugsbedienstete gehört werden. Hält der An
staltsleiter eine Strafvollzugsortsänderung für 
zweckmäßig oder kann den im Ergebnis der 
Klassifizierung zum Ausdruck gebrachten Vor
schlägen nicht Rechnung getragen werden, so 
bedarf der Vollzugs plan der Genehmigung des 
Bundesministeriums für Justiz. 

(3) Im übrigen gilt § 134 dem Sinne nach. 

Dritter Unterabschnitt 

Strafvollzug in Stufen 

Allgemeine Bestimmung 

§ 136. (1) Kerkerstrafen, deren Strafzeit ein 
Jahr übersteigt, sind in Stufen zu vollziehen. 

(2) Der Strafvollzug in Stufen soll für den 
. Strafgefangenen ein Ansporn sein, die auf die 
Vermittlung einer rechtschaffenen Lebenseinstel
lung und auf seine Wieder eingliederung in das 
Gemeinschaftsleben gerichteten Bemühungen zu 
unterstü tzen. 

(3) Strafgefangene, die in einer der im § 8 
Abs. 3 Z. 1, 3 und 4 genannten Sonderanstalten 
angehalten werden, sind für die Dauer der An
haltung in diesen Anstalten vom Strafvollzug in 
Stufen ausgenommen und im allgemeinen in der 
ersten Hälfte ihrer Strafzeit so wie Strafgefan
gene in der Mittelstufe, in der zweiten Hälfte 
aber so wie Strafgefangene in der Oberstufe zu 
behandeln. 
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Stufenfolge 

§ 137. (1) Der Strafvollzug ist unbeschadet des 
§ 140 zweiter und dritter Satz in drei zeitlich 
aufeinanderfolgenden Stufen durchzuführen. 

(2) Die Strafgefangenen haben mindestens ein 
Viertel ihrer Strafzeit in der Unterstufe, min
destens ein Drittel der verbleibenden Strafzeit 
in der Mittelstufe und die daran anschließende, 
Strafzeit in der Oberstufe zuzubringen. Bei· 
lebenslangen Strafen haben die Strafgefangenen 
in der Unter- und Mittelstufe jeweils mindestens 
sieben Jahre zuzubringen. 

Unterstufe 

§ 138. (1) In der Unterstufe ist dem Straf
gefangenen der Bezug von Bedarfsgegenständen 
(§ 34) unbeschadet der §§ 112 Abs. 2 und 114 
Abs. 1 alle drei Wochen gestattet. Die Frist für 
den ordentlichen Besuchsempfang (§ 93 Abs. 2) 
beträgt vier Wochen. . 

(2) An Vergünstigungen, dürfen nur die im 
§ 24 Abs. 3 Z. 4 und 5 genannten und die Teil
nahme an belehrenden Veranstaltungen gestattet 
werden. Hat der Strafgefangene mindestens ein 
Jahr in der Unterstufe zugebracht, so ist ihm 
auch die Teilnahme an künstlerischen und unter
haltenden Veranstaltungen und am Fernseh
empfang zu gestatten, wenn davon eine Förde
rung des erzieherischen Zweckes der Strafe zu 
erwarten ist. 

Mittel- und Oberstufe 

§ 139. (1) In der Mittelstufe ist dem Straf
gefangenen der Bezug von Bedarfsgegenständen 
(§ 34) unbeschadet der §§ 112 Abs. 2 und 114 
Abs. 1 alle zwei Wochen, in der Oberstufe aber 
allwöchentlich gestattet. Die Frist für den ordent
lichen Besuchsempfang (§ 93 Abs. 2) beträgt in 
der Mittelstufe drei, in der Oberstufe zwei 
Wochen. 

(2) In der Mittel- und Oberstufe unterliegt die 
Gestattung von Vergünstigungen nach Maßgabe 
des § 24 unbeschadet der §§ 111 und 114 Abs. 1 
keinen weiteren Beschränkungen. 

Einstufung 

§ 140. Der Strafgefangene ist zunächst der 
Unterstufe zuzuteilen. Dies gilt auch für einen 
Strafgefangenen, der in den Strafvollzug in 
Stufen erst nachträglid1 aufgenommen oder 
wieder aufgenommen wird, es sei denn, daß eine 
solche Zuteilung im Hinblick auf die Dauer der 
bereits in Strafhaft zugebrachten Zeit offenbar 
unbillig wäre. Strafgefangene im Erstvollzug 
(§ 127), die nicht in einer Sonderanstalt nach § 8 
Abs. 3 Z. 1 angehalten werden, ferner Straf
gefangene, die im Zeitpunkt der Einleitung des 
Vollzuges bereits das sechzigst,e Lebensjahr über
schritten haben oder die gebrechlich oder dauernd 

arbeitsunfähig sind, sind jedoch sogleich der 
Mittelstufe zuzuteilen. 

Aufrücken in die höheren Stufen 

§ 141. (1) Hat ein Strafgefangener der Unter
oder Mittelstufe die im § 137 Abs. 2 festgesetzte 
Zeit hindurch angehört, so ist zu prüfen, ob er 
in die nächsthöhere Stufe aufrücken kann. 

(2) Ein Strafgefangener hat von der Unter
stufe in die Mittelstufe aufzurüdten, wenn er 
sich gut führt und nach seinem Gesamtverhalten 
für den erzieherischen Zweck des Strafvollzuges 
aufgeschlossen erscheint. Er hat von der Mittel
stufe in die Oberstufe aufzurücken, wenn er sich 
weiter gut führt und in seinem Gesamtverhalten 
bereits eine dem erzieherischen Zweck des Straf
vollzuges entsprechenden Lebenseinstellung er
kennen läßt. 

Zurückversetzung 

§ 142. (1) Ein Strafgefangener, der in der 
Mittelstufe angehalten wird, is.t in die Unter
stufe, ein Strafgefangener, der in der Oberstufe 
angehalten wird, in die Mittelstufe zurückzuver
setzen, wenn seine Führung das weitere Ver
bleiben in der höheren Stufe nicht mehr recht
fertigt. 

(2) Der Strafgefangene ist aus der Mittel- und 
Oberstufe in die Unterstufe zurückzuversetzen, 
wenn er eine Flucht oder einen Fluchtversuch 
unternommen oder wenn er eine Selbstbeschädi
gung (§ 27 Abs. 1), einen tätlichen Angriff gegen 
einen Vollzugsbediensteten oder eine vorsätz
liche körperliche Beschädigung an einem Mit
gefangenen begangen hat. 

(3) Ein zurückversetzter Strafgefangener kann 
erst dann wieder in die nächsthöhere Stufe auf
rücken, wenn seit .seiner Zurückversetzung die 
Hälfte der Zeit verflossen ist, nach deren Ablauf 
sonst die Voraussetzungen für das Aufrücken zu 
prüfen sind. 

Verfahrensvorsmrift 

§ 143. Vor der Entscheidung über das Auf
rücken in eine höhere Stufe und die Zurück
versetzung (§§ 141 und 142) sind außer dem 
Falle des § 142 Abs. 2 die mit der Wesensart 
des Strafgefangenen vertrauten Bediensteten zu 
hören. 

Vierter Unterabschnitt 

Vorbereitung der Entlassung 

Entlassungsvollzug 

§ 144. (1) Vor der Entlassung sind die Straf
gefangenen zur Vorbereitung auf das Leben in 
Freiheit im vermehrten Ausmaß erzieherisch 
(§ 56) und fürsorgerisch zu betreuen. . 

(2) Strafgefangene, die nicht in einer der im 
§ 8 Abs. 3 Z. 3 und 4 genannten Sonderanstal-
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ten angehalten werden, sind zum Zwecke der 
Vorbereitung auf die Entlassung einem besonde
ren Vollzug zu unterstellen. Sie sind in diesem 
Vollzug von den übrigen Strafgefangenen zu 
trennen und in eigenen Abteilungen der Straf
vollzugsanstalten anzuhalten. § 127 Abs. 1 
zweiter Satz gilt dem Sinne nach. 

. Zeitpunkt der ÜbersteIlung 

§ 145. (1) Der Entlassungsvollzug beginnt 
bei einer Strafzeit von einem bis zu drei 

Jahren drei Monate, 
. bei einer Strafzeit von drei bis zu fünf Jahren 

sechs Monate, 
bei einer Strafzeit von mehr als fünf bis zu 

zehn Jahren neun. Monate und 
bei einer Strafzeit von mehr als zehn Jahren 

oder bei lebenslanger Strafe ein Jahr 
vor der voraussichtlichen Entlassung. 

(2) Wird ein Strafgefangener voraussichtlich 
bedingt entlassen, so ist der Zeitpunkt der vor
aussichtlichen bedingten Entlassung der Zeit
punkt der voraussidJ.tlichen Entlassung im Sinne 
des Abs. 1 (vorzeitige ObersteIlung). 

(3) Die EntsdJ.eidung über die vorzeitige Ober
stellung in den Entlassungsvollzug (Abs. 2) steht 
dem Vollzugsgericht zu (§ 16 Abs. 2 Z. 10). 

Vorbereitung der Entlassung 

§ 146. (1) Die Strafgefangenen sind durch eine 
redJ.tskundige Person darüber zu belehren, 
welche nach der Entlassung fortdauernden 
Rechtsnachteile ihnen aus der Verurteilung er
wachsen sind und welche rechtlichen Möglich
keiten bestehen, diese Nachteile wieder zu be
seitigen. 

(2) Den Strafgefangenen ist erforderlichenfalls 
nahezulegen, rechtzeitig Vorsorge dafür zu tref
fen, daß sie nach ihrer Entlassung eine geeignete 
Unterkunft sowie einen redlichen Erwerb finden 
und bei der Entlassung über eine ordentliche Be
kleidung und über die Mittel verfügen, die für 
die Zureise zu ihrem künftigen Aufenthaltsort 
und ihren Unterhalt in der ersten Zeit nach der 
Entlassung notwendig sind. Kranken, verletzten 
oder schwangeren Strafgefangenen ist nahezu
legen, für ihre ärztliche Betreuung nach der 
Entlassung Vorsorge zu treffen. Die Bemühungen 
der Strafgefangenen sind im Zusammenwirken 
mit den Landesarbeitsämtern sowie mit den 
öffentlichen und· privaten FürsorgesteIlen mit 
Rat und Tat zu unterstützen. 

Ausgang 

§ 147. (1) Einem Strafgefangenen ist auf sein 
Ansuchen zur Ordnung seiner Angelegenheiten 
im Hinblick auf die bevorstehende Entlassung 
einmal oder zweimal ein Ausgang im Inland in 
der Dauer von jeweils höchstens drei Tagen zu 
gestatten, wenn nach der Person des Strafgefan-

genen, seinem Vorleben und seiner Aufführung 
während der Anhaltung zu erwarten ist, daß 
er den Ausgang nicht mißbrauchen werde, und 
wenn eine Unterkunft und der Unterhalt des 
Strafgefangenen für die Zeit des Ausganges ge
sichert ist. Von der Bewilligung eines Ausganges 
ist die Sicherheitsbehörde des für die Zeit des 
Ausganges in Aussicht genommenen Aufenthalts
ortes des Strafgefangenen zu verständigen. 

(2) § 99 Abs. 2 bis 4 gilt dem Sinne nach. 
(3) Die Entscheidung über den Ausgang und 

über den Widerruf steht dem. Anstaltsleiter zu . 
(4) Die Entscheidung über die Nichteinrech

nung der Zeit des Ausganges oder der außerhalb 
der Strafe verbrachten Zeit in die Strafzeit (§ 99 
Abs. 4) steht dem Vollzugsgericht zu (§ 16 Abs. 2 
Z. 11). 

Fünfter Unterabschnitt 

Entlassung 

Zeitpunkt der Entlassung 

§ 148. (1) Hat ein Strafgefangener die Strafzeit 
abzüglich des davon etwa unbedingt oder be
dingt nachgesehenen oder nachgelassenen Teiles 
in Strafhaft zugebracht, so ist er zu entlassen. 

. (2) Die Strafgefangenen sind jeweils innerhalb 
der ersten beiden Amtsstunden des Entlassungs
tages zu entlassen. Endet die Strafzeit (Abs. 1) 
jedoch vor dem Beginn der Amtsstunden oder 
an einem Tag, an dem keine Amtsstunden ab
gehalten werden, so ist so vorzugehen, als ob die 
Strafzeit an dem letzten vorangehenden Tag 
endete, an dem Amtsstunden abgehalten werden. 

Entlassung 

§ 149. (1) Vor der Entlassung hat der An
staltsleiter mit dem Strafgefangenen ein ab
schließendes Gespräch zu führen. Der Straf
gefangene ist über die Entlassung zu belehren. 
Es ist ihm ein Merkblatt zu übergeben, das kurz 
und in einfachen Worten die auch nach der Ent
lassung fortdauernden Rechtsnachteile, die ihm 
aus der Verurteilung erwachsen sind, sowie die 
Verpflichtungen, die ihm auferlegt sind, und im 
Falle einer bedingten Entlassung auch die Gründe 
angibt, aus denen die Entlassung widerrufen wer
den kann. 

(2) Die Entlassung ist in den dafür besonders 
vorgesehenen Räumen durchzuführen. Die Straf
gefangenen haben sidJ. zu entkleiden und sind 
körperlich zu durchsuchen; die Bestimmungen 
des § 102 Abs. 2 über Durchsuchungen sind dem 
Sinne nach anzuwenden. Die Strafgefangenen 
haben ein Bad (§ 42 Abs. 3) zu nehmen. Die 
Anstaltskleidung und die übrigen den Strafgefan
genen zum Gebrauche überlassenen Anstalts
sachen sind ihnen abzunehmen. 

(3) Die Strafgefangenen sind vor der Entlas
sung ärztlich zu untersuchen. 
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(4) Von der Entlassung ist die Sicherheits
behörde des künftigen Aufenthaltsortes des Straf
gefangenen zu verständigen. 

Entlassungshilfe 

ben, wenn die Strafzeit zwei Wochen nicht' über
steigt. 

(2) Die §§ 134 bis 143 sind nicht anzuwenden. 
Die Strafgefangenen sind wie Strafgefangene in 
der Oberstufe des Vollzuges von. Kerkerstrafen 
zu behandeln, deren Strafzeit ein Jahr über-

§ 150. (1) Ist es einem Strafgefangenen nach steigt. 
seinen Verhältnissen offenba'r nicht zumutbar, 
die notwendigen Kosten der Zureise zu seinem 
künftigen Aufenthaltsort innerhalb des Bundes
gebietes zur Gänze aus eigenem zu tragen, so 
ist ihm eine Fahrkarte für die Benützung des 
in Betracl1t kommenden Mas'senbeförderungs
mittels (§ 8 des Gebührenanspruchsgesetzes 1965) 
zu beschaffen und der die Verhältnisse des Straf
gefangenen übersteigende Teil der Kosten von 
Amts wegen zu tragen. Liegt der künftige Auf
enthaltsort im Ausland, so ist unter den gleichen 
Voraussetzungen eine Fahrkarte bis zu dem die
sem Aufenthaltsort nächstgelegenen Grenzbahn
hof innerhalb des Bundesgebietes zu beschaffen. 
Kann der Strafgefangene seinen künftigen Auf
enthaltsort erst nach mehr als sechs Stunden er
reichen, so ist ihm auf sein Ersuchen Reisever
pflegung mitzugeben. 

(2) Suafgefang.enen, deren Kleidung instand
zusetzen nicht tunlich wäre oder deren Kleidung 
wegen der Jahreszeit oder des Gesundheitszu
standes des Strafgefangenen nicht ausreicht und 
die sicl1 ordentliche Entlassungsbekleidung auf 
andere Weise nicht beschaffen können, sind die 
notwendigen einfachen Kleidungsstücke von 
Amts wegen zuzuteilen. 

(3) ErreiCl~m die dem Strafgefangenen bei der 
Entlassung nach § 54 Abs. 6 auszuzahlenden 
Beträge ohne sein Verschulden nicht den Betrag, 
der auszuzahlen wäre, wenn ihm für ein Jahr 
die Hälfte der niedersten Arbeitsvergütung als 
Rücklage gutgeschrieben worden wäre, und ist 
für den Unterhalt des Strafgefangenen in der 
ersten Zeit nacl1 der Entlassung nicht ander
weitig ausreichend vorgesorgt, so ist ihm ein 
Zuschuß bis zur Höhe dieses Betrages zu ge-
währen. 

Fünfter Abschnitt 

VOLLZUG VON KERKERSTRAFEN, DEREN 
STRAFZEIT EIN JAHR NICHT ÜBERSTEIGT 

Allgemeine Vorschrift 

§ 151. Für den Vollzug von Kerkerstrafen, 
deren Strafzeit ein Jahr nicht übersteigt, gelten 
die Vorscl1riften des vierten Abschnittes dieses 
Bundesgesetzes dem Sinne nach, soweit im fol
genden nichts anderes bestimmt wird. 

Besonderheiten des Strafvollzuges 

§ 152. (1) Eine ärztliche Untersuchung der 
Strafgefangenen bei der Aufnahme oder alsbald 
danach hat unbeschadet des § 68 zu' unterblei-

Vorbereitung der Entlassung 

§ 153. (1) Die §§ 144 und 145 sind nicht an
zuwenden. 

(2) Strafgefangene, an denen Kerkerstrafen 
vollzogen werden, deren Strafzeit mehr als drei 
Monate beträgt, sind auf ihre Entlassung im 
Sinne des § 146 vorzubereiten. Strafgefangenen, 
an denen Kerkerstrafen vollzogen werden, deren 
Strafzeit nicht mehr als drei Monate beträgt, 
kann ein Ausgang (§ 147) nicht gestattet werden. 

Entlassung 

§ 154. (1) Die Entlassung von Strafgefangenen, 
deren Strafzeit zwei Wochen nicht übersteigt, 
darf nicht gemäß § 148 Abs. 2 vor dem Ende 
der Strafzeit vorgenommen werden. Wäre dar
nach ein Strafgefangener in der Zeit· zwischen 
achtzehn und acht Uhr zu entlassen, so ist ihm 
auf sein Verlangen zu gestatten, bis acht Uhr 
in der Anstalt zu bleiben. 

(2) Strafgefangene, an denen Kerkerstrafen _ 
vollzogen werden, deren Strafzeit nicht mehr als 
einen Monat beträgt, sind vor der Entlassung 
nur dann ärztlich zu untersuchen, wenn sie 
offenbar krank, verletzt oder schwanger sind. 

(3) Strafgefangenen, an denen Kerkerstrafen 
vollzogen werden, deren Strafzeit drei Monate 
übersteigt, ist unter den im § 150 Abs. 3 be
zeichneten Voraussetzungen ein Zuschuß bis zur 
Höhe eines Viertels des dort genannten Geld
betrages zu gewähren, übersteigt die Strafzeit 
aber sechs Monate, bis zur Höhe der Hälfte die
ses Betrages, und übersteigt die Strafzeit neun 
Monate, bis zur Höhe von drei Vierteln. Straf
gefangenen, deren Strafzeit nicht mehr als drei 
Monate beträgt, ist ein Zuscl1uß nicht zu ge-
währen. -

Sechster Abschnitt 

VOLLZUG VON ARRESTSTRAFEN 

Allgemeine Vorschrift 

§ 155. Für den Vollzug von Arreststrafen gel
ten die Vorschriften des fünften Abschnittes dem 
Sinne nacl1, soweit im folgenden nichts anderes 
bestimmt wird. 

Besonderheiten des Strafvollzuges 

§ 156. (1) Strafgefangene, an denen im Gefan
genenhaus eines Bezirksgerichtes Arreststrafen . 
vollzogen werden, deren Strafzeit nicht mehr 
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als drei Monate beträgt, dürfen ihre eigene Klei
dung und Leibwäsche behalten, es sei denn, daß 
sie nicht über eine ausreichende Zahl ordentlicher 
Kleidungs- und Wäschestücke verfügen. 

(2) Die Frist für den ordentlichen Besuchs
empfang (§ 93 Abs. 2) beträgt eine Woche. 

VIERTER TEIL 

Schlußbestimmungen 

§ 157. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Aus
nahme der §§ 8 Abs. 3, 18, 144 Abs. 2 und 145 
mit 1. Jänner 1970 in Kraft. 

(2) § 43 tritt gleichfalls mit 1. Jänner 1970 in 
Kraft, jedoch mit der Maßgabe, däß die Be
wegung im Freien bis zum 1. Jänner 1972 nur 
an Werktagen stattzufinden hat. 

INHALTSVERZEICHNIS 
ERSTER TEIL 

Allgemeine Bestimmungen 
Begriffsbestimmungen ..................... § 1 

(3) Die §§ 8 Abs. 3, 18, 144 Abs. 2 und 145 
treten unbeschadet bereits bestehender Einrich
tungen mit 1. Jänner 1972 in Kraft. 

§ 158. Mit der Vollzi!ehung dieses Bundes
gesetzes ist der Bund'esminister für Justiz be
traut. Der Bundesminister für Justiz hat bei der 
Vollziehung 

a) des dritten, fünften und sechsten Unter
abschnittes im zweiten Abschnitt des drit
ten Teiles das Einvernehmen mit dem Bun
desminister für soziale Verwaltung, 

b) des § 88 Abs. 1 Z. 1 das Einvernehmen 
mit dem Bundeskanzler oder einem ande
ren in Betracht kommenden Bundesmini
ster, 

c) des § 88 Abs. 1 Z. 2 und Abs. 2 aber das 
Einvernehmen mit dem· Bundesminister 
für Auswärtige Angelegenheiten 

zu pflegen. 

Vierter Unterabschnitt 

Vo II zu gs komm is sio n 

Vollzugskommission ...................... § 18 

Anwendung des Gesetzes auf Jugendliche § 2 Fünfter Unterabschnitt 

ZWEITER TEIL Vollzugsunterlagen 

An 0 r d nun g des Voll zug e 5 der auf Vollzugsunterlagen ...................... . 
F r e i h e i t s 5 t r a f e lau t end e n S t r a f-

§ 19 

urteile 
Anordnung des Vollzuges ........•........ § 3 
Absehen vom Strafvollzug wegen Ausliefe-

rung .................................. § 4 
Aufschub des Strafvollzuges wegen Vollzugs-

untauglichkeit ............ . . . . . . . . . . . . . § 5 
Aufschub des Strafvollzuges aus anderen 

Gründen .............................. § 6 
Zuständigkeit und Verfahren .............. § 7 

DRITTER TEIL 
Vollzug der Freiheitsstrafen 

Erster Abschnitt 

EINRICHTUNGEN UND BEHöRDEN DES 
STRAFVOLLZUGES 

Anstalten 
Erster Unterabschnitt 
zum Vollzug 
heitsstrafen 

von 

Strafvollzugsanstalten und gerichtliche Ge-
fa~ge~en~äuser ....................... . 

Zustandlgkett ........................... . 
Strafvollzugsortsänderung ................ . 

Zweiter Unterabschnitt 
Vollzugsbehörden 

Fr e i-

§ 8 
§ 9 
§ 10 

Vollzugsbehörde erster Instanz ............ § 11 
Vollzugsoberbehörde ..................... § 12 
Oberste Vollzugsbehörde ................ '" § 13 
Aufsicht über den Strafvollzug. .. . . . . . . . .. § 14 
Gebühren der Sachverständigen im Verfahren 

der Vollzugsbehörden ................. . 

Dritter Unterabschnitt 
Vollzugsgericht 

§ 15 

Zweiter Abschnitt 

GRUNDSÄTZE DES STRAFVOLLZUGES 

Erster· Unterabschnitt 

Allgemeine Grundsätze 

Zwecke des. Strafvollzuges ............... . 
Abschließung ........................... . 
Behandlung der Strafgefangenen .......... . 
Vers:?är~ungen ......................... . 
Vergunstlgungen .....................•... 
Hausordnung .......................... . 
Allgemeine Pflichten der Strafgefangenen ... . 
Verbot der Selbstbeschädigung und des Täto-

§ 20 
§ 21 
§ 22 
§ 23 
§ 24 
§ 25 
§ 26 

wierens ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. § 27 
Sprechen ................................. § 28 
Rauchen .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 29 
Geschäfts- und Spielverbot ................ § 30 
Unterhalt ............................... § 31 
Ersatz für besondere Aufwendungen und Schä-

den am Anstaltsgut; Kosten des Strafvoll-
zuges ................................ . 

Besitz von Gegenständen ................. . 
Bezug von Bedarfsgegenständen ........... . 
Behandlung von Anstaltsgut ............. . 
Meldepflicht ............................ . 
Verfall von Geld und Gegenständen ....... . 

Zweiter Unterabschnitt 

§ 32 
§ 33 
§ 34 
§ 35 
§ 36 
§ 37 

V e t p f leg u n g, B e k lei dun gun -d U n t e r
bringung 

Verpflegung ............................ . 
Bekleidung ............................. . 
Unterbringung ......................... . 
Verwahrnisse ........................... . 

Zuständigkeit ........................... . 
Gerichtliches Verfahren .................. . 

§ 16 Hygiene ................................ . 

§ 38 
§ 39 
§ 40 
§ 41 
§ 42 
§ 43 § 17 Bewegung im Freien ............. : ....... . 
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Dritter Unterabschnitt 

/ Arbeit 

Arbeitspflicht ........................... . 
Arbeitsbeschaffung ...................... . 
Bedachtnahme auf die Volkswirtschaft ..... . 
Arbeitszuweisung ....................... . 
Berufsausbildung , ....................... . 
Arbeitseinrichtungen ..................... . 
Arbeitszeit und Arbeitsleistung ........... . 
Arbeitsertrag und Arbeitsvergütung ....... . 
Höhe der Arbeitsvergütung .............. . 
Außerordentliche Arbeitsvergütung ........ . 
Hausgeld und Rücklage ................. . 
Geldbelohnung ......................... . 

Vierter Unterabschnitt 

Schreiben .•........•..•..........•.•••..• 
überwadlUng des Briefverkehrs ....•.••..•• 
Paket- und Geldsendungen sowie Erläge .••• 

§ 44 Postgebühren ........................... . 
§ 45 Besuche ............. , . . . . . . . ..•• . .. §§ 
§ 46 überwachung der Besuche .•.............. 
§ 47 Besuche von Behördenvertretern und Rechts-
§ 48 beiständen ........................... . 
§ 49 Vernehmungen ........................ .. 
§ 50 Ausführungen und überstellungen ........ . 
§ 51 Unterbrechung der Freiheitsstrafe .•........ 
§ 52 Eheschließung ..............••............ 
§ 53 
§ 54 
§ 55 Neunter Unterabschnitt 

Aufsicht 

Sicherung der Abschließung ........•...... 

§ 89 
§ .90 
§ 91 
§ 92 

93, 94 
§ 95 

§ 96 
§ 97 
§ 98 
§ 99 
§ 100 

Erz i ehe ri s ehe B e t r e u u n gun d B e
schäftigung der Strafgefangenen in 

der Freizeit 

Sicherung der Ordnung in der Anstalt ..... . 
Besondere Sicherheitsmaßnahmen ...•...... 
Unmittelbarer Zwang .....•..............• 

§ 101 
§ 102 
§ 103 
§ 104 
§ 105 
§ 106 Erzieherische Betreuung ................. . 

Unterricht und Fortbildung .............. . 
Beschäftigung der Strafgefangenen in der Frei-

zeit .................................• 
Gefangenenbücherei ..................... . 
Eigene Bücher und Zeitschriften ........... . 
Arbeit in der Freizeit ................... . 
Schriftliche Arbeiten ..................... . 
Zeichnen und Malen ..................... . 
Gemeinsame Bestimmungen .............. . 
Veranstaltungen ......................... . 

Fünfter Unterabschnitt 

Ärztliche Betreuung 

Gesundheitspflege ....................... . 
Unzulässigkeit ärztlicher Experimente ..... . 
Erkrankung von Strafgefangenen ......... . 
Zwangsuntersuchung, Zwangsbehandlung und 

Zwangsernährung ..................... . 
Beiziehung eines anderen Arztes .......... . 
über~.tell.ung in eine andere Anstalt ....... . 
Verstandlgungen ........................ . 
Zahnbehandlung und Zahnersatz ......... . 
Schwangerschaft ......................... . 

Sechster Unterabschnitt 

Soziale Fürsorge 

Soziale Betreuung ....................... . 
Unfallfürsorge ...................... §§ 
Ersatzansprüche der Gebietskrankenkassen .. 
Unfallrente ......................... §§ 
Bemessungsgrundlage für Geldleistungen ..• 
Anpassung der Unfallrente ............... . 
übergang von Schaden ersatz ansprüchen auf 

den Bund ............................ . 
Verfahren .............................. . 

Seelsorge 

Siebenter Unterabsdmitt 

Seelsorge 

§ 56 Bewaffnung. und Waffengebrauch •.•....... 
§ 57 Flucht .........•.......•............•... 

§ 58 
§ 59 
§ 60 
§ 61 
§ 62 
§ 63 
§ 64 
§ 65 

Zehnter Unterabsdmitt 

o r d nun g s w i d r i g k e ite n 

Begriffsbestimmung ...•.. '.' .. . . . . . . • • • • . . § 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten •.•...• § 
Strafen für Ordnungswidrigkeiten .......... § 
Verweis ............................•.•.... § 
Beschränkung oder Entziehung von Vergün-

stigungen ......•....................... § 
Beschränkung oder Entziehung von Rechten § 

107 
108 
109 
110 

Geldbuße................................ § 
Hausarrest .. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . § 

§ 66 Nichteinrechnung in die Strafzeit .......... § 
§ 67 Verfahren bei Ordnungswidrigkeiten ....•.. § 

111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 

§ 68 Mitwirkung des Arztes .................... § 

§ 69 
§ 70 
§ 71 
§ 72 
§ 73 
§ 74 

§ 75 
76, 77 
§ 78 

79, 80 
§ 81 
§ 82 

§ 83 
§ 84 

§ 

Gerichtliche Verfolgung ......•............ § 

Elfter Unterabschnitt 

An such e n und B es c h werde n 

Ansuchen ............................... . 
Beschwerden ............................ . 
Verfahren bei Beschwerden ............... . 
Anrufung des Aufsichtsrechtes der Vollzugs-

behörden .......•..•..................• 

Zwölfter Unterabschnitt 

F 0 r. m end e s S t r a f voll zug e s 

Differenzierung ......................... . 
Gemeinschaftshaft ....................... . 
Einzelhaft ..................•............ 
Strafvollzug in gelockerter Form .......•.. 
Erstvollzug .............................. . 
Vollzug an Strafgefangenen, die wegen fahr

lässig begangener strafbarer Handlungen 
verurteilt worden sind ................. . 

§ 119 
§ 120 
§ 121 

§ 122 

§ 123 
§ 124 
§ 125 
§ 126 
§ 127 

§ 128 

Achter Unterabschnitt 

Verkehr mit der Außenwelt 

85 Vollzug an Strafgefangenen, die sich wegen 
psychischer Besonderheiten: nicht für den 
allgemeinen Strafvollzug eignen .......•.. 

Dritter Abschnitt 

§ 129 

Gemeinsame Bestimmungen für Briefverkehr 
und Besuche .......................... . 

Briefverkehr ........................... . 
Schriftlicher Verkehr mit Behörden und 

Rechtsbeiständen •.•.................... 

§ 86 ZUSAMMENTREFFEN VON KERKERSTRAFEN 
§ 87 UND ARRESTSTRAFEN 

Zusammentreffen von Kerke·rstrafen und Ar~ 
§ 88 reststrafen .................•.......•...• § 130 
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, , V. i e r t e r A b s c h n i t t Vorbereitung der Entlassung 0 0 0 0 0 .. 0 0 0 0 0 0 o§ 146 
VOLLZUG VON' KERKERSTRAFEN,DEREN Ausgang ........... 0 •• '. • • • • • • • • • • • • • • • • • § 147 

. STRAFZEIT EIN JAHR üBERSTEIGT 

Erster Unterabsdmitt 

Aufnahme 

Aufnahme ............... , ........ §§ 131,132 
Nachträglicher Aufschub des Strafvollzuges .• § 133 

Zweiter Unterabschnitt 

Vollzugsplan . 

Klassifizierung ... 0 ......... o •••••• 0 • • • • • • § 134 
Vollzugsplan ................ 0............ § 135 

Dritter Unterabschnitt 

St r a f voll zug in. St 1J fe n 

Allgemeine Bestimmung ...... 0 • • • • • • • • • • • § 136 
Stufenfolge .......•••..•.. 0 • • • • • • • • • • • • • • § 137 
Unterstufe· , ' .....•... ' ..... " .. ', .......... ,. ,§ 138 
Mittel- und ,Oberstufe ......... 0 •••• 0 • 0 • • • § ,139 
Einstufung .•................. 0 ••••••• 0 •• § 140 
Aufrüdten in die höheren Stufen .......... § 141 
Zurüdtversetzung ........................ § 142 
Verfahrensvorschrift ; .... ;................. § 143 

Fünfter Unterabschnitt 

En tl ass u n g 

Zeitpunkt' der Entlassung ................. . 
Entlassung ........•..................... 
Entlassungshilfe ......................... . 

Fünfter Abschnitt 

§ 148 
§ 149 
§ 150 

VOLLZUG VON KERKERSTRAFEN, , DEREN 
STRAFZEIT EIN JAHR NICHT üBERSTEIGT 

Allgemeine Vorschrift ... 0 ....... 0........ § 151 
Besonderheiten des Strafvollzuges .......... § 152 
Vorbereitung der Entlassung .............. § 153 
Entlassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 154 

Sechster Abschnitt 

VOLLZUG VON ARRESTSTRAFEN 

Allgemeine Vorschrift .................... § 155 
Besonderheiten des Strafvollzuges .. 0 0 • • • • •• § 156 

VIERTER TEIL 
Vierter, Unterabschnitt 

Vorberei~ung der Entlassung 
Entlassungsvollzug ............... ; ....•• 0 § 144 Sc h I u ß b e 5 tim m u n gen 
Zeitpunkt derOberstellung ...... 0' • • •• •• • § 145 Schlußbestimmungen .............. 0 §§ 157, 158 
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